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Einleitung 1
1.1 Thema und Frage-
stellung der Arbeit
Der anthropogene Klimawandel schreitet 
weiter fort: Im letzten Jahrhundert ist die 
globale Mitteltemperatur um etwa 0,74 °C 
gestiegen, dieser Trend wird sich in Zukunft 
fortsetzen. Auch in Deutschland werden 
sich die Temperaturen bis zum Ende dieses 
Jahrhunderts um bis zu 3,5 °C erhöhen – 
wenn nicht effektive Klimaschutzmaßnah-
men getroffen werden (Knoche et al. 2009: 
4 ff.). Hier kommt der städtischen Ebene 
eine besondere Bedeutung zu. Aufgrund der 
räumlichen Konzentration zahlreicher Nut-
zungen (Wohnen, Gewerbe und Industrie, 
Verkehr, Freizeit) wird in Städten ein hohes 
Maß an klimarelevanten Emissionen erzeugt. 
Die Einsparpotenziale sind hier also beson-
ders groß. Zahlreiche Städte in Deutschland 
haben daher in den vergangenen Jahren den 
Klimaschutz in ihre politische Agenda aufge-
nommen und Konzepte entwickelt, um ihre 
CO2-Emissionen zu reduzieren (Bunzel et al. 
2011: 9).

Dies gilt auch für Hamburg: Am 25.06.2013 
wurde der Masterplan Klimaschutz der 
Freien und Hansestadt Hamburg beschlossen. 
Er zeigt auf, wie die Stadt ihren Beitrag zur 
Erreichung der nationalen Klimaschutzzie-
le (Reduzierung der CO2-Emissionen um 
40 Prozent bis 2020 und um mindestens 80 

Prozent bis 2050 gegenüber 1990) leisten soll 
(FHH 2013a: 2 f.). Kritiker bemängeln aller-
dings, dass der Masterplan nicht ausreichend 
zur Erreichung dieser Ziele beitragen könne 
– nicht zuletzt, weil er „völlig unverbindlich“ 
(DIE LINKE 2013) und die in ihm enthalte-
nen Maßnahmen „ohne Durchgriff“ (BUND 
2014) seien: Gefordert werden verbindliche 
ordnungsrechtliche Instrumente als Element 
des Masterplans.  

Diese Forderung scheint grundsätzlich 
berechtigt zu sein. In den letzten Jahren hat 
sich gezeigt, dass unverbindliche staatliche 
Steuerungsformen, wie etwa Förderprogram-
me oder Informationsbereitstellung, häufig 
nicht die gewünschte Durchschlagskraft ha-
ben, um eine effektive Schonung des Klimas 
zu gewährleisten. Die mit Ordnungsrecht 
verbundene Setzung von Ge- und Verboten 
spielt deshalb im Klimaschutz eine wichtige 
Rolle. (Rodi & Sina 2011: 71 f.; Wiehe 2009: 
155; Winter 2009: 289 ff.)

Bei der Einführung einer ordnungsrechtli-
chen Vorschrift stellt sich jedoch ein Problem: 
Der Masterplan enthält bereits zahlreiche 
Steuerungsinstrumente verschiedenster Art, 
die auf die Reduktion der CO2-Emissionen 
Hamburgs abzielen. Ein ordnungsrechtli-
ches Instrument würde Regelungen in einem 
Bereich treffen, in dem schon zahlreiche, den 
gleichen Bereich beeinflussende Instrumente 
aktiv sind. Das Funktionieren einer ord-
nungsrechtlichen Vorschrift wäre also niemals 
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unabhängig von diesen anderen Instrumen-
ten. Derartige Abhängigkeiten werden auch 
als Interaktionen von Instrumenten bezeich-
net. 

Ob die Einführung einer ordnungsrechtli-
chen Vorgabe tatsächlich sinnvoll ist, kann 
daher nur vor dem Hintergrund der Frage 
beantwortet werden, ob sie im Verbund mit 
den bereits vorhandenen Instrumenten des 
Masterplans Klimaschutz einen signifikanten 
Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen 
leisten kann. Dies ist das Thema der vorlie-
genden Arbeit. 

Es besteht allerdings eine Vielzahl an ord-
nungsrechtlichen Instrumenten mit dem 
Ziel des Klimaschutzes, deren Einführung in 
Hamburg theoretisch denkbar wäre. Beispie-
le sind feste Grenzwerte für den jährlichen 
Energieverbrauch von Gebäuden oder zeit-
liche begrenzte Fahrverbote zur Reduktion 
der Emissionen aus dem Kfz-Verkehr (vgl. 
Gaßner et al. 2011: 8 f.; Krapf 2001: 160).  
Da diese Instrumente häufig unterschiedlich 
wirken und verschiedene klimapolitische Fel-
der betreffen, kann die zuvor genannte Frage 
kaum für derartige Steuerungsformen im 
Allgemeinen, sondern vielmehr nur anhand 
einer Beispielregelung beantwortet werden. 

Als beispielhaft zu betrachtendes ordnungs-
rechtliches Instrument wurde eine anteilige 
Nutzungspflicht von erneuerbaren Energi-
en bei der Wärmeversorgung bestehender 
Wohngebäude (kurz: Nutzungspflicht) 
gewählt. Grund für die Wahl war, dass die 
Einführung dieses Instruments insofern 
grundsätzlich sinnvoll erscheint, als eine Sen-
kung der CO2-Emissionen im Wohngebäu-
debereich für einen effektiven Klimaschutz 
unumgänglich ist. In Hamburg beliefen sich 
nur die aus der Wärmeversorgung von Haus-
halten resultierenden CO2-Emissionen in 
2006 auf etwa 2.436.000 Tonnen (LBD 2011: 
15). Dies entspricht 13 bis 20 Prozent1 der 
gesamten CO2-Emissionen der Hansestadt 
(ebda.; Groscurth et al. 2010: 18; Statistikamt 
Nord 2010). Die Adressierung des Gebäu-

1 Die Spannweite des Wertes beruht auf dem Umstand, dass 
verschiedene CO2-Bilanzierungen zu sehr unterschiedlichen 
Ergebnissen hinsichtlich der Gesamtemissionen Hamburgs 
kommen; dies ist vor allem auf ihre unterschiedliche Behand-
lung der Emissionen aus dem Verkehrssektor zurückzuführen.

debestands ist hier besonders bedeutend, da 
rund 85 Prozent der fast 900.000 Wohnun-
gen in Hamburg vor dem Ende der 1970er 
Jahre errichtet wurden und im Hinblick auf 
ihre Heiztechnik überwiegend veraltet sind 
(BSU o.J.). Die Nutzungspflicht trägt zur 
Reduktion der CO2-Emissionen aus Haus-
halten bei, indem sie Gebäudeeigentümer 
dazu verpflichtet, erneuerbare Energien bei 
der Wärmeversorgung zu nutzen. Sie gilt als 
dem Adressaten leicht vermittelbar und mit 
vertretbarem Aufwand umsetzbar (Fischer & 
Klinski 2007: 16).
 
Entsprechend dem Regelungsgegenstand der 
Nutzungspflicht soll die in dieser Arbeit fo-
kussiert betrachtete Form der CO2-Reduzie-
rung der Einsatz erneuerbarer Energien bei 
der Wärmeversorgung bestehender Wohnge-
bäude sein. 

Aus den vorangegangenen Ausführungen 
ergibt sich folgende Leitfrage für die vorlie-
gende Arbeit:

Kann eine Nutzungspflicht im Verbund mit 
bereits vorhandenen Instrumenten des Mas-
terplans Klimaschutz dafür sorgen, dass das 
Maß an durch erneuerbare Wärme versorgten 
Bestandswohngebäuden signifikant steigt?
 
Zur Beantwortung dieser Frage sind vier 
Teilfragen zu klären:

Welchen Beitrag leistet eine Nutzungs-•	
pflicht zur Erreichung des in der Leitfrage 
genannten Ziels? 
Bei welchen Instrumenten des Master-•	
plans ist von einer Interaktion mit der 
Nutzungspflicht auszugehen, das heißt, 
welche Instrumente sind in die Betrach-
tung miteinzubeziehen?
Welchen Beitrag leisten diese Instrumen-•	
te zur Erreichung des in der Leitfrage 
genannten Ziels? 
Welche Interaktionen entstehen zwischen •	
den untersuchten Instrumenten?

Im Folgenden soll das Vorgehen zur Beant-
wortung der oben genannten Fragestellungen 
zusammengefasst werden. 
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1.2 Aufbau der Arbeit
Da es sich bei der Untersuchung des Zusam-
menwirkens verschiedener Instrumente um 
ein relativ neues Forschungsfeld handelt und 
dementsprechend kein für den Zweck dieser 
Arbeit optimal geeigneter Untersuchungsan-
satz besteht, ist ein unumgänglicher Schritt 
die Entwicklung eines solchen. Dies ist der 
Gegenstand des ersten Kapitels. Hier werden 
zunächst grundlegende Aspekte der integrier-
ten Instrumentenanalyse vermittelt. Anschlie-
ßend werden bestehende Ansätze zur Analyse 
des Zusammenwirkens von Instrumenten 
vorgestellt. Aufbauend hierauf wird eine 
eigene Untersuchungsmethode entwickelt. 
Diese beinhaltet auch die Entwicklung von 
Kriterien, mit deren Hilfe diejenigen Instru-
mente des Masterplans identifiziert werden 
können, welche in die Untersuchung mitein-
zubeziehen sind. Zudem werden Maßstäbe 
vorgestellt zur Bewertung, welchen Beitrag 
die ausgewählten Instrumente dazu leisten, 
dass das Maß an durch erneuerbare Wärme 
versorgten Bestandswohngebäuden steigt.

Im nächsten Schritt wird das Instrument der 
Nutzungspflicht im Detail vorgestellt. Hier 
wird zunächst eine grundsätzliche Erläu-
terung des Begriffs des Ordnungsrechts 
gegeben, sowie kurz einige rechtliche Frage-
stellungen behandelt, die bei der Einführung 
einer solchen Regelung zu berücksichtigen 
sind. Anschließend wird eine mögliche 
genauere Ausgestaltung der Nutzungspflicht 
erläutert. Dies wird am Beispiel einer bereits 
bestehenden derartigen Regelung in Baden-
Württemberg geschehen. Abschließend wird 
kurz zusammengefasst, wie sich eine Nut-
zungspflicht in Hamburg darstellen könnte. 
Hierauf aufbauend wird die erste Teilfrage 
der Arbeit beantwortet, nämlich welchen Bei-
trag die Nutzungspflicht für die Steigerung 
des Maßes der durch erneuerbare Wärme 
versorgten Bestandswohngebäude leistet. 
Diese Bewertung wird auch für die spätere 
Untersuchung der Instrumenteninteraktionen 
benötigt.

Der darauf folgende Schritt behandelt die 
weiteren zu untersuchenden Instrumente; er 
dient somit gleichzeitig der Beantwortung 

der zweiten Teilfrage. Um die Instrumente 
in ihren planerischen Kontext zu setzen, wird 
zunächst der Masterplan Klimaschutz vorge-
stellt. Anschließend werden die Instrumente 
des Masterplans beschrieben, bei denen 
eine Interaktion mit der Nutzungspflicht zu 
erwarten ist. Zur Beantwortung der dritten 
Teilfrage wird für diese Instrumente ebenfalls 
eine Bewertung vorgenommen, welchen Bei-
trag sie zur Steigerung der Wärmeversorgung 
von Bestandswohngebäuden durch erneuer-
bare Energien leisten können. 

Anschließend findet die Analyse der Interak-
tionen zwischen den Instrumenten statt. Hier 
wird die im ersten Schritt entwickelte Un-
tersuchungsmethode angewandt. Aufbauend 
hierauf soll die letzte Teilfrage beantwortet 
werden und direkt daran anschließend die 
Leitfrage dieser Arbeit. Hier werden auch 
einige Defizite des betrachteten Verbunds von 
Instrumenten benannt. Es werden anschlie-
ßend Empfehlungen gegeben, wie diese 
Defizite behoben werden können.

Aufgrund des besonderen Stellenwerts, die 
die Entwicklung einer eigenen Untersu-
chungsmethode in dieser Arbeit eingenom-
men hat, soll sie zum Abschluss der Arbeit 
kurz rückschauend betrachtet und diskutiert 
werden. Abschließend werden in einem Fazit 
die Untersuchungsergebnisse der Arbeit 
zusammengefasst und reflektiert. 

1.3 Methodisches 
Vorgehen
Erster Anstoß, das zuvor beschriebene Thema 
zu bearbeiten, war ein großes persönliches 
Interesse am Thema Klimaschutz in der 
Stadtplanung. Sich konkret mit dem Master-
plan Klimaschutz der Hansestadt Hamburg 
zu beschäftigen, ergab sich durch Anregung 
eines der akademischen Betreuer. 

Nach Durchsicht der Pressestimmen 
zum Masterplan und dem Besuch einer 
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 Fachtagung2, auf der Defizite des Masterplans 
Klimaschutz diskutiert wurden, entstand das 
grundlegende Erkenntnisinteresse zur Rolle 
ordnungsrechtlicher Instrumente im Master-
plan. Die Auswahl des beispielhaft zu unter-
suchenden ordnungsrechtlichen Instruments 
und damit auch des genaueren thematischen 
Forschungsbereichs (Wärmeversorgung von 
Bestandsgebäuden durch erneuerbare Energi-
en) stützte sich auf das Studium von Literatur 
zum Thema Recht und Klimaschutz.

Zur Erarbeitung einer geeigneten Untersu-
chungsmethode wurde eine intensive Litera-
turrecherche betrieben. Da das Zusammen-
wirken verschiedener Instrumente ein relativ 
neues Forschungsfeld ist, konnte für die vor-
liegende Arbeit auf keine bewährte Methode 
zurückgegriffen werden. Es wurden deshalb 
entsprechende Ansätze aus verschiedenen 
Feldern (Politikwissenschaft, Recht) betrach-
tet. Als Grundlage des eigenen Vorgehens 
wurde ein theoretischer Forschungsansatz aus 
dem Bereich der Energiepolitik gewählt. Er 
wurde leicht abgewandelt, um den Anforde-
rungen des eigenen Forschungsgegenstands 
gerecht zu werden. 

Zur Untersuchung der Instrumente wurden 
zunächst Informationen zu diesen benötigt. 
Während sich diese bei der Nutzungspflicht 
durch Literaturrecherche eruieren ließen, 
werden der Masterplan Klimaschutz und 
die in ihm enthaltenen Maßnahmen kaum 
in der Fachliteratur behandelt. Die Betrach-
tung dieses Gegenstandes stützt sich daher 
vor allem auf eine eigene Analyse des Plans 
sowie weitere den Masterplan unterstützende 
Gutachten und Konzepte3. Zudem wurden 
Interviews mit Vertretern der Hamburger 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
(BSU) sowie weiteren für die Umsetzung der 
Maßnahmen verantwortlichen Institutionen 
geführt. 

Während der Untersuchung der Interaktio-
nen zwischen den ausgewählten Instrumen-

2  Fachtagung am 19. und 20. Juni 2014 zum Thema „Klima-
schutz in der Metropole - Hamburg kann mehr!“, organisiert 
von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Ham-
burg und dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND).

3 Besonders wichtig war hier das Klimaschutzkonzept 2007-
2012, der Vorläufer des Masterplans.  

ten wurde die hierfür verwendete Analyseme-
thode mehrfach abgewandelt. Dies gilt auch 
für Leit- und Teilfragen, die während des 
Erstellungsprozesses dieser Arbeit aufgrund 
neu gewonnener Erkenntnisse angepasst 
werden mussten. 

Die Handlungsempfehlungen, die den 
Abschluss der Arbeit darstellen, basieren vor 
allem auf den Ergebnissen der vorangegange-
nen Instrumentenanalyse. Auch zusätzliche 
Informationen der Interviewpartner spielten 
hier eine bedeutende Rolle. Weiterhin wurde 
zur Erarbeitung der Empfehlungen Litera-
tur herangezogen, die sich speziell mit der 
Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen 
auf städtischer Ebene befasst.
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Kessel in der 

Ausstellung des 
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Integrierte Instrumentenanalyse 2
2.1 Einführung
Die folgenden Seiten werden eine Einfüh-
rung in das Thema der integrierten Instru-
mentenanalyse bieten. Neben grundlegenden 
Begriffsbestimmungen und Aspekten der 
Untersuchung von Instrumenten soll vor 
allem auch die Bandbreite von Konzepten, 
Ansätzen und Meinungen innerhalb dieses 
Forschungsfeldes widergespiegelt werden: Es 
besteht weder ein einheitliches Verständnis 
von Instrumenten und ihren Charakteristika, 
noch eine optimale, allgemeingültige Metho-
de zur Untersuchung des Zusammenwirkens 
mehrerer Instrumente. Vielmehr müssen 
die verschiedenen Konzeptionen betrachtet 
werden, um darauf aufbauend eine für den 
eigenen Zweck geeignete zu entwickeln. 

Zunächst sollen grundlegende Begriffe und 
Konzepte der Instrumentenanalyse vorgestellt 
werden: Hier wird der Begriff des Instru-
ments sowie die Kategorisierung von Instru-
menten in verschiedene Typen erläutert. Zu-
dem werden Faktoren, die die Ausgestaltung 
von Instrumenten bestimmen, vorgestellt. 
Dabei wird bereits mehrfach auf die Beson-
derheiten, die durch die Kombination von 
Instrumenten entstehen, verwiesen. In einem 
zweiten Schritt wird der Begriff des Instru-
mentenmixes eingeführt und näher erläutert. 

Abschließend werden Methoden zur Unter-
suchung von Instrumentenmixen vorgestellt, 

wobei ein starker Fokus auf der Präsentation 
des Ansatzes liegen soll, der später als haupt-
sächliche Grundlage der eigenen Untersu-
chung dient. 

An dieser Stelle soll darauf hingewiesen wer-
den, dass, da der Gegenstand der eigenen Un-
tersuchung Instrumente sind, die von staat-
licher Seite eingesetzt werden, die folgende 
Einführung auch auf solche fokussiert ist.

2.2 Grundlegende Be-
griffe und Konzepte

2.2.1 Instrument
Ein Instrument kann als Handlungsform 
verstanden werden, mit der ein Akteur das 
Verhalten eines anderen Akteurs beeinflussen 
möchte, um ein Ziel zu verwirklichen (Kauf-
mann-Hayoz et al. 2001a: 35; Brösse 1995: 
507). In der Literatur wird häufig synonym 
der Begriff „Maßnahme“ verwendet (ebda.), 
was auch in dieser Arbeit geschehen soll.

2.2.2 Instrumententypen
Instrumente werden oft in verschiedene 
Instrumententypen differenziert; diese Typen 
unterscheiden sich zumeist hinsichtlich ihrer 
Funktionsmechanismen, also der Art und 
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Weise in der sie das Verhalten einer Zielgrup-
pe beeinflussen wollen (Kaufmann-Hayoz 
2001a: 36). Es bestehen zahlreiche Katego-
risierungen von Instrumenten, die zum Teil 
recht unterschiedlich sind. Drei Instrumen-
tentypen, die jedoch in nahezu allen Katego-
risierungen genannt werden, sind regulative, 
finanzielle und Informations- oder überzeu-
gende Instrumente (vgl. Braun & Giraud 
2009: 162, Brösse 1995: 507 f., Kaufmann-
Hayoz et al. 2001a: 42 f.)1.

Regulative Instrumente (auch als Zwangs- 
oder imperative Instrumente bezeichnet) stel-
len auf Gesetzen und Verordnungen beruhen-
de Ge- und Verbote dar, mit denen der Staat 
einer bestimmten Zielgruppe seine Beschlüs-
se aufzwingen kann (Braun & Giraud 2009: 
162). Sie stellen einen starken Eingriff in die 
Entscheidungsfreiheit einer Zielgruppe dar 
(Brösse 1995: 508). 

Finanzielle (auch als marktwirtschaftlich 
bezeichnete) Instrumente können beispiels-
weise in Steuern, Subventionen oder anderen 
Formen finanzieller Unterstützung bestehen 
(Boonekamp 2006: 2851), mit denen der 
Staat versucht, bei den Adressaten einen 
Anreiz zu einem bestimmten Verhalten zu 
setzen. Für gewöhnlich bleibt der Zielgrup-
pe von Instrumenten dieses Typs jedoch die 
Möglichkeit alternativen Handelns (Brösse 
1995: 508; Braun & Giraud 2009: 162).

Unter Informations- und Überzeugungsin-
strumenten werden die Bereitstellung von 
Informationen, Weiterbildung, Beratung, 
Werbung und Appelle verstanden. Der Staat 
versucht mit diesen Instrumenten, bei einer 
Zielgruppe ein Bewusstsein für eine be-
stimmte Thematik zu schaffen und sie dazu 
zu bewegen, ihre Ziele und ihr Verhalten 
seinen Wünschen anzupassen. Die Adressaten 
werden jedoch in keiner Form zu bestimmten 
Verhalten verpflichtet, sondern bleiben völlig 
frei in ihrer Entscheidung dieses zu ändern 
oder nicht. (ebda.; Brösse 1995: 507) 

1 Eine zusätzliche Kategorie, die häufig in der Stadtplanung 
genannt wird, sind die kommunikativen Instrumente. Da 
jedoch keiner der betrachteten Ansätze zur Instrumentenun-
tersuchung diese nutzt, wird sie auch im Rahmen dieser Arbeit 
nicht verwendet. Kommunikative Instrumente werden hier den 
Informationsinstrumenten zugerechnet.

Wie in den Erläuterungen der einzelnen 
Instrumententypen bereits angeklungen ist, 
unterscheiden sich diese hinsichtlich der 
Stärke des Eingriffs in die Entscheidungen 
der Zielgruppe, die die Anwendung des 
Instruments bedeutet (ebda.); auch unter-
scheiden sie sich hinsichtlich ihrer Ausgestal-
tungsmöglichkeiten. Vor allem im Bereich der 
räumlichen Planung wird auch von formellen 
Instrumenten, die verbindlich und deren 
Inhalte und Verfahren gesetzlich normiert 
sind, sowie informellen (frei ausgestaltbaren, 
unverbindlichen) Instrumenten gesprochen 
(ARL 2009). Regulative Instrumente gehören 
der ersten Kategorie an, Informationsinstru-
mente der letzteren. Finanzielle Instrumente 
zeichnen sich durch einen je nach Ausgestal-
tung wechselnden Grad an Formalität aus. 

Ein Problem bei der Einteilung von Instru-
menten in Kategorien liegt darin, dass diese 
häufig nicht trennscharf sind: Beispielsweise 
gehen gesetzliche Regulierungen oder finan-
zielle Instrumente immer mit einer Form von 
Information einher; genauso bedürfen auch 
marktwirtschaftliche Instrumente zumeist 
einer Form der (gesetzlichen) Regelung. 
(Bressers & O’Toole 2005: 141-145)

2.2.3 Bestimmende Faktoren von Instru-
menten
Neben ihren Funktionsmechanismen spielen 
weitere Faktoren bei der Ausgestaltung von 
Instrumenten eine Rolle. Welche dies sind 
und entsprechend in einer Instrumenten-
untersuchung zu berücksichtigen sind, wird 
allerdings je nach Autor sehr unterschied-
lich definiert (vgl. Harmelink et al. 2008: 
134; Kaufmann-Hayoz et al. 2001a: 36). 
In Ermangelung eines einheitlich gültigen 
Faktorenkatalogs sollen im Folgenden dieje-
nigen beschrieben werden, die in der Unter-
suchungsmethode von Boonekamp (2006) 
verwendet werden, da diese die Grundlage 
des in dieser Arbeit verwendeten Untersu-
chungsansatzes darstellt. 

Akteure
Ein wichtiger Faktor sind die Akteure, die 
am Anwendungsprozess des Instrumentes 
beteiligt sind. Hierbei kann es sich etwa um 
diejenigen handeln, die die Anwendung der 
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Instrumente veranlassen oder für die Be-
treuung ihres Einsatzes verantwortlich sind. 
Derartige Akteure werden im Rahmen dieser 
Arbeit unter dem Begriff „Verantwortliche“ 
zusammengefasst. Die Verantwortlichen sind 
häufig hoheitliche Institutionen, können aber 
auch private Unternehmen oder Bürger sein 
(Kaufmann-Hayoz et al. 2001a: 36 ff.).

Im Hinblick auf die Akteure kommt auch 
der Zielgruppe, deren Verhalten mittels eines 
Instruments beeinflusst werden soll, eine 
besondere Bedeutung zu (ebda.); auch diese 
kann variieren. Häufig müssen, um ein be-
stimmtes Oberziel (zum Beispiel Steigerung 
der Energieeinsparung im Gebäudebereich) 
zu erreichen, unterschiedliche Zielgruppen 
mit Instrumenten angesprochen werden 
(zum Beispiel Hauseigentümer mit finanzi-
ellen Anreizen, um Sanierungsmaßnahmen 
vorzunehmen, Handwerker mit informativen 
Instrumenten, damit diese über das nötige 
Wissen für deren Umsetzung verfügen) (vgl. 
Boonekamp 2006: 2850).

Zudem sind zahlreiche weitere Akteure 
vorhanden, die den Prozess der Anwendung 
von Instrumenten beeinflussen. Im Energie-
bereich können dies beispielsweise Forscher, 
Anbieter von Anlagen und Geräten, Energie-
berater, wirtschaftliche Interessensverbände 
oder Finanzierer sein. Alle diese Akteure 
wirken nicht nur direkt auf den Prozess der 
Anwendung von Instrumenten ein, sondern 
beeinflussen sich auch gegenseitig – Inst-
rumente funktionieren stets in einem kom-
plexen Netzwerk unterschiedlicher, meist 
interdependenter Akteure. (Boonekamp 2006: 
2852; Bressers & O’Toole 2005: 134, 136 f., 
149).

Anwendungsbereich
Ein explizit in der Instrumentenanalyse bei 
Boonekamp genannter Faktor ist der Anwen-
dungsbereich. Hiermit ist der Gegenstand ge-
meint, bei dem eine Veränderung stattfinden 
soll (Boonekamp 2006: 2856). Ist das Ziel 
eines Instruments beispielsweise die Senkung 
von Feinstaub-Emissionen im Straßenver-
kehr, so kann der Anwendungsbereich in 
allen Kraftfahrzeugen oder auch nur einzel-
nen Typen (wie etwa LKW oder vor einem 

bestimmten Stichtag zugelassene Fahrzeuge) 
bestehen. 

Zeitliche Aspekte
Timing ist bereits bei der isolierten Betrach-
tung und Umsetzung eines einzelnen Inst-
ruments ein wichtiger zu berücksichtigender 
Punkt; gerade wenn es um Kombinationen 
verschiedener Instrumente geht, erhält dieser 
Faktor jedoch eine besondere Bedeutung. 
Fragen, die in diesem Zusammenhang zu be-
antworten sind, betreffen die Zeit die für die 
Vorbereitung der Einführung von Instrumen-
ten benötigt wird, den genauen Zeitpunkt der 
Einführung, die Dauer der Anwendung und 
vor allem die Frage danach, welche Instru-
mente zu welchen Zeiten parallel angewendet 
werden. Laut Boonekamp können nur Instru-
mente miteinander interagieren, die zeitgleich 
eingesetzt werden. (Kaufmann-Hayoz et al. 
2001b: 330 f.; Boonekamp 2006: 2854) 

Ziele
Obwohl diese in der späteren Untersuchung 
nur eine untergeordnete Rolle spielen werden, 
sollen kurz einige Erläuterungen zu Zielen 
stattfinden, da es sich bei diesen um einen es-
sentiellen Aspekt von Instrumenten handelt: 
Ihr Einsatz ist immer mit einem Ziel verbun-
den (Kaufmann-Hayoz et al. 2001a: 35; Brös-
se 1995: 507). Diese können jedem denkbaren 
politischen Bereich entstammen. Beispiele für 
Ziele sind die Senkung von Feinstaub-Emis-
sionen in einem Stadtgebiet, die Erhaltung 
als schützenswert befundener Tierarten, die 
Stärkung der lokalen Landwirtschaft oder die 
Erhöhung der jährlichen Zahl der Auszubil-
denden in einer Handwerksbranche. 

Wie sich anhand dieser Beispiele bereits ver-
muten lässt, können die Ziele verschiedener 
Instrumente in unterschiedlichem Verhältnis 
zueinander stehen. Sie können gleich sein, 
ähnlich, sich nicht berührend oder auch zu 
einem gewissen Grad in Konflikt miteinander 
stehen. Weiterhin können Ziele unterschied-
lich präzise sein und von allgemeinen Wün-
schen bis hin zu genauen quantitativen
Werten reichen (Rodi 2000: 245). 
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2.2.4 Instrumentenmixe
Ein bedeutender Punkt sowohl hinsichtlich 
der allgemeinen Analyse von Instrumen-
ten als auch bei der konkreten Einführung 
eines solchen, ist, dass sie niemals isoliert 
von anderen funktionieren. In allen Berei-
chen politischer Gestaltung werden bereits 
zahlreiche Instrumente unterschiedlichster 
Art angewandt, mit denen unterschiedliche 
Zielgruppen in verschiedenen Regelungsbe-
reichen beeinflusst werden sollen. Dieses Zu-
sammenkommen verschiedener Instrumente 
wird auch als Instrumentenmix bezeichnet 
(Michael 2012: 1643 f.).

Instrumentenmixe entstehen meist inkremen-
tell über einen langen Zeitraum und enthal-
ten eine Vielzahl durchaus sehr unterschied-
licher Instrumente (Howlett & Rayner 2007: 
1; Bressers & O’Toole 2005: 134 f.). Dies ist 
auch darauf zurückzuführen, dass häufig neue 
Steuerungsformen eingeführt werden, ohne 
alte dabei abzuschaffen. Dies ist besonders in 
der Klimaschutzpolitik der Fall: Rodi ver-
gleicht den Gesetzgeber in dieser Hinsicht 
mit einem Arzt, der seinem Patienten immer 
neue Medikamente verschreibt, ohne alte ab-
zusetzen oder zumindest ihre Verträglichkeit 
mit den neuen zu überdenken (2005: 169). 
Andererseits argumentieren Kauffmann-
Hayoz et al., dass der Einsatz verschiedener 
Instrumente grundsätzlich notwendig ist, 
um eine Veränderung herbeizuführen, da ein 
einziges Instrument nur wenige Faktoren 
in seinem Wirkungsbereich verändern kann 
(2001b: 328).

Das Vorhandensein derartiger komplexer 
Konstellationen mag die Betrachtung und 
den Einsatz von Instrumenten kompliziert 
machen; dennoch ist es unumgänglich, 
Instrumente nicht isoliert, sondern auch in 
ihren Wechselwirkungen mit anderen zu 
betrachten, damit sie die mit ihrem Einsatz 
verbundenen Ziele erfüllen können. (Bressers 
& O’Toole 2005: 135) 

Beispiele für Probleme durch eine isolierte 
Betrachtungsweise beim Instrumenteneinsatz 
bestehen zahlreiche: Beispielsweise kann die 
Einführung einer allgemeinen ordnungs-
rechtlichen Vorschrift zur nachträglichen 
Wärmedämmung von Gebäuden mit Vorga-

ben gemäß § 23 BauNVO kollidieren, weil 
durch eine solche Maßnahme Baulinien oder 
Baugrenzen überschritten wür den (Bürger 
et al. 2013: 324). Ein anderes Beispiel ist die 
Einführung von Energiesteuern, um einen 
Anreiz zur Energieeinsparung zu setzen; der 
Einsatz dieses Instrumentes kann sinnlos 
sein, wenn in dem Regelungsbereich bereits 
sehr strenge ordnungsrechtliche Vorschriften 
zur Energieeinsparung bestehen (Boonekamp 
2006: 2857). 

Es sind allerdings auch positive Wechsel-
wirkungen zwischen verschiedenen Instru-
menten möglich: Ein klassisches Beispiel ist 
der im Verkehrsbereich häufig verwendete 
„Push-and-Pull“-Ansatz; Verkehrsteilnehmer 
werden durch eine einschränkende Maß-
nahme wie die Begrenzung des Parkraums 
davon abgeschreckt, ihr eigenes Fahrzeug zu 
benutzen und gleichzeitig durch günstige 
Tarife des öffentlichen Personen-Nahverkehrs 
dazu angeregt, stattdessen auf diesen auszu-
weichen (Kauffmann-Hayoz 2001b: 330). 
Auch die Identifikation potenzieller positiver 
Effekte ist ein Grund, die Wechselwirkungen 
zwischen Instrumenten vor ihrem Einsatz zu 
betrachten; so können Instrumentenkombi-
nationen optimiert werden. 

Positive und negative Wechselwirkungen wie 
die zuvor beschriebenen sollen im Kontext 
dieser Arbeit als Interaktionen von Instru-
menten bezeichnet werden.

Abgrenzung eines Instrumentenmixes
Wie für Instrumente im Allgemeinen ist auch 
für Instrumentenmixe eine nähere Begriffsbe-
stimmung und -abgrenzung notwendig, denn 
theoretisch erscheint es möglich, dass jegliche 
Formen der Steuerung, die von jedwedem 
Akteur in jedem möglichen Bereich einge-
setzt werden, sich gegenseitig beeinflussen. 
Eine solche Sichtweise eines Instrumenten-
mixes macht eine gründliche, systematische 
Untersuchung jedoch unmöglich und ist 
daher unergiebig (vgl. Michael 2012: 1646 f.). 
Möglichkeiten der Definition und Abgren-
zung sollen im Folgenden kurz angerissen 
werden.

Michael bietet eine Definition eines Instru-
mentenmixes. Er betrachtet Instrumenten-
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kombinationen aus verwaltungsrechtlicher 
Sicht und ihm zufolge zeichnet sich ein Mix 
grundsätzlich durch trennende (Mehrzahl 
und Verschiedenartigkeit von Instrumenten2), 
als auch durch verbindende Elemente (Ver-
waltungsbeteiligung und Zwecküberschnei-
dung) aus (2012: 1648). Auch Bressers & 
O’Toole gehen von der Formung eines Mixes 
durch trennende und verbindende Elemente 
aus; sie nennen verschiedene Blickwinkel, 
aus denen heraus Instrumentenmixe definiert 
werden können.  Beispielsweise kann von 
einem Mix gesprochen werden, wenn inner-
halb eines einheitlichen Regelungsbereichs 
(zum Beispiel Reduktion des Kfz-Verkehrs) 
verschiedenartige Instrumententypen (zum 
Beispiel finanzielle Anreize und ordnungs-
rechtliche Restriktionen) angewandt werden; 
eine andere Form des Mixes könnte entstehen 
durch die Betrachtung von ähnlichen Instru-
mente im gleichen Regelungsbereich entste-
hen, die jedoch auf unterschiedlichen hoheit-
lichen Ebenen (zum Beispiel auf nationaler, 
Landes- und kommunaler Ebene) eingesetzt 
werden (2005: 137 ff.).

Die Frage, welche Instrumente zu einem Mix 
gezählt werden sollen ist also nicht festgelegt, 
sondern hängt vom jeweiligen Blickwinkel ab. 
Dazu gehört auch die fachliche Perspektive 
(beispielsweise juristisch, wirtschaftlich, po-
litikwissenschaftlich) aus der heraus der Mix 
betrachtet wird.

2.3 Untersuchung der 
Interaktion von Inst-
rumenten

2.3.1 Wahl des grundlegenden Untersu-
chungsansatzes
Die Untersuchung des Zusammenwirkens 
verschiedener Instrumente ist ein relativ 
junges Forschungsgebiet, das erst in den ver-
gangenen 10 bis 15 Jahren wissenschaftliche 
Aufmerksamkeit erfahren hat (Howlett & 

2 Michael spricht aufgrund der juristischen Perspektive seines 
Textes von Rechts- und Realakten.

Rayner 2007: 3 f.). Systematische Ansätze zur 
Betrachtung von Instrumenteninteraktionen 
sind daher immer noch selten (Boonekamp 
2006: 2849; Oikonomou et al. 2012: 178). 
Entsprechend kann in dieser Arbeit auch 
nicht aus zahlreichen Ansätzen ein optimaler, 
genau auf den Untersuchungszweck zuge-
schnittener gewählt werden; vielmehr muss 
auf Grundlage der vorhandenen Ansätze eine 
eigene Vorgehensweise entwickelt werden. Zu 
diesem Zweck sollen im Folgenden Metho-
den zur Untersuchung der Interaktion von 
Instrumenten vorgestellt werden. Die zuerst 
genannte Gruppe von Ansätzen soll nur 
kurz erläutert werden; ihre Vorstellung dient 
vorwiegend dazu, die Bandbreite der Unter-
suchungsmöglichkeiten widerzuspiegeln. Im 
Anschluss hieran wird der von Piet G.M. 
Boonekamp entwickelte Ansatz zur Unter-
suchung von Instrumenten eingeführt und 
erläutert, warum er als Grundlage für das ei-
gene Vorgehen gewählt wurde. Im Anschluss 
daran wird er im Detail vorgestellt werden. 

Verschiedene in der Literatur zu findende 
Ansätze (beispielsweise Sorrell 2003; Del Río 
2010; Oikonomou et al. 2010) untersuchen 
Instrumentenkombinationen anhand ihres 
Ertrags, der an Kriterien abgelesen wird. 
Ist das Ziel beispielsweise die Umstellung 
der Produktion von konventioneller Erzeu-
gung hin zu der aus erneuerbaren Energien, 
können zu den Kriterien die Verbreitung 
von Anlagen nach neuestem technischem 
Standard, die Sicherung der Versorgung der 
Bevölkerung mit Elektrizität oder das Be-
wusstsein in der Bevölkerung für die Be-
deutung des Umstellungsprozesses gezählt 
werden (vgl. ebda.: 4186 ff.). Es wird dann für 
jede mögliche Kombination von Instrumen-
ten ein Wert für jedes Kriterium ermittelt, der 
voraussichtlich durch den kombinierten Ein-
satz dieser Instrumente erreicht wird. Sofern 
nicht auf bereits vorhandene Untersuchungen 
und Prognosen zurückgegriffen werden kann, 
müssen selbst mehr oder weniger komplexe 
Berechnungen und Simulationen durchge-
führt werden, um derartige Werte zu ermit-
teln. Anschließend werden die verschiedenen 
Instrumentenkombinationen in Bezug auf 
die Ausprägung der Kriterien miteinander 
verglichen. Häufig finden hierbei Methoden 
der multikriteriellen Analyse Anwendung 
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(vgl. Sorrell 2003; Del Río 2010; Oikonomou 
et al. 2010). 

Basis der Untersuchung in dieser Arbeit ist 
ein qualitativer Ansatz zur Untersuchung der 
Interaktionen von Instrumenten, der 2006 
von Piet G.M. Boonekamp in seinem Artikel 
„Actual interaction effects between policy 
measures for energy efficiency - A qualitative 
matrix method and quantitative simulation 
results for households“ vorgestellt wurde. Er 
bietet vor allem den Vorteil, dass er weniger 
komplex als andere Methoden mit dem glei-
chen Ziel ist. Auch wurde er explizit für die 
Prüfung des Zusammenwirkens von Instru-
menten entwickelt, die das Ziel haben, die 
Umsetzung einer technischen Maßnahme im 
Energiebereich zu befördern; diese sind auch 
Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

Boonekamp untersucht Instrumente, die 
zwischen 1990 und 2003 in den Niederlan-
den von staatlicher Seite eingesetzt wurden. 
Alle diese Instrumente verfolgen das gleiche 
Ziel: Sie sollen den Energieverbrauch in 
Haushalten senken, indem sie den Einsatz 
von energieeinsparenden und energieeffizi-
enten Anlagen und Geräten (beispielsweise 
effizientere Heizkessel oder Haushaltsgeräte) 
befördern (Boonekamp 2006: 2849). Diese 
Anlagen werden im Folgenden als „technische 
Optionen“ bezeichnet (Boonekamp bezeich-
net sie überwiegend als „saving option“ oder 
einfach „option“; da sich diese Arbeit jedoch 
im Schwerpunkt nicht mit Energieeinspa-
rung, sondern mit der Förderung des Einsat-
zes erneuerbarer Energien befasst, soll hier 
der etwas allgemeinere Begriff der techni-
schen Option verwendet werden; so werden 
Anlagen und Geräte aus beiden Bereichen 
erfasst). 

Boonekamps Methode beruht auf der An-
nahme, dass gewisse Grundvoraussetzungen 
gegeben sein müssen, damit eine Zielgruppe 
eine technische Option einsetzt. Die In-
teraktion von Instrumenten wird anhand 
ihrer Beeinflussung dieser Voraussetzungen 
überprüft. Ergebnis der Untersuchung ist eine 

tabellarische Übersicht des Zusammenspiels 
der betrachteten Instrumente3. (ebda.: 2848) 

Die folgende detaillierte Vorstellung dieses 
Ansatzes beginnt mit einer Erläuterung, wie 
verschiedene der auf den vorherigen Seiten 
behandelten Faktoren (Instrumententypen, 
Akteure, Anwendungsbereich, zeitliche 
Aspekte, Ziele) sich bei Boonekamp darstel-
len. Anschließend wird die konkrete Me-
thode beschrieben, wozu erst die genannten 
Grundvoraussetzungen vorgestellt werden. 
Anschließend wird dargestellt, wie diese 
genutzt werden, um die Interaktion zwischen 
verschiedenen Instrumenten zu untersuchen 
und zu bewerten.

2.3.2 Grundlegende Begriffe und Konzepte 
bei Boonekamp
Instrumententypen
Auch Boonekamp verwendet die drei auf 
Seite 18 vorgestellten Instrumententypen 
(Regulative, finanzielle und Informationsin-
strumente). Zugeschnitten auf den von ihm 
betrachteten Bereich (Anwendung von Ener-
gieeinsparoptionen) untergliedert er diese drei 
jedoch zum Teil und nennt zudem auch ande-
re Typen. Regulative Instrumente unterteilt er 
in Gesetzgebung zur Einführung, Gesetzge-
bung zur Nutzung sowie Labels4. Finanzielle 
Instrumente unterscheidet er in Steuern und 
finanzielle Unterstützung (beispielsweise In-
vestitionszuschüsse oder Kredite zu niedrigen 
Zinsen). Informationsinstrumente unterglie-
dert er in Information zu verschiedenen Op-
tionen sowie Information zu deren sachge-
mäßer Nutzung. Darüber hinaus nennt er als 
weitere Instrumente Audits, Vereinbarungen, 
Beschaffung, Forschungsförderung5 und den 
europäischen Emissionshandel. (ebda.: 2851)

3 Boonekamps Aufsatz enthält einen weiteren Ansatz zur 
Untersuchung von Instrumenten. Dieser befasst sich damit, die 
Effekte der Interaktion von Instrumenten, die auf die Senkung 
des Energieverbrauchs in Haushalten abzielen, quantitativ zu 
bestimmen. Es handelt sich hierbei um eine relativ aufwendige 
Simulation, in die Daten wie etwa die Entwicklung der Zahl 
und Zusammensetzung von Haushalten, ihrer Versorgung 
mit elektrischen Geräten unterschiedlicher Art, die Entwick-
lung der Beschäftigungsrate und der Energiepreise einfließen 
(Boonekamp 2006: 2861-2865). Eine detaillierte Beschreibung 
dieses quantitativen Ansatzes würde weit über den Rahmen 
dieser Arbeit hinausgehen und soll daher hier nicht erfolgen.

4 Für eine Erläuterung dieses Instruments siehe Glossar.

5 Für eine Erläuterung dieser Instrumente siehe Glossar.



    Integrierte Instrumentenanalyse      23

Instrumente bestimmende Faktoren
Akteure 
Verantwortlich für die von Boonekamp unter-
suchten Instrumente sind politische Ent-
scheidungsorgane und die Verwaltung, zum 
Teil der EU-, teils der nationalen niederländi-
schen und teils der lokalen Regierungsebene 
zugehörig. 

Die Zielgruppe ist uneinheitlich: Er nennt 
als Adressaten beispielsweise Bauherren, 
Verbraucher oder Hauseigentümer. Er geht 
jedoch davon aus, dass Interaktionen nur 
zwischen Instrumenten mit der gleichen 
Zielgruppe möglich sind. Die Bedeutung 
weiterer Akteure wird zwar erwähnt, in die 
tatsächliche Untersuchung werden sie jedoch 
nicht einbezogen. (ebda.: 2854 ff.)

Anwendungsbereich 
Der von Boonekamp untersuchte Instru-
mentenkreis befasst sich überwiegend mit 
Wohngebäuden (zum Teil unterschieden in 
Neue und Bestandsbauten). Ein Instrument 
zielt auch auf Haushaltsgeräte ab; bei einigen 
weiteren ist kein konkreter Anwendungsbe-
reich genannt, da sie vielfältige Felder be-
treffen. Laut Boonekamp können allerdings 
Instrumente, die über einen unterschiedlichen 
Anwendungsbereich verfügen, grundsätzlich 
nicht miteinander interagieren. (ebda.: 2856)

Zeitliche Aspekte
Im Rahmen seines Untersuchungsansatzes 
berücksichtigt Boonekamp zeitliche Aspekte 
insofern, als für jedes Instrument festzuhalten 
ist, in welchem Zeitraum es angewandt wird. 
Instrumente, deren Anwendung zeitlich aus-
einanderfällt, gelten grundsätzlich als nicht 
interagierend. (ebda.: 2854 f.) 

Ziele
Das Ziel der von Boonekamp betrachteten 
Instrumente ist grundsätzlich einheitlich; ihr 
Einsatz soll eine Senkung des Energiever-
brauchs in Haushalten bewirken; in Bezug 
auf Gebäude soll mit Hilfe der Instrumente 
die Verwendung technischer Optionen zur 
Energieeinsparung (beispielsweise Einsatz 
effizienterer Heizanlagen, Wärmedämmung) 
befördert werden. (ebda.: 2848, 2856) 

Abgrenzung des Instrumentenmixes
Aus den vorherigen Ausführungen ergibt 
sich, dass bei Boonekamp nur Interaktionen 
zwischen Instrumenten mit gleichen Akteu-
ren, gleichem Anwendungsbereich, gleichem 
Anwendungszeitraum und gleichen Zielen 
möglich sind. Nur solche sind dem zu be-
trachtenden Mix zuzurechnen. An Boone-
kamps Abgrenzung ist interessant, dass sie 
darauf abzielt, ein hohes Maß an Homoge-
nität der zum Mix gehörenden Instrumente 
zu erreichen. Unterschiede bestehen lediglich 
hinsichtlich des Instrumententyps. 

2.3.3 Untersuchung der Interaktion von 
Instrumenten bei Boonekamp
Hypothese der fünf Grundvoraussetzungen
Kern des Ansatzes von Boonekamp ist die 
Hypothese, dass vier Grundvoraussetzungen 
gegeben sein müssen, damit eine Zielgruppe 
sich entscheidet, eine technische Option ein-
zusetzen. Diese Voraussetzungen sind:

1. Verfügbarkeit: Es müssen grundsätzlich 
technische Optionen (zum Beispiel moderne 
Heizkessel) zu diesem Zweck zur Verfügung 
stehen, 

2. Wissen: Die betreffenden technischen 
Optionen müssen ihren Anwendern (der 
Zielgruppe) ausreichend bekannt sein,

3. Aufhebung von Restriktionen: Mögliche 
Restriktionen, die die Durchführung dieser 
Maßnahme behindern können, müssen auf-
gehoben werden,

4. Motivation: Es muss bei der Zielgruppe 
ausreichend Motivation bestehen, die Maß-
nahme durchzuführen.

Damit die technische Option den mit ihrer 
Anwendung verbundenen Zweck erfüllt, 
muss zudem eine weitere Voraussetzung 
gegeben sein:

5. Sachgerechte Nutzung: Die technische 
Option muss sachgemäß genutzt werden
(ebda.: 2849 f.).

Diese fünf Voraussetzungen werden im 
Folgenden kurz näher erläutert. Anschließend 
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soll der von Boonekamp entwickelte, auf 
ihnen aufbauende Ansatz vorgestellt werden. 

Verfügbarkeit
Bei bereits häufig genutzten technischen 
Optionen ist die Verfügbarkeit meist gege-
ben; lediglich bei schnell stark ansteigender 
Nachfrage kann sie temporär eingeschränkt 
sein. Bezüglich neuer technischer Optionen 
ist zu erwähnen, dass mit Verfügbarkeit nicht 
das Vorhandensein eines ersten Prototyps 
eines neuen Geräts gemeint ist, sondern viel-
mehr marktreife Anlagen, von denen erwartet 
werden kann, dass sie die zuvor genutzten 
zuverlässig ersetzen. (ebda.: 2850) 

Wissen
Soll eine Zielgruppe energiesparende Maß-
nahmen umsetzen, muss ihr zum einen 
generell bekannt sein, dass es technische 
Optionen zu diesem Zweck gibt. Zum ande-
ren müssen ihr Eigenschaften verschiedener 
Optionen und Unterschiede zwischen diesen 
bekannt sein, um die für den eigenen Be-
darf geeignetste auszuwählen (ebda.: 2850). 
Zudem muss Wissen bezüglich weiterer, bei 
ihrer Einführung bedeutender Punkte (zum 
Beispiel technische Aspekte wie Platzbedarf 
eines neuen Heizkessels) bestehen. Allgemein 
ist es von Bedeutung, dass die Zielgruppe 
über korrekte Informationen verfügt; in Be-
zug auf energetische Sanierung beispielsweise 
bestehen zahlreiche Vorurteile, wie etwa, dass 
derartige Maßnahmen sehr häufig zu Schä-
den am Gebäude führen (Krémer et al. 2005: 
42, 47).

Aufhebung von Restriktionen
Restriktionen, die die Einführung einer 
technischen Option behindern, können 
verschiedenster Art sein. Boonekamp nennt 
hier Platzmangel in bestehenden Gebäuden 
für die neue Technik sowie einen Mangel an 
finanziellen Ressourcen6 (2006: 2850). 

Neben dem bei Boonekamp genannten Prob-
lem des Platzmangels können weitere bauli-
che oder technische Restriktionen bestehen. 
Vor allem im Bereich der Wärmeversorgung 
von Gebäuden durch erneuerbare Energien 
besteht häufig das Problem, dass die Dach-

6 Boonekamp nennt zwei weitere Restriktionen. Diese werden 
in der vorliegenden Arbeit unter dem Punkt „Motivation“ 
aufgeführt; für eine Begründung dieses Vorgehens siehe dort. 

ausrichtung oder -neigung die Installation 
von Solaranlagen unmöglich macht oder An-
lagen sich unter ästhetischen Gesichtspunk-
ten nur schlecht in den Baukörper einpassen 
(Weiß & Vogelpohl 2010: 11). Weiterhin 
problematisch in diesem Bereich ist, dass das 
Fachhandwerk oft nicht über das nötige Wis-
sen und Erfahrung zur korrekten Installation 
von neuen Technologien verfügt und daher 
baulich-technische Restriktionen nur schlecht 
beheben kann (Krémer et al. 2005: 48; Stade 
2015). 

Obwohl diese bei Boonekamp nicht ex-
plizit aufgeführt werden, sollen in diesem 
Zusammenhang auch rechtliche Restriktio-
nen genannt werden. Ein Beispiel aus dem 
Energiebereich sind örtliche Bauvorschriften 
zur Dachform und –farbe, die aus Gründen 
des Ensembleschutzes getroffen werden und 
häufig zur Unzulässigkeit der Installation von 
Solaranlagen führen (Bürger et al. 2013: 332). 
Auch können unklare oder nicht einheitliche 
Eigentumsverhältnisse ein Problem bei der 
Durchführung von Maßnahmen darstellen 
(Krémer et al. 2005: 47). 

Motivation 
Das Vorhandensein von Motivation ist eine 
unumgängliche Voraussetzung für die Um-
setzung einer Maßnahme (Boonekamp 2005: 
2850): Eine vom Bundesministerium für 
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen geför-
derte Forschungsarbeit aus dem Jahr 2005 
kam zu dem Ergebnis, dass der Mangel an 
Motivation der wichtigste Grund ist, war-
um die energetische Sanierung bestehender 
Wohngebäude und die Modernisierung ihrer 
Energieversorgung in Deutschland sich im 
Allgemeinen nur sehr schleppend vollzieht 
(Krémer et al. 2005: 95).

Ein wichtiger Grund für den bestehenden 
Mangel an Motivation ist fehlendes Interesse: 
Solange das Wohnen in einem Haus prob-
lemlos möglich ist (die Heizanlage funktio-
niert und kann das gesamte Haus erwärmen) 
wird kein Handlungsbedarf gesehen (Weiß & 
Vogelpohl 2010: 12; Krémer et al. 2005: 39); 
der Ersatz eines funktionsfähigen Geräts wird 
häufig auch als Verschwendung betrachtet7. 

7 Hier spielt auch das oben erwähnte fehlende Wissen um die 
Vorteile einer Modernisierung eine Rolle.
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Motivation zur Veränderung entsteht erst, 
wenn die alte Anlage defekt oder zumindest 
bereits abgeschrieben ist und damit keinen 
Wert mehr darstellt, der durch Neuinstalla-
tionen verloren gehen könnte (Boonekamp 
2006: 2850). 

Auch wird die Rentabilität von Maßnah-
men, die die Veränderung des energetischen 
Zustands oder der Heizanlage von Gebäuden 
betreffen, häufig angezweifelt8. Dies betrifft 
besonders den Bereich der Wärmeversorgung 
durch erneuerbare Energien; hier können hö-
here Ausgaben für den Einbau einer solchen 
Anlage tatsächlich später meist nicht durch 
große Einsparungen kompensiert werden. 
Dies wirkt eindeutig motivationshemmend. 
(ebda.; Krémer et al. 2005: 44 ff.; Weiß & 
Vogelpohl 2010: 12).

Die Durchführung von Baumaßnahmen ist 
zudem grundsätzlich mit Aufwand verbunden 
(beispielsweise Zeitaufwand für Planung und 
Umsetzung, Lärm und Schmutz während 
der Bauphase), der demotivierend wirkt. 
Weiterhin motivationshemmend ist auch die 
Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Nut-
zung des zu verändernden Gebäudes, etwa 
aufgrund des eigenen Alters oder Zweifel 
hinsichtlich der Vermietbarkeit. Es wird in 
Frage gestellt, ob sich vor diesem Hinter-
grund der mit der Maßnahme verbundene 
Aufwand überhaupt lohnt. (ebda.; Krémer et 
al. 2005: 43 f.).

Sachgerechte Nutzung
Damit eine Anlage tatsächlich die mit ihrem 
Einsatz verbundenen Ziele erfüllen kann, ist 
es unumgänglich, dass sie sachgemäß genutzt 
wird. Beispielsweise ist es wenig sinnvoll 
lediglich eine moderne effiziente Holzhei-
zung einzubauen – der tatsächliche Schad-
stoffausstoß von Holzheizungen wird auch 
massiv durch Bedienungsaspekte (Luftzufuhr, 
Zeitpunkt und Menge der Brennstoffzugabe) 
beeinflusst (Behnke & Kemper 2010: 8). 

8 Boonekamp betrachtet dieses Problem, genau wie das zuvor 
genannte der restlichen Lebensdauer von Geräten nicht als 
einen Grund für fehlende Motivation, sondern als aufzuhe-
bende Restriktion. Da andere Autoren (Weiß & Vogelpohl 
2010, Krémer et al. 2005) diese Aspekte jedoch als Faktoren im 
Bereich Motivation betrachten und, da diese Zuordnung pas-
sender erscheint, sie auch im Rahmen dieser Arbeit als solche 
bewertet werden sollen, werden sie im Interesse der Übersicht-
lichkeit bereits hier unter diesem Stichwort aufgeführt.

Zur sachgerechten Nutzung gehören Wissen 
der Anwender um die richtige Bedienung 
genauso wie die regelmäßige Wartung der 
Anlage. Allererste Bedingung für eine ad-
äquate Nutzung ist jedoch das Bestehen 
eines Bewusstseins für die Bedeutung von 
Nutzungsaspekten sowie der Motivation, sich 
selbst mit Wartung und Nutzung zu befassen. 
(Boonekamp 2006: 2850)

Beeinflussung der Grundvoraussetzungen 
durch Instrumente
Boonekamp nutzt die zuvor beschriebenen 
Grundvoraussetzungen, um das Vorhanden-
sein von Interaktionen zwischen verschie-
denen Instrumenten zu überprüfen. Seine 
Untersuchungsmethode beinhaltet zwei 
Hauptschritte: 

Der erste Schritt besteht in der Bestimmung 
der Beeinflussung der Grundvoraussetzungen 
durch die untersuchten Instrumente. Hierzu 
werden die Grundvoraussetzungen in eine 
Tabelle übertragen, es entsteht eine Spalte je 
Voraussetzung (siehe Tabelle 1). Anschlie-
ßend wird für jedes der zu betrachtenden 
Instrumente (in diesem Fall allgemeine Ins-
trumententypen) eine Zeile angelegt. Sofern 
der Einsatz eines Instruments das Vorhan-
densein einer Voraussetzung befördert, wird 
die betreffende Tabellenzelle mit einem Kreuz 
markiert (ebda.: 2851). 

Boonekamp nutzt diese Tabelle anschließend 
zur paarweisen Untersuchung der Interaktion 
von Instrumenten: Beeinflussen zwei Instru-
mente die gleichen Voraussetzungen so gilt 
dies als ineffektiv; beeinflussen sie hingegen 
unterschiedliche Voraussetzungen, gelten sie 
als sich gegenseitig ergänzend und ihre Kom-
bination als effektiv. Boonekamp errechnet 
für jedes betrachtete Instrumentenpaar ein 
Ausmaß der gegenseitigen Minderung oder 
Verstärkung der Effektivität. (ebda.: 2853 ff., 
2870 f.). Abgesehen von der Nennung einiger 
weiterer Parameter, die bei dieser Berechnung 
zu berücksichtigen sind, erläutert er seine 
Berechnungsmethode jedoch nicht näher und 
nennt auch keine externe Quelle, die darüber 
Auskunft geben könnte. Dieser zweite Schritt 
wurde in der eigenen Untersuchung in dieser 
Arbeit nicht durchgeführt. Grund ist zum 
einen, dass Boonekamp diesen Schritt nur 
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unzureichend erläutert. Vor allem aber soll im 
Rahmen dieser Arbeit keine Untersuchung 
einzelner Instrumentenpaare (etwa die Nut-
zungspflicht in Interaktion mit jeweils einem 
anderen Instrument) stattfinden. Vielmehr 
geht es darum, wie sich die Nutzungspflicht 
in den betrachteten Instrumentenmix einfügt 
und ob dieser Instrumentenverbund als Gan-
zes funktioniert. Der zweite bei Boonekamp 
vorgestellte Untersuchungsschritt soll daher 
hier nicht näher erläutert werden. 

Der erstgenannte Schritt wird dagegen für die 
im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Un-
tersuchung von besonderer Bedeutung sein 
und wird im Folgenden im Detail vorgestellt.

Boonekamp betrachtet nur Interaktionen 
zwischen Instrumenten mit gleicher Ziel-
gruppe, gleichem Anwendungsbereich, 
gleichem Anwendungszeitraum und gleichem 
Ziel als möglich. Durch diese Betrachtungs-
weise entsteht ein relativ klar abgegrenzter 
Kreis von Instrumenten zwischen denen 
Interaktionen zu vermuten sind und in die 
in die Untersuchung einzubeziehen sind9. In 
einigen Fällen kann es zur Abgrenzung der 
zu betrachtenden Instrumente notwendig 
werden, einige in Teilinstrumente zu zerlegen, 
um nur ihre Elemente, die auf die gleichen 

9 Boonekamp erstellt erst eine Tabelle, in der er für alle 
Instrumente festhält, welche Grundvoraussetzungen sie beein-
flussen und schließt später Instrumente von der Betrachtung 
aus, weil sie unterschiedliche Zielgruppe, Anwendungsbereich 
oder Anwendungszeitraum aufweisen. Dies hängt mit seinem 
zweiten Untersuchungsschritt, der paarweisen Untersuchung 
von Instrumenten zusammen.

Faktoren abzielen in die Untersuchung mit-
einzubeziehen. (ebda.: 2854 f.)

Für jedes der zu betrachtenden Instrumente 
wird definiert, welche der zuvor erläuter-
ten Grundvoraussetzungen für den Einsatz 
technischer Optionen es positiv beeinflusst. 
Boonekamp hat einige Überlegungen dahin-
gehend angestellt, welche Instrumententypen 
welche Voraussetzungen beeinflussen. Diese 
sollen im Folgenden dargestellt werden.

Ein Problem ist, dass Boonekamp zwar eine 
zusammenfassende Tabelle bietet, die darüber 
Aufschluss gibt, welche Instrumententypen 
welche Grundvoraussetzung positiv beein-
flussen; in vielen Fällen begründet er diese 
Einschätzung jedoch nicht. Weiterhin sind 
bei einigen, zu denen er zwar kurze Aussa-
gen macht, keine Quellen angegeben, die 
Auskunft darüber geben könnten, wie diese 
Beeinflussung sich konkret darstellt.

Verfügbarkeit
In einigen Fällen kann durch Gesetzgebung 
die Verfügbarkeit einer bestimmten techni-
schen Option erhöht werden; beispielsweise 
kann die Einführung von Energiestandards, 
die verlangen, dass neue Produkte über eine 
bestimmte Energieeffizienz verfügen müs-
sen, dafür sorgen, dass diese schneller auf 
dem Markt angeboten werden (ebda.: 2851; 
Newell et al. 1999: 19 ff.). Auch können ord-
nungsrechtliche Verpflichtungen zur energe-
tischen Sanierung von Gebäuden mittelbar 

2.2. Influence of policy measures on the conditions

Various policy measure types are used to stimulate the application of saving options. Overviews are given in
Braathen and Serret [13], Gunningham and Grabosky [2], Oosterhuis [14], Vermeulen [1] and WRR [15]. In
Table 1 a list of policy measure types according to MURE [16] is presented; this set represents common
measures in European countries. These policy measures can be split into different types, from very pressing
(legislation on implementation) to no engagement whatsoever (public campaigns on behaviour). Financial
measures consist of energy taxes, investment subsidies or other types of financial support, such as tax
deductions or low interest rates. Information measures range from client-specific advice and education of
fitters to TV campaigns to raise awareness on the subject of energy savings. Agreements between government
and energy users or other parties generally do not focus at specific saving options but at total energy use in a
sector. The obligatory character depends on the formulation of the agreement and country-specific habits.
Procurement focuses on co-ordinated action of the various parties involved with respect to a specific saving
option. Both agreements and procurement are often used in combination with other measures. Stimulation of
research and development (R&D) was added to the list of MURE measures; it must be stressed that this
regards not fundamental research but demonstration projects or additional development to provide a market
ready product. Finally, the policy measure ‘emission trading’, which was recently introduced in the EU, was
added to the list of policy measures (see [17]).

The columns in Table 1 represent the conditions; the contribution of each policy measure in meeting the
conditions is indicated with crosses. A general observation, which can be drawn from the table, is that most
common policy measures are designed to influence investment decisions, especially motivation. It is clear too
that there are few measures that affect both implementation (first four conditions) and utilization (fifth
condition). Only energy taxes will by nature affect both. The effect of policy measures on each condition will
now be highlighted into more detail.

The availability of new market ready saving options often is dependent on additional R&D to deliver a
marketable option. In the latter stages of development, legislation (e.g. standards) can speed up the
development process too according to Newell [18]. Financial measures can stimulate the creation of
marketable options too, provided that they are considered to last over a long period. With the exception of
high taxes on transport fuels, sustained for decades in various countries, this has not been the case for energy
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Table 1

Contribution of measure types with respect to the conditions for implementation and proper utilization of saving options

Implementation Proper utilization

Available for application Known to appliers Restrictions lifted Motivation to invest

Measure type:

Legislation

Implementation X X X X

Utilization X

Labels X X

Taxes X X

Support

Financial X X

Audits X

Information

Options X X

Utilization X

Agreements X X X

Procurement X X X

R&D facilities X X X

Emission trading X

Piet G.M. Boonekamp / Energy 31 (2006) 2848–2873 2851

Tabelle 1 : 
Beförderung 

verschiedener 
Grundvorausset-

zungen für den 
Einsatz techni-

scher Optionen 
bei Boonekamp 

(Kreuz bedeutet, 
dass ein Instru-
ment dazu bei-
trägt, dass eine 

Grundvorausset-
zung gegeben 

ist) (Boonekamp 
2006)
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dazu beitragen, dass Produkte zu diesem 
Zweck (etwa modernere Heizkessel) entwi-
ckelt werden; das Vorhandensein derartiger 
Regelungen gibt Herstellern eine Sicherheit, 
dass diese Produkte Abnehmer finden (Weiß 
& Vogelpohl 2010: 36). 

Laut Boonekamp können finanzielle Instru-
mente die Entwicklung marktreifer techni-
scher Optionen nur befördern, wenn sie über 
einen langen Zeitraum hinweg angewandt 
werden. Dies war laut Boonekamp jedoch mit 
Ausnahme hoher Steuern auf Kraftstoffe, die 
in verschiedenen Ländern über Jahrzehnte 
hinweg eingesetzt wurden, im Energiebereich 
nie der Fall. In seiner tabellarischen Übersicht 
gehören finanzielle Instrumente entsprechend 
nicht zu denjenigen, die die Verfügbarkeit 
einer technischen Option befördern kön-
nen. Allerdings werden außer Steuern auch 
keine weiteren finanziellen Instrumente (wie 
beispielsweise positive Anreize) in dieser 
Hinsicht diskutiert. Es werden ebenfalls keine 
Gründe genannt, warum Informationsins-
trumente als Verfügbarkeit nicht beeinflus-
send bewertet wurden. Laut Boonekamp 
kann auch Beschaffung dazu beitragen, dass 
Optionen schneller zur Verfügung stehen. Es 
werden allerdings keine Aussagen dazu ge-
macht, wie dies geschehen soll; denkbar wäre 
zum Beispiel, dass eine hohe Abnahme einer 
technischen Option von staatlicher Seite dazu 
beitragen kann, dass diese schneller entwi-
ckelt wird (Marron 1997: 285 f.). Weiterhin 
hängt die Verfügbarkeit einer technischen 
Option häufig von zusätzlicher Forschung ab, 
um erstere zur Marktreife zu bringen. Da-
durch kann Forschungsförderung diese Vor-
aussetzung positiv beeinflussen. Boonekamp 
trifft keine Aussagen zum Emissionshandel in 
Zusammenhang mit Verfügbarkeit (Boone-
kamp 2006: 2851 f.).

Wissen 
Besteht eine gesetzmäßige Verpflichtung zur 
Nutzung einer technischen Option ist es laut 
Boonekamp nicht mehr notwendig, dass die 
Zielgruppe über detailliertes Wissen zu dieser 
verfügt, um die Entscheidung zu treffen, sie 
einzusetzen. Gesetzgebung kann Wissen also 
zu einem gewissen Grad hinfällig machen 
(ebda.: 2850 ff.). Gesetzlich vorgeschriebe-
ne Labels (beispielsweise solche, die über 

die Energieeffizienz von Geräten Auskunft 
geben) tragen durch ihren Informations-
charakter zum Vorhandensein von Wissen 
über verschiedene technische Optionen bei 
(ebda.: 2852). Auch finanzielle Förderung 
und Subventionen (beispielsweise staatliche 
Beteiligung am Kaufpreis eines neuen Ge-
räts) können zum Vorhandensein von Wissen 
beitragen. Dadurch, dass eine Zielgruppe sich 
über ein Subventionsprogramm informiert, 
lernt sie unter Umständen Technologien, die 
bezuschusst werden, überhaupt erst kennen 
(Blok et al. 2004: 28 ff., 37 f.; Boonekamp 
2006: 2852). 

Laut Boonekamp findet im Rahmen von 
Audits, Vereinbarungen und Beschaffung 
ohnehin eine Suche nach Informationen statt; 
daher können diese Instrumente Wissen bei 
einer Zielgruppe steigern. Er macht zu dieser 
Aussage allerdings keine näheren Ausführun-
gen. (ebda.: 2851 f.)

Informationsinstrumente sind eine offen-
sichtliche Möglichkeit, Wissen zu möglichen 
technischen Optionen herzustellen und zu 
erweitern (ebda.: 2852). Hier ist zu berück-
sichtigen, dass häufig das Bedürfnis nach In-
formation und damit die Nutzung der Infor-
mationsangebote erst bei konkreten Anlässen 
entsteht, etwa wenn ein Defekt der Heizanla-
ge den Austausch nötig macht. Auch besteht 
oft das Problem, dass die Zielgruppe meint, 
ausreichend informiert zu sein (obwohl sie es 
nicht ist) und daher Informationsangebote 
nicht nutzt (Krémer et al. 2005: 39 f.).  

Hinsichtlich der Frage, ob Forschungsför-
derung und Emissionshandel das Vorhan-
densein von Wissen bei einer Zielgruppe 
befördern können, trifft Boonekamp keine 
Aussagen. Er weist allerdings darauf hin, dass 
gerade auch positive Beispiele von der Um-
setzung technischer Optionen dazu beitra-
gen können, dass diese allgemein bekannter 
werden. Dementsprechend tragen letztend-
lich alle Instrumente, die darauf abzielen, dass 
eine Option umgesetzt wird, indirekt zum 
Wissen über diese bei. Die Verbreitung der 
Bekanntheit funktioniert besonders gut in re-
gionalen und branchenspezifischen Akteurs-
netzwerken (die in Tabelle 1 jedoch nicht als 
Instrument genannt werden), in denen die 
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Mitglieder schnell von Unternehmungen der 
anderen Kenntnis erlangen. (Boonekamp 
2006: 2852; Hennicke et al. 1998) 

Aufhebung von Restriktionen
Laut Boonekamp kann Gesetzgebung, die 
die Umsetzung einer technischen Maßnahme 
betrifft, Restriktionen aufheben; er präzisiert 
allerdings nicht, welche Regelungen er meint, 
noch welche Restriktionen durch diese auf-
gehoben werden können (Boonekamp 2006: 
2852). 

Obwohl er den Mangel an finanziellen Res-
sourcen für die Investition in eine Maßnahme 
zuvor als Hinderungsgrund für deren Um-
setzung genannt hat, sagt er in seiner Erläu-
terung der Beeinflussung der verschiedenen 
Grundvoraussetzungen, dass Restriktionen 
für die Umsetzung häufig nicht ökonomi-
scher Natur seien. Daher könnten sie auch 
nicht durch finanzielle Instrumente aufge-
hoben werden (ebda.). Weiß & Vogelpohl 
widersprechen dieser Ansicht; sie betrachten 
fehlende finanzielle Mittel als ein bedeu-
tendes Hemmnis, das mit entsprechenden 
finanziellen Instrumenten (Förderprogramme, 
Möglichkeiten zur steuerlichen Abschreibung 
der Maßnahmen) erfolgreich überwunden 
werden kann. Sie können mittelbar auch dazu 
beitragen, baulich-technische Hemmnisse zu 
überwinden, da es zum Teil mit zusätzlichen 
Finanzmitteln möglich ist, auf das individu-
elle Problem zugeschnittene (und damit teu-
rere) technische Möglichkeiten zu verwirkli-
chen. Hier ist allerdings darauf hinzuweisen, 
dass die Inanspruchnahme finanzieller Instru-
mente zum Teil mit einem Aufwand (Infor-
mation zu verschiedenen Förderprogrammen, 
komplexe Beantragung) verbunden ist, der so 
hoch ist, dass er selbst zu einem Hemmnis 
werden kann (2010: 30 f.).

Audits, Informationsinstrumente, Beschaf-
fung und Emissionshandel können laut Boo-
nekamp keinen Beitrag zur Aufhebung von 
Restriktionen leisten; eine Erläuterung hierzu 
wird allerdings nicht gegeben. Vereinbarun-
gen können Schwierigkeiten bei Entschei-
dungsprozessen beheben; auch diese Aussage 
wird jedoch nicht näher erklärt. Forschungs-
förderung kann vor allem zur Aufhebung 
von technischen Restriktionen beitragen. 

Ist beispielsweise der Platzverbrauch einer 
ansonsten vorteilhaften Heizanlage für viele 
Haushalte ein Problem, kann durch For-
schung ein platzsparenderes Gerät entwickelt 
werden. (Boonekamp 2006: 2852)

Motivation
Gesetzgebung kann auf die nachdrücklichste 
Art und Weise Motivation herstellen, indem 
sie eine Zielgruppe dazu zwingt, eine tech-
nische Option zu benutzen (ebda.: 2850 ff.). 
Grundsätzlich ist es für die Wirksamkeit 
dieses Instrumententyps auch unerheblich, 
weswegen ein Mangel an Motivation besteht. 
Allerdings erfordert die Wirksamkeit rechtli-
cher Normen eine funktionierende Kontrolle 
ihrer Befolgung (Weiß & Vogelpohl 2010: 
24, 50). 

Auch Labels können laut Boonekamp zur 
Erhöhung der Motivation beitragen (Boone-
kamp 2006: 2850); er erläutert jedoch nicht, 
was genau damit gemeint ist: Es könnte sich 
beispielsweise um die Motivation von Her-
stellern zur Produktion vorteilhafterer Geräte 
handeln oder aber um eine Steigerung der 
Motivation der Konsumenten, ein Gerät, dass 
mittels eines Labels als besonders vorteilhaft 
ausgezeichnet ist, zu erwerben.

Boonekamp stellt besonders die Steigerung 
der Motivation durch finanzielle Instrumente 
heraus: Beispielsweise können Zuschüsse auf 
die Investitionskosten von Anlagen gewährt 
werden (ebda.: 2850 ff.). Sind sie nicht 
rückzahlbar, wird die Investition rentabler. 
Es müssen weniger Eigenmittel eingesetzt 
werden und die Kosten amortisieren sich 
schneller. Eine geringere Amortisationsdauer 
der Kosten kann auch die Entscheidung zur 
Durchführung einer Maßnahme begünstigen, 
wenn der Grund für die fehlende Motivation 
darin liegt, dass Unsicherheit hinsichtlich der 
zukünftigen Gebäudenutzung besteht (Weiß 
& Vogelpohl 2010: 30, 46).

Auch kann Motivation durch Informa-
tions- und Überzeugungsinstrumente ge-
steigert werden: Beispielsweise kann durch 
Bewusstseinsschaffung für ein Problem bei 
der Zielgruppe der Wunsch hervorgerufen 
werden, selbst einen Beitrag zur Entschär-
fung des Problems zu leisten. Weiterhin kann 
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versucht werden, sozialen Druck zu erzeugen, 
eine technische Option einzusetzen. Auch 
Vereinbarungen erzeugen Motivation häufig 
weniger durch zwingende Verpflichtungen als 
durch sozialen Druck; das Vereinbarte wird 
(im Idealfall) befolgt, da ein Nichteinhalten 
des Vereinbarten einen Ansehensverlust be-
deutet. (Boonekamp 2006: 2850 ff.)

Boonekamp zufolge können auch Beschaf-
fung, Forschungsförderung und der euro-
päische Emissionshandel die Motivation, 
eine technische Option einzusetzen, steigern 
(ebda.: 2851). Er erläutert aber weder auf 
welche Weise noch bei welcher Zielgruppe 
diese Motivationssteigerung bewirkt werden 
kann. 

Sachgerechte Nutzung 
Im Unterschied zu den vorangegangenen 
Voraussetzungen, wo die Instrumente eine 
einzelne Aktion (Einführung einer techni-
schen Option) herbeiführen sollen, erfordert 
die dauerhafte sachgemäße Nutzung der 
Option eine kontinuierliche Ansprache durch 
Instrumente.

Hierfür ist es beispielsweise möglich, den 
Nutzer per Gesetzgebung zu regelmäßiger 
Wartung oder Monitoring zu verpflichten. 
Hinsichtlich finanzieller Instrumente nennt 
Boonekamp lediglich die Möglichkeit, durch 
Energiesteuern auf die Nutzung Einfluss zu 
nehmen, eine Option die er allerdings als 
wenig effektiv betrachtet (ebda.: 2851 f.). 

Vielversprechend sind Informationsinstru-
mente wie ein Monitoring, das regelmäßig 
Rückmeldung zu Leistung und Funktionieren 
der installierten technischen Option gibt. 
Die anderen von ihm betrachteten Instru-
mente (Audits, Vereinbarungen, Beschaffung, 
Forschungsförderung, Emissionshandel) sind 
Boonekamp zufolge nicht geeignet, eine kor-
rekte Nutzung zu befördern. Dies begründet 
er allerdings nicht. (ebda.: 2851 f.)

Der optimale Instrumentenmix
Wie oben erwähnt, wird die Beeinflussung 
der fünf Grundvoraussetzungen (Verfügbar-
keit, Wissen, Aufhebung von Restriktionen, 
Motivation, Sachgerechte Nutzung) in einer 
Tabelle dargestellt: Wenn der Einsatz eines 

Instruments das Vorhandensein einer Vor-
aussetzung befördert, wird die entsprechende 
Tabellenzelle mit einem Kreuz markiert. Auf-
bauend auf dieser Tabelle stellt Boonekamp 
einige Überlegungen an, was einen optimalen 
Instrumentenmix ausmacht. 

Wie aus Tabelle 1 ersichtlich, können die 
meisten Instrumente nicht alle der genannten 
Grundvoraussetzungen beeinflussen. In einem 
optimalen Instrumentenmix sollten jedoch 
alle Voraussetzungen angesprochen werden, 
es ist also eine Kombination zu finden, wo 
dies gegeben ist. Weiterhin ist es günstig, 
wenn die Instrumente möglichst mehr als 
eine der Voraussetzungen beeinflussen. 
Dadurch wird die Zahl der benötigten Ins-
trumente reduziert. Gleichzeitig sollte es so 
wenig Überschneidungen bei der Beeinflus-
sung der Voraussetzungen geben wie möglich; 
sie gelten als ineffizient. (ebda.: 2852 f.)

Die Beeinflussung der Grundvoraussetzungen 
ist auch vor dem Hintergrund zu betrachten, 
dass sie nicht in jedem Fall gleich relevant 
sind: Ist das mit dem Instrumentenmix ver-
bundene Ziel beispielsweise die Steigerung 
der Verwendung von Wärmepumpen und es 
sind bereits zahlreiche technisch ausgereifte 
derartige Anlagen auf dem Markt verfügbar, 
kann die Steigerung der Verfügbarkeit in 
einem Instrumentenmix eher vernachlässigt 
werden. Es können also durchaus Schwer-
punkte gelegt werden, welche der Vorausset-
zungen besonders beeinflusst werden sollten. 
(ebda.)

2.4 Ableitung einer ei-
genen Untersuchungs-
methode

2.4.1 Einführung
Auf den folgenden Seiten soll aufbauend 
auf den zuvor dargestellten Grundlagen und 
Ansätzen zur Instrumentenuntersuchung 
eine eigene Untersuchungsmethode erarbeitet 
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werden. Analog zu den vorherigen Ausfüh-
rungen sollen Überlegungen hinsichtlich 
Instrumententypen, diesen bestimmenden 
Faktoren und zur Abgrenzung von Instru-
mentenmixen stattfinden. Anschließend wird 
das eigentliche Vorgehen bei der Untersu-
chung erläutert. Bei den einzelnen Schrit-
ten werden zum Teil die Aussagen anderer 
Autoren, vor allem Boonekamps, zu diesen 
Aspekten kurz reflektiert und dann begrün-
det dargestellt, wie in der eigenen Unter-
suchung verfahren werden soll. Die genaue 
Ausgestaltung der eigenen Untersuchung 
ist zum Teil bedingt durch Besonderheiten 
des im Rahmen dieser Arbeit untersuchten 
ordnungsrechtlichen Instruments (anteilige 
Nutzungspflicht für erneuerbare Energi-
en bei der Wärmeversorgung bestehender 
Wohngebäude) und des Masterplans Kli-
maschutz. Daher wird zum Teil bereits auf 
diese Themen vorgegriffen. Grund für diese 
Abweichung von einer stringent aufeinander 
aufbauenden thematischen Entwicklung der 
Arbeit ist, dass sowohl die Untersuchungs-
methode als auch Nutzungspflicht und 
Masterplan im Interesse der Übersichtlich-
keit jeweils in einem zusammenhängenden 
Abschnitt behandelt werden sollen. 

2.4.2 Grundlegende Begriffe und Konzepte
Instrumententypen
Ein Problem bezüglich der Kategorisierung 
von Instrumenten besteht dahingehend, dass, 
wie bereits erwähnt, die hierzu in der Lite-
ratur genannten Kategorien nicht einheitlich 
sind. Dies zeigt sich auch an den Überlegun-
gen Boonekamps, der den meist verwendeten 
Katalog von regulativen, finanziellen und 
Informationsinstrumenten noch deutlich 
erweitert. Seine Kategorisierung von Instru-
menten ist allerdings etwas unausgewogen: 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum konkrete 
Instrumente wie der europäische Emissions-
handel gleichwertig den Informationsinstru-
menten gegenüberstehen, die eher als zusam-
menfassende Bezeichnung verschiedenster 
Instrumente betrachtet werden können. 
Auch ist der Oberbegriff der Unterstüt-
zung, der finanzielle Förderung und Audits 
zusammenfasst, ungewöhnlich. Theoretisch 
könnten dieser Gruppe auch Informations-

instrumente zugeordnet werden, die ja auch 
eine Form der Unterstützung darstellen.

Aufgrund dieser Unausgewogenheit sollen 
in der kommenden Untersuchung die drei 
bewährten grundlegenden Typen regulatives, 
finanzielles und Informationsinstrument ver-
wendet werden. Sie bieten den Vorteil, dass 
alle der betrachteten Autoren diese Kategori-
en verwendet haben; dies sollte es erleichtern, 
im Laufe der Untersuchung Referenzen zur 
Einschätzung der Wirkungsweise der Instru-
mente zu finden. Weiterhin stellte sich wäh-
rend der tatsächlichen Untersuchung heraus, 
dass sich mit diesen Kategorien die Instru-
mente im Masterplan problemlos beschreiben 
lassen.

Instrumente bestimmende Faktoren
Auch hinsichtlich der genannten weiteren 
Faktoren, die bei der Instrumentenuntersu-
chung zu beachten sind (Akteure (Verant-
wortliche und Zielgruppe), Anwendungsbe-
reich, zeitliche Aspekte, Ziele), zeigen sich 
bei Boonekamp gewisse Schwierigkeiten. 
Besonders ist hier seine Formulierung der 
Anwendungsbereiche von Instrumenten zu 
erwähnen, die ein unterschiedliches Maß an 
Präzision aufweist: Zum einen nennt er allge-
mein Wohngebäude als Anwendungsbereich, 
zum anderen unterscheidet er zwischen neuen 
und bestehenden. Hier wäre es auch denkbar, 
den Anwendungsbereich noch weiter oder 
enger zu fassen: Beispielsweise könnte er le-
diglich allgemein in Gebäuden bestehen oder, 
wesentlich genauer, in der Gebäudehülle oder 
der Heizanlage. Die gleiche Schwierigkeit 
hinsichtlich der Genauigkeit der Definition 
könnte vermutlich auch bei den Akteuren 
oder Zielen von Instrumenten auftreten. 

Die Präzision der Definition der Zahl der zu 
untersuchenden Instrumente hat einen zen-
tralen Einfluss auf den Umfang der Unter-
suchung. Eine sehr genaue Formulierung der 
Faktoren führt zu einer eher geringen Zahl 
an Instrumenten mit denen eine Interaktion 
möglich erscheint und die entsprechend zu 
untersuchen sind. Eine breit gefasste Definiti-
on der Faktoren führt zu einem gegenteiligen 
Ergebnis. Eine solche Eingrenzung des Un-
tersuchungsumfangs ist gleichzeitig auch eine 
Abgrenzung des Instrumentenmixes, also die 
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Beantwortung der Frage, welche Instrumente 
zum Mix gezählt werden sollen.

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen 
sollen nun im Folgenden die Akteure, An-
wendungsbereich, zeitliche Aspekte und Ziele 
der im Rahmen dieser Arbeit untersuchten 
Instrumente definiert werden. 

Akteure
Entsprechend der Untersuchungsmethode 
von Boonekamp sollen lediglich Verant-
wortliche und Zielgruppe näher betrachtet 
werden. Weitere externe Akteure werden nur 
beleuchtet, wenn sie für den bei der Untersu-
chung gerade betrachteten Punkt von Bedeu-
tung sind. 

Verantwortliche: Im Rahmen dieser Arbeit 
werden lediglich Maßnahmen untersucht, 
die Bestandteil des Masterplans Klimaschutz 
der Freien und Hansestadt Hamburg sind. 
Daher sind zur Stadt gehörende Institutionen 
(vor allem die BSU) immer in irgendeiner 
Form an den einzelnen Maßnahmen betei-
ligt. Gleichzeitig sind aber weitere Träger 
involviert, die von Maßnahme zu Maßnahme 
variieren. Daher soll abweichend von Boone-
kamp, der diesen Aspekt bei den einzelnen 
Instrumenten nicht aufführt, bei der eigenen 
Untersuchung für jede Maßnahme einzeln 
das verantwortliche Organ genannt werden. 

Zielgruppe: Im Rahmen dieser Arbeit soll 
das Zusammenspiel des Instruments anteilige 
Nutzungspflicht von Erneuerbaren Energien 
mit anderen untersucht werden. Dieses Inst-
rument zielt auf die Eigentümer von Wohn-
gebäuden ab. Es sollen daher grundsätzlich 
Instrumente des Masterplans betrachtet 
werden, die diese Gruppe adressieren. Aller-
dings kann die Gruppe der Gebäudeeigentü-
mer wieder in unterschiedliche Untergruppen 
unterteilt werden (beispielsweise Wohnungs-
bauunternehmen oder –genossenschaften, 
private Eigentümer), die im Rahmen des 
Masterplans durch unterschiedliche Maß-
nahmen angesprochen werden. Daher soll 
hier eine weitere Eingrenzung dahingehend 
vorgenommen werden, dass nur Maßnahmen 
betrachtet werden, die auf private Eigentümer 
abzielen. Hintergrund ist zum einen, dass 
etwa 71 Prozent der Wohnungen in Ham-

burg Privateigentum sind (Stand November 
2012) (FHH 2014: 2); die Untersuchung der 
auf die Gruppe der privaten Wohneigentümer 
abzielenden Maßnahmen ist entsprechend 
von hoher Bedeutung, da hier eine erfolgrei-
che Kombination von Instrumenten posi-
tive Auswirkungen auf einen Großteil des 
Hamburger Wohnbestands entfalten kann. 
Ein weiterer Grund für die Beschränkung 
auf diese Zielgruppe liegt in dem begrenz-
ten Rahmen dieser Arbeit; der Masterplan 
Klimaschutz nennt als Maßnahmen, die auf 
die Förderung erneuerbarer Energien zur 
Wärmeversorgung abzielen und Wohnungs-
bauunternehmen betreffen, unter anderem 
große Maßnahmenbündel wie die sogenannte 
„KWK-Initiative“ (FHH 2009: 43 f.); diese 
zu untersuchen würde Umfang der Arbeit 
übersteigen.

Anwendungsbereich
Die Nutzungspflicht zielt auf Heizanlagen in 
bestehenden Wohngebäuden ab. Da im Rah-
men der Methode Boonekamps nur Instru-
mente mit gleichem Anwendungsbereich un-
tersucht werden können, sollen entsprechend 
nur solche Instrumente einbezogen werden, 
die den zuvor genannten Bereich betreffen. 
Da die Regelungen zur Nutzungspflicht 
technologieoffen gestaltet sind (siehe Seite 38 
f.), erscheint es grundsätzlich nicht sinnvoll, 
den Anwendungsbereich auf eine Form der 
Wärmeversorgung zu beschränken. 

Da Instrumente jedoch häufig verschiedene 
Formen der Wärmeversorgung befördern10, 
soll für jedes von ihnen vermerkt werden, 
welche Form es jeweils befördert. Die im 
Rahmen dieser Arbeit betrachteten unter-
suchten Formen der Wärmeversorgung, auch 
als Technologien bezeichnet, sind:  

Solarthermie,•	
Holzheizung,•	
durch Wärmepumpe genutzte Umwelt-•	
wärme,
Wärmenetze, •	
Bioöl und•	
Biogas.•	

Grund für die Festlegung auf diese Formen 
ist, dass es sich bei diesen um die hauptsäch-

10 Dies wurde im Laufe der Untersuchung festgestellt.Dies wurde im Laufe der Untersuchung festgestellt.
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lich durch die untersuchten Instrumente 
beförderten handelt. 

Zeitliche Aspekte
Die Methode von Boonekamp ist auf die 
Untersuchung von Instrumenten ausgerich-
tet, die zeitgleich eingesetzt werden. Diesem 
Gedanken soll gefolgt werden. Es ist daher 
für jedes Instrument festzustellen, ab und bis 
wann es eingesetzt wird, um nicht interagie-
rende Instrumente von der Untersuchung 
auszuschließen. 

Ziele
Das Ziel der im Kontext dieser Arbeit disku-
tierten ordnungsrechtlichen Vorgabe ist die 
Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Ener-
gien bei der Wärmeversorgung bestehender 
Wohngebäude. Ob die betrachteten Instru-
mente dies gemeinsam befördern können ist 
auch hauptsächlicher Untersuchungsgegen-
stand dieser Arbeit. Entsprechend sollen nur 
Instrumente in die Betrachtung einbezogen 
werden, die auch darauf abzielen, den Anteil 
erneuerbarer Energien bei der Wärmeversor-
gung bestehender Wohngebäude zu erhöhen. 
Dies ist weiterhin insofern günstig, als die 
dieser Arbeit zugrunde liegende Methode 
Boonekamps für die Untersuchung von Inst-
rumenten mit dem gleichen Ziel ausgelegt ist. 

Abgrenzung des Instrumentenmixes
Aus den vorherigen Überlegungen ergibt sich, 
dass der im Rahmen dieser Arbeit betrachtete 
Instrumentenmix aus einer anteiligen Nut-
zungspflicht für erneuerbare Energien bei der 
Wärmeversorgung bestehender Wohngebäu-
de besteht, sowie Instrumenten

unterschiedlichen Typs,•	
die Teil des Masterplans Klimaschutz der •	
Freien und Hansestadt Hamburg sind,
deren Zielgruppe private Hauseigentümer •	
sind,
die sich auf bestehende Wohngebäude •	
beziehen,
die zeitgleich eingesetzt werden und•	
das Ziel haben, die Nutzung von erneuer-•	
baren Energien bei der Wärmeversorgung 
zu erhöhen.

Dem Verständnis Michaels folgend, definiert 
sich der betrachtete Mix von Instrumenten 

über gemeinsame (Bestandteil des gleichen 
Plans, gleiche Zielgruppe, gleicher Anwen-
dungsbereich (der allerdings weiter aufgeglie-
dert wird), gleicher Anwendungszeitraum, 
gleiches Ziel) sowie trennende Elemente 
(unterschiedlicher Instrumententyp).

2.4.3 Untersuchung der Interaktion von 
Instrumenten
Die eigene Methode zur Untersuchung des 
Zusammenwirkens von Instrumenten soll 
auf den Überlegungen Boonekamps aufbau-
en. Hierbei soll sein grundlegendes Konzept 
genutzt werden, nämlich eine Tabelle, die die 
Beeinflussung von Grundvoraussetzungen für 
den Einsatz einer technischen Option durch 
Instrumente zeigt. Die darauf aufbauende 
Auswertung soll jedoch in anderer Form 
stattfinden. 

Wie erwähnt, besteht der erste Schritt in der 
Erstellung einer Tabelle. Die hier erwünschte 
technische Option ist jedwede Anlage, die 
erneuerbare Energien zur Wärmeversorgung 
von Gebäuden nutzt. Es soll nun für jedes 
betrachtete Instrument und seine Teilinstru-
mente eine Einschätzung abgegeben werden, 
ob und wie es welche der fünf Voraussetzun-
gen beeinflusst, damit eine derartige Anlage 
eingesetzt wird. Dazu soll jedes Instrument 
kurz vorgestellt und eventuell in Teilinstru-
mente zerlegt werden (dieser Schritt stellt 
bereits die Beantwortung der ersten Teilfrage 
dieser Arbeit dar). Darauf aufbauend soll die 
genannte Einschätzung in begründeter Form 
stattfinden. Die Ergebnisse werden dann 
tabellarisch zusammengefasst.

Es wird für jede der verschiedenen Formen 
der Wärmeversorgung (siehe Seite 31) eine 
einzelne Tabelle erstellt; Grund ist, dass die 
Instrumente vermutlich nur da interagieren 
können, wo sie die gleiche Technologie beein-
flussen. Zudem soll eine weitere Anpassung 
bezüglich der Tabellen vorgenommen werden: 
Die bei Boonekamp genannte Grundvor-
aussetzung „Aufhebung von Restriktionen“ 
ist wenig präzise; Restriktionen können sehr 
unterschiedlich voneinander sein (siehe Seite 
24) und müssen entsprechend vermutlich 
auch durch unterschiedliche Instrumente 
adressiert werden. Um diesem Umstand 
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Rechnung zu tragen, soll diese Voraussetzung 
in aufzuhebende (bau-)technische, rechtli-
che und finanzielle Restriktionen unterteilt 
werden. 

Der zweite Schritt der Untersuchung wird 
darin bestehen, festzustellen, ob jede der 
Grundvoraussetzungen hinreichend befördert 
wird. Nur wenn dies gegeben ist, kann der 
Verbund aus Nutzungspflicht und anderen 
Instrumenten des Masterplans Instrumenten-
mix dafür sorgen, dass das Maß an durch er-
neuerbare Wärme versorgten Bestandswohn-
gebäuden signifikant steigt. Um zu ermitteln, 
ob eine Grundvoraussetzung ausreichend 
befördert wird, wird der Einfluss der Instru-
mente gewissermaßen aufaddiert und geprüft, 
ob der gemeinsame Einfluss hinreichend ist. 
Dieses gemeinschaftliche Zusammenwirken 
von Instrumenten wird die in dieser Arbeit 
behandelten Interaktionen darstellen. 

Gleichzeitig sollen auch doppelte und damit 
überflüssige Beeinflussungen identifiziert 
werden. Eine solche zusammenfassende Be-
trachtung für jede Grundvoraussetzung soll 
ermöglichen, das Funktionieren des Instru-
mentenmix als Ganzes zu untersuchen und zu 
bewerten. 

Kurz zusammengefasst wird die Untersu-
chung also aus folgenden Schritten bestehen:

Vorstellung der Instrumente und Bestim-•	
mung ihrer Beeinflussung der Grundvor-
aussetzungen,
Erstellung von Tabellen, die zusammen-•	
fassend die Beeinflussung der verschiede-
nen Grundvoraussetzungen darstellen, und
Betrachtung der jeweiligen Beeinflussung •	
der Grundvoraussetzungen durch die 
Instrumente; Prüfung, ob Voraussetzungen 
hinreichend befördert sind und Identifika-
tion von Überschneidungen.

Aufbauend auf diesen beiden Schritten sollen 
Leit- und weitere Teilfragen dieser Arbeit 
beantwortet werden. Dies wird auch eine Zu-
sammenfassung der Ergebnisse der Untersu-
chung beinhalten.



Abb. 3: Modell ei-
ner Wärmepumpe 
in der Ausstellung 

des Energie-
BauZentrums 
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Anteilige Nutzungspflicht von 
erneuerbaren Energien bei der 
Wärmeversorgung bestehender 
 Wohngebäude 3
3.1 Ordnungsrecht 
Bei Verabschiedung des Masterplans Kli-
maschutz wurde kritisiert, dass dieser keine 
ordnungsrechtlichen Instrumente enthalte 
(DIE LINKE 2013, BUND 2014). Der 
Begriff Ordnungsrecht beschreibt rechtliche 
Instrumente der direkten Verhaltenssteu-
erung. Hierzu zählen vor allem Ge- und 
Verbote, die die Adressaten zu bestimmtem 
Tun, Dulden oder Unterlassen verpflichten 
(beispielsweise das Einhalten bestimmter 
Grenzwerte). Sie sind klar von Formen der 
indirekten Steuerung zu unterscheiden, bei 
der Lenkung lediglich über das Beeinflussen 
von Entscheidungen (beispielsweise durch in 
Aussicht Stellen von Vorteilen) stattfindet. 
Die Einhaltung von ordnungsrechtlichen 
Verpflichtungen wird durch ein administrati-
ves Kontrollsystem überwacht ( Jänicke et al. 
1999: 423; Kluth 2013: 52). 

Vorteile des Ordnungsrechts sind Kostenneu-
tralität für den Gesetzgeber und Planungs-
sicherheit für den Adressaten. Im Falle einer 
akuten Gefährdung können ordnungsrecht-
liche Instrumente wie Verbote oder Grenz-
werte rascher und zuverlässiger Wirkungen 
entfalten als dies beispielsweise mittels 
kooperativer Instrumente möglich wäre. Die 
Wirkung ordnungsrechtlicher Instrumente 
ist auch insofern berechenbar, als die di-
rekten Konsequenzen der Einführung etwa 
eines Gebots (sofern ausreichende Kontrolle 

vorhanden ist) recht sicher vorhergesagt 
werden können. Auch sind sie häufig deut-
lich weniger komplex als etwa ökonomische 
Instrumente, was ihre Anwendung erleichtern 
kann. Als Nachteil ordnungsrechtlicher Inst-
rumente wird zum einen ihre wirtschaftliche 
Ineffizienz genannt: Sie erlegen sehr unter-
schiedlichen Akteuren die gleichen Auflagen 
auf, ungeachtet der Tatsache, dass diesen 
zum Teil sehr unterschiedlich hohe Kosten 
für deren Befolgung entstehen. Weiterhin 
ist ihre Einführung oft mit langwierigen 
Gesetzgebungsverfahren verbunden und sie 
rufen häufig starke Abwehrreaktionen bei den 
Adressaten hervor, was ihre politische Durch-
setzbarkeit und die Umsetzung erschwert. 
Ordnungsrechtliche Instrumente gelten 
zudem häufig als starr und wenig innovati-
onsfördernd. (Körner 2005: 220 f.)

Im Klimaschutzrecht spielte Ordnungsrecht 
zunächst nicht die grundlegende Rolle, die 
es in vielen anderen öffentlich-rechtlich 
bestimmten Rechtsgebieten einnimmt. In 
den letzten Jahren hat das Ordnungsrecht 
jedoch auch hier an Bedeutung gewonnen; es 
hat sich gezeigt, dass gerade auch im Klima-
schutz das Setzen verbindlicher Standards 
und Grenzwerte von besonderer Wichtigkeit 
ist, da ökonomische und informelle Instru-
mente allein häufig nicht über die gewünschte 
Durchschlagskraft verfügen. (Rodi & Sina 
2011: 71 f.; Koch 2011: 650; Winter 2009: 
295-298)
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Anwendungszeitraum, geförderte Techno-
logie (siehe hierzu auch Seite 51)) definiert. 
Auch wird für dieses Instrument der erste 
Schritt der Untersuchung, die Bestimmung 
der Beeinflussung der Grundvoraussetzungen 
durch die Instrumente stattfinden. 

3.2.2 Rechtliche Fragestellungen
Gesetzgebungskompetenz
In der föderal verfassten Bundesrepublik 
Deutschland steht die Gesetzgebungskompe-
tenz laut Art.70 GG den Bundesländern zu, 
soweit die betreffende Materie nicht explizit 
dem Bund zugewiesen wurde. Die Nutzungs-
pflicht dient vor allem der Reduzierung des 
CO2-Ausstoßes. Der für ein solches Gesetz 
tragende Kompetenztitel ist die Luftrein-
haltung1 (Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG) (Stein-
wachs 2015: 205), die in den Bereich der 
konkurrierenden Gesetzgebung fällt (Milkau 
2008: 562). Hier sind die Länder nur für die 
Gesetzgebung zuständig, sofern und solange 
der Bund nicht ein Gesetz erlässt, das die 
Materie abschließend regelt. In diesem Fall 
tritt eine sogenannte „Sperrwirkung“ ein; die 
Länder dürfen keine diese Materie betreffen-
den Gesetze mehr erlassen (Art. 72 Abs. 1 
GG)2 (Katz 2010: 224). 

Hat der Bund zwar Gesetze erlassen, die 
betreffende Materie jedoch nicht erschöp-
fend und abschließend geregelt, so dürfen die 
Länder ergänzende Regelungen bezüglich 
des vom Bund nicht geregelten Teilbereichs 
erlassen (Ekardt 2011: 377 f.). Oft enthal-
ten Bundesgesetze auch Formulierungen, 
dass etwa landesrechtliche Regelungen 
„unberührt“ bleiben sollen. Zudem kann der 
Bundesgesetzgeber die Länder ausdrücklich 
zu einer eigenen weitergehenden oder abwei-

1 Milkau diskutiert auch die Möglichkeit, Wärmegesetze 
auf das Recht der Wirtschaft (Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG) zu 
stützen (2008: 564).

2 Es bestehen einige Ausnahmen, in denen die Länder abwei-
chende Regelungen treffen dürfen (Art. 72 Abs. 3 GG); diese 
treffen jedoch auf die im Rahmen dieser Arbeit betrachtete 
Materie nicht zu. 

3.2 Anteilige Nut-
zungspflicht von Er-
neuerbaren Energien 
bei der Wärmever-
sorgung bestehender 
Wohnge bäude

3.2.1 Einführung
Auf den folgenden Seiten soll die konkrete 
Ausgestaltung einer Nutzungspflicht näher 
erläutert werden. Die Ausführungen begin-
nen mit der Betrachtung einiger rechtlicher 
Fragestellungen, die bei der Einführung einer 
solchen Regelung zu beantworten sind. Dies 
betrifft vor allem die Gesetzgebungskompe-
tenz, also die Frage, ob Hamburg als Bundes-
land überhaupt über die Kompetenz verfügen 
würde, eine solche Regelung zu erlassen; 
weitere wichtige Fragen sind die Vereinbar-
keit der Regelung mit Grundrechten und 
Wechselwirkungen mit anderen rechtlichen 
Instrumenten (vgl. Gaßner & Fischer 2005: 
21; Fischer & Klinski 2007: 11 ff.).

Anschließend wird eine mögliche genauere 
Ausgestaltung einer Nutzungspflicht erläu-
tert. Dies geschieht am Beispiel der bestehen-
den Nutzungspflicht in Baden-Württemberg, 
das mit einem eigenen Wärmegesetz als 
bisher einziges Bundesland eine derartige 
Regelung erlassen hat. Es wird gezeigt, aus 
welchen Elementen die Nutzungspflicht 
dort besteht. Auch wird dargestellt, welchen 
Erfolg die Regelung bisher hatte und wel-
che Probleme bei der Umsetzung auftraten. 
Abschließend wird kurz zusammengefasst, 
wie sich eine Nutzungspflicht in Hamburg 
darstellen könnte; diese so für Hamburg 
ermittelte Nutzungspflicht soll später auf ihre 
Interaktionen mit anderen Instrumenten des 
Masterplans untersucht werden. Die Zusam-
menfassung wird daher in der Form erfol-
gen, die in der Untersuchungsmethode für 
jedes einzelne Instrument festgelegt wurde; 
das heißt, es werden die dieses Instrument 
bestimmenden Faktoren (Verantwortliche, 
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dern gleichzeitig auch aufgefordert ist, Inhalt 
und Schranken des Eigentums durch Gesetze 
zu bestimmen (Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG) (Gas-
se et al. 2002: 211), ist ein solcher Eingriff 
unter bestimmten Voraussetzungen dennoch 
möglich. So kommen Gaßner & Fischer zu 
dem Ergebnis, dass der Grundrechtseingriff 
durch die Nutzungspflicht grundsätzlich 
zulässig ist. Erforderlich hierfür ist allerdings 
das Bestehen einer Härtefallklausel. Es kann 
in Einzelfällen die Situation entstehen, dass 
ein Eigentümer aufgrund der durch die Nut-
zungspflicht entstehenden Mehrkosten nicht 
mehr in der Lage wäre, sein Eigentum zu 
halten. Eine Härtefallklausel muss dafür Sor-
ge tragen, dass in derartigen Fällen die Pflicht 
entfällt und das Eigentum gewährleistet wird 
(2005: 23 f.).

Wechselwirkungen mit anderen rechtlichen 
Instrumenten
In der Literatur werden verschiedentlich 
Überschneidungen zwischen Wärmegesetzen 
und der Energieeinsparverordnung (EnEV) 
diskutiert (vgl. Wustlich 2010; Milkau 2009); 
die Diskussion bezieht sich allerdings auf das 
Neubauten behandelnde EEWärmeG in Ver-
bindung mit der EnEV von 2007, die seitdem 
bereits zweimal novelliert wurde. Die dort 
genannten Punkte direkt als zu beachtende 
Faktoren bei der Einführung einer Nut-
zungspflicht für Bestandsgebäude zu nennen, 
erscheint daher schwierig. Vor Einführung ei-
ner anteiligen Nutzungspflicht für bestehende 
Wohngebäude in Hamburg wäre es jedoch 
sicherlich eine interessante Fragestellung, ob 
und welche Überschneidungen mit der aktu-
ellen Fassung der EnEV bestehen. 

3.2.3 Konkrete Ausgestaltung einer Nut-
zungspflicht – Beispiel Erneuerbare-Wär-
me-Gesetz Baden-Württemberg
Am 1. Januar 2008 trat in Baden-Würt-
temberg das Erneuerbare-Wärme-Gesetz 
(EWärmeG) in Kraft (Wiehe 2009: 155). Es 
schreibt vor, dass ab dem 1. Januar 2010 in 
bestehenden Wohngebäuden mindestens 10 
Prozent des jährlichen Wärmebedarfs durch 
erneuerbare Energien zu decken sind, wenn 
ein Austausch der Heizanlage erfolgt (§ 4 

chenden Rechtssetzung ermächtigen (Milkau 
2008: 567)3. 

Mit dem am 1. Januar 2009 in Kraft getre-
tenen Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG) hat der Bund bereits eine 
Norm für den Bereich der Wärmeversorgung 
durch erneuerbare Energien geschaffen. Ob-
wohl sich daraus grundsätzlich eine Sperr-
wirkung für den Landesgesetzgeber ergibt 
(Steinwachs 2015: 205), enthält § 3 Abs. 4 
EEWärmeG Öffnungsklauseln zugunsten 
der Länder4: Sie dürfen für bereits errichtete, 
nicht öffentliche Gebäude eine Pflicht zur 
Nutzung erneuerbarer Energien festlegen (§ 3 
Abs. 4 Nr. 2 EEWärmeG)5. In der konkreten 
Ausgestaltung der Nutzungspflicht sind die 
Länder vollkommen frei; sie können eigen-
ständig regeln, für welche Gebäude sie welche 
Deckungsanteile und welche technischen und 
ökologischen Anforderungen festlegen wollen 
(Wustlich 2010: 169 f.).

Vereinbarkeit mit Grundrechten
Eine Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien bei der Wärmeversorgung impliziert, 
dass die Eigentümer der Gebäude nicht belie-
big mit diesen verfahren dürfen. Ein solches 
Gesetz greift also in die im Grundgesetz ver-
ankerte Eigentumsgarantie („Das Eigentum 
und Erbrecht werden gewährleistet“ (Art. 14 
Abs. 1 S. 1 GG)) ein (Fischer & Klinski 2007: 
11). Da der Gesetzgeber jedoch nicht nur 
durch die Eigentumsgarantie gebunden, son-

3  Derartige Vorbehalte und Ermächtigungen zugunsten der 
Länder können vor allem als Hinweis betrachtet werden, dass 
der Bund seine Regelung nicht als abschließend bewertet; sie 
stellen keine Übertragung von Kompetenzen dar, sondern die 
Kompetenz zur Rechtssetzung im jeweiligen Bereich liegt auf-
grund der nicht abschließenden Regelung des Bundes ohnehin 
bereits beim Landesgesetzgeber (Milkau 2008: 567).

4 § 4 Abs. 3 Nr. 1 EEWärmeG enthält eine weitere Öff-
nungsklausel zugunsten der Länder; sie befasst sich jedoch mit 
öffentlichen Gebäuden und ist für diese Arbeit daher nicht 
relevant.

5 An dieser Stelle soll auch auf Bezüge des EEWärmeG zum 
Europarecht hingewiesen werden: Die 2009 in Kraft getretene 
europäische Erneuerbare-Energien-Richtlinie 2009/28/EG 
(EE-RL) enthält unter anderem die Vorgabe, dass spätestens 
bis zum 31. Dezember 2014 alle Mitgliedsstaaten vorschreiben, 
dass in neuen Gebäuden und in bestehenden, an denen größere 
Renovierungsarbeiten vorgenommen werden, ein Mindest-
maß an Energie aus erneuerbaren Quellen genutzt wird. Das 
EEWärmeG dient auch der Umsetzung dieser europarecht-
lichen Vorgaben in nationales Recht (Müller 2010: 72); eine 
allgemeine Nutzungspflicht für bestehende Gebäude, wie in 
der EE-RL gefordert, wurde allerdings trotz Verstreichen der 
Einführungsfrist Ende 2014 bisher nicht geschaffen. Für wei-
tere Ausführungen zu diesem Thema siehe Müller 2010: 73-84.
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Abs. 2 S. 1 EWärmeG a.F.)6. Diese Vorgabe 
wird in dieser Arbeit kurz als Nutzungspflicht 
bezeichnet soll und im Folgenden näher 
erläutert werden. Es ist darauf hinzuweisen, 
dass das Erneuerbare-Wärme-Gesetz kürz-
lich überarbeitet wurde. Da das novellierte 
Gesetz7 erst im späten Bearbeitungsstadium 
dieser Arbeit in Kraft trat (1. Juli 2015) und 
bisher in der Fachliteratur kaum diskutiert 
wurde, wird sich die folgende Erläuterung der 
Nutzungspflicht überwiegend auf die Vorga-
ben des alten Erneuerbare-Wärme-Gesetzes 
stützen. In einigen Fällen, in denen das neue 
Gesetz von seinem Vorgänger abweichen wird 
und dies für die vorliegende Arbeit relevant 
ist, wird dies jedoch erwähnt.

Bestandsgebäude im Sinne des Gesetzes sind 
solche Bauten, die vor dem 1. April 2008 er-
richtet wurden oder für die das Bauverfahren 
vor diesem Zeitpunkt eingeleitet wurde (§ 4 
Abs. 2 S. 1 EWärmeG a.F.). Es ist in diesem 
Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass 
derzeit der Anwendungsbereich des Erneuer-
bare-Wärme-Gesetz auf Gebäude zu Wohn-
zwecken beschränkt ist (§ 2 EWärmeG a.F.). 
Nach der Novelle des Gesetzes sollen jedoch 
auch Nichtwohngebäude vom Gesetz erfasst 
und in die Nutzungspflicht einbezogen wer-
den (UM BW o.J.). Adressat der Regelung ist 
der Eigentümer oder Erbbauberechtigte des 
Gebäudes (§ 4 Abs. 7 EWärmeG a.F.).

Die Nutzungspflicht wird ausgelöst durch 
den Austausch der Heizanlage. Der Begriff 
Heizanlage beschreibt eine zentrale Anlage 
zur Erzeugung von Raumwärme oder Warm-

6 Das am 1. Januar 2008 in Kraft getretene Erneuerbare-
Wärme-Gesetz enthält auch eine Nutzungspflicht für neu zu 
errichtende Gebäude (§ 4 Abs. 1 EWärmeG a.F.). Diese wurde 
allerdings von entsprechenden Vorgaben des Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) des Bundes, das ein Jahr 
später in Kraft trat, abgelöst (Wiehe 2009: 155).

7 Im Zusammenhang der Diskussion von Wechselwirkungen 
mit anderen rechtlichen Instrumenten soll auch kurz eine An-
merkung zum Verhältnis zwischen dem neuen Wärmegesetz 
und dem Klimaschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg 
(KSG BW) gemacht werden, das am 23. Juli 2013 verabschie-
det wurde. In der Begründung einer aktuellen Novelle des 
EWärmeG wird mehrfach ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass das Gesetz im Einklang mit den Zielen des Klima-
schutzgesetzes stehe (UM BW 2014). Die Weiterentwicklung 
des EWärmeG ist überdies auch eine der Maßnahmen des 
Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes (IEKK) von 
Baden-Württemberg, das wesentliche Ziele, Strategien und 
Maßnahmen zur Erreichung der im Klimaschutzgesetz des 
Bundeslandes festgelegten Klimaschutzziele nennt (Landesre-
gierung Baden-Württemberg 2014: 5, 88).

wasser, die einen wesentlichen Bestandteil 
des Wohngebäudes darstellt (§ 3 Nr. 3 
EWärmeG a.F.). Ein Austausch im Sinne des 
Gesetzes. liegt vor, wenn der Kessel oder ein 
anderer zentraler Wärmeerzeuger des Gebäu-
des ausgetauscht wird (§ 3 Nr. 5 EWärmeG 
a.F.). Derzeit müssen nach Austausch der 
Heizanlage 10 Prozent des Wärmebedarfs aus 
erneuerbaren Energien gedeckt werden. Die 
Novelle des EWärmeG sieht allerdings vor, 
diesen Anteil auf 15 Prozent anzuheben (UM 
BW o.J.). 

Es bestehen eine Reihe verschiedener Mög-
lichkeiten, der Nutzungspflicht nachzukom-
men, das Erneuerbare-Wärme-Gesetz ist 
technologieoffen: So können Solarthermie, 
Scheitholz oder Holzpellets, durch Wärme-
pumpe genutzte Umweltwärme (einschließ-
lich Abwärme), Bioöl, Biogas oder Geother-
mie zur Erfüllung der Pflicht herangezogen 
werden (§ 3 Nr. 1, § 4 Abs. 3 Nr. 1-3, Abs. 5 
EWärmeG a.F.). Für jede dieser Technolo-
gien werden im Gesetz nähere Angaben zur 
Pflichterfüllung gemacht. Im Fall Solarther-
mie beispielsweise gilt die Nutzungspflicht 
grundsätzlich als erfüllt, wenn 0,04 Quadrat-
meter8 Solarkollektoren pro Quadratmeter 
Wohnfläche installiert sind (§ 4 Abs. 3 Nr. 
1 EWärmeG a.F.) – unabhängig davon, ob 
durch diese Fläche wirklich 10 Prozent des 
Wärmebedarfs gedeckt werden können oder 
nicht (kleinere Kollektoren sind allerdings 
nicht ausgeschlossen, sofern mit ihnen tat-
sächlich mindestens 10 Prozent des jährli-
chen Wärmebedarfs gedeckt werden) (Wiehe 
2009: 156). 

Neben den genannten Möglichkeiten sieht 
das Gesetz Ersatzmaßnahmen vor, mit 
Hilfe derer der Nutzungspflicht alternativ 
nachgekommen werden kann. Diese sind 
ein verbesserter Wärmeschutz gegenüber 
den Anforderungen der zum Zeitpunkt 
der Verabschiedung des Gesetzes gültigen 
Energieeinsparverordnung (EnEV 2007), 
die Nutzung von Heizanlagen mit Kraft-
Wärme-Kopplung oder der Anschluss an 
ein Wärmenetz. Auch für die Erfüllung der 
Nutzungspflicht durch diese Ersatzmaßnah-
men werden detaillierte Anforderungen für 

8 Nach der EWärmeG-Novelle soll dieses Maß erhöht werden 
(MU 2014; Staatsministerium Baden-Württemberg 2013: 2)
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jede Technologie gestellt (§ 5 EWärmeG a.F.) 
(Wiehe 2009: 156). Die genannten Ersatz-
maßnahmen sind auch nach der Novelle des 
EWärmeG möglich (UM BW 2014). Wei-
terhin gilt auch als Ersatzmaßnahme, dass 
bereits eine Photovoltaikanlage genutzt wird, 
deren Vorhandensein die Installation einer 
solarthermische Anlage aus Platzgründen un-
möglich macht (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 EWärmeG 
a.F.). (Wiehe 2009: 156). 

Obwohl das Gesetz keine ausdrücklichen Re-
gelungen hinsichtlich der Kombination von 
Erfüllungsmöglichkeiten enthält, werden die-
se zum Teil als zulässig erachtet. Ein Beispiel 
ist die Kombination von Solarthermie und 
Wärmepumpe. Andere Verbindungen wie 
etwa die Nutzung von erneuerbaren Energi-
en in Kombination mit Ersatzmaßnahmen 
sind dagegen nicht möglich. In der Novelle 
des Erneuerbare-Wärme-Gesetz sollen die 
Kombinationsmöglichkeiten nun erweitert 
und vor allem klar geregelt werden. Auch soll 
im Rahmen der Novelle die Erstellung eines 
sogenannten gebäudeindividuellen energeti-
schen Sanierungsfahrplans für Wohngebäude 
gefördert werden. Dieser soll Empfehlungen 
für langfristig sinnvolle energetische Maß-
nahmen am Gebäude enthalten, die sich am 
Ziel eines nahezu klimaneutralen Gebäude-
bestands in 2050 orientieren. Er soll so der 
Information, Beratung und Motivation die-
nen. (Staatsministerium Baden-Württemberg 
2013: 4 ff.; UM BW 2014; UM BW o.J.)

Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz sieht 
weiterhin Ausnahmefälle vor, in denen die 
Nutzungspflicht entfällt, da ein Erfüllen 
als nicht möglich gilt. Den Bezugspunkt 
der technischen, baulichen und rechtlichen 
Unmöglichkeit stellt die Solarthermie dar, 
die auch als „Ankertechnologie“ des Ge-
setzes betrachtet wird (Wiehe 2009: 156). 
Begründet wird dies damit, dass es sich um 
eine ausgereifte, flächendeckend zur Verfü-
gung stehende Technologie handle, mit der 
es leicht möglich sei, den Pflichtanteil von 10 
Prozent genau zu erreichen (UM BW 2011: 
61). Insgesamt kann die Nutzungspflicht in 
vier Fällen entfallen:

Die Nutzung einer solarthermischen •	
Anlage ist aus technischen oder baulichen 

Gründen nicht möglich (§ 4 Abs. 8 Nr. 3 
EWärmeG a.F.). Beispielsweise kann eine 
verschattete Lage dazu führen, dass eine 
Installation nicht sinnvoll ist (technische 
Unmöglichkeit) oder eine ungünstige 
Dachkonstruktion, etwa mit Gauben lässt 
diese nicht zu (bauliche Unmöglichkeit),
der Nutzung einer solarthermischen An-•	
lage stehen öffentlich-rechtliche Gründe 
entgegen (§ 4 Abs. 8 Nr. 1 EWärmeG 
a.F.). Dies können beispielsweise Vorgaben 
des Denkmalschutzes sein,
es wurden bereits vor Inkrafttreten des •	
Gesetzes erneuerbare Energien zur voll-
ständigen oder teilweisen Deckung des 
Wärmebedarfs genutzt oder
es wird im Einzelfall auf Antrag eine •	
Befreiung durch die zuständige Behörde 
erteilt, weil die Nutzungspflicht zu einer 
unbilligen Härte führen würde (§ 4 Abs. 
8 Nr. 2 EWärmeG a.F.). Hier werden 
Faktoren wie beispielsweise die Restnut-
zungsdauer des Gebäudes berücksichtigt 
(Wiehe 2009: 156 f.).

Im novellierten Erneuerbare-Wärme-Gesetz 
soll an der Solarthermie als Bezugspunkt 
für das Feststellen der Unmöglichkeit der 
Pflichterfüllung nicht weiter festgehalten 
werden. Alle Möglichkeiten der Erfüllung 
sind dann in Betracht zu ziehen (Staatsmi-
nisterium Baden-Württemberg 2013: 4; UM 
BW 2014).

Die Verpflichteten haben nachzuweisen, dass 
sie geeignete Maßnahmen zur Erfüllung der 
Nutzungspflicht getroffen haben oder dass in 
ihrem Fall ein Grund zur Befreiung vorliegt 
(§ 6 EWärmeG a.F.). Dieser Nachweis ist im 
Regelfall innerhalb von drei Monaten nach 
Austausch der Heizanlage zu erbringen und 
muss zum Teil die Bestätigung eines Sach-
kundigen (beispielsweise Berechtigte zum 
Ausstellen von Energieausweisen, Fachhand-
werker, Schornsteinfeger) enthalten (§ 6  
Abs. 1, 3, § 7 Abs. 1 EWärmeG a.F.); je nach 
Technologie oder Befreiungsgrund ist die 
Form des Nachweises zum Teil unterschied-
lich (§ 6 EWärmeG a.F.).

Die Einhaltung der Regelungen des Erneu-
erbare-Wärme-Gesetzes wird von der jeweils 
zuständigen unteren Baurechtsbehörde über-
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Schornsteinfeger. Zudem besteht in Baden-
Württemberg seit 1999 die Informationskam-
pagne Zukunft Altbau, die unter anderem 
eine kostenfreie telefonische Beratung zum 
Thema energetische Gebäudemodernisierung 
anbietet (UM BW 2010: 9 ff; UM BW 2011: 
12, 21; KEA o.J.).

Berechnungen des statistischen Landesam-
tes Baden-Württemberg kommen zu dem 
Ergebnis, dass durch die Nutzungspflicht 
innerhalb des ersten Jahres die Emission von 
etwa 26.800 Tonnen CO2 eingespart werden 
konnten. Dies entspricht einer Reduktion von 
16 Prozent der gesamten CO2-Emissionen 
aus den entsprechenden Altheizungen (UM 
BW 2011: 9). 

Weitere Berechnungen des Landesamtes ka-
men zu dem Ergebnis, dass die überwiegende 
Zahl der Eigentümer (41,9 Prozent) sich für 
die Erfüllung durch Solarthermie entschied. 
Die am zweithäufigsten gewählte Erfüllungs-
option war feste Biomasse mit 17,7 Prozent 
und darauf folgend Biogas mit 12 Prozent. 
(ebda.: 5 f.).

Der Erfahrungsbericht macht keine Aus-
sagen darüber, ob Gebäudeeigentümer den 
Austausch der Heizanlage hinauszögern, aus 
Angst vor höheren Investitionskosten durch 
die Anforderungen der Nutzungspflicht (vgl. 
Fischer & Klinski 2007: 10): Der Einbau ei-
ner erneuerbare Energien nutzenden Heizan-
lage ist in den meisten Fällen deutlich teurer 
als der einer konventionellen, da zusätzliche 
Elemente wie etwa eine solarthermische 
Anlage installiert werden müssen oder die 
Heizkessel an sich (beispielsweise bei Holz-
heizungen) in der Anschaffung teurer sind 
(Stade 2015). 

Es werden allerdings einige andere Aussagen 
hinsichtlich Schwierigkeiten und Auffäl-
ligkeiten bei der Umsetzung gemacht: Ein 
Problem stellen die mangelnden Kenntnis-
se der Gebäudeeigentümer bezüglich der 
Nutzungspflicht dar. Zwar ist ein Wissen um 
das grundsätzliche Bestehen des Gesetzes 
und seine elementaren Inhalte in Teilen der 
Bevölkerung vorhanden, umfassende Kennt-
nisse bezüglich der Erfüllungsmöglichkeiten 
und Nachweispflichten bestehen jedoch 

wacht (§ 8 Abs. 2 EWärmeG a.F.). Verstöße 
gegen die Nutzungs- oder Nachweispflicht 
können mit hohen Geldbußen (zum Teil bis 
zu 100.000 Euro) geahndet werden (§ 9 Abs. 
1,3 EWärmeG a.F.). Auch wenn Sachkun-
dige, die die Erfüllung der Nutzungspflicht 
bestätigen, ihren Pflichten nicht ordnungsge-
mäß nachkommen, kann hierin eine mit ei-
nem Bußgeld geahndete Ordnungswidrigkeit 
bestehen (§ 9 Abs. 2-3 EWärmeG a.F.). 

3.2.4 Umsetzung der Nutzungspflicht - 
Erfahrungen
Im Folgenden sollen kurz Erfahrungen 
mit der Umsetzung der Nutzungspflicht in 
Baden-Württemberg wiedergegeben werden. 
Dies soll eine Bewertung der Wirkungsweise 
des Instruments nach der in Kapitel 2 vorge-
stellten Untersuchungsmethode erleichtern.

Vermutlich weil die Regelung bisher erst 
wenige Jahre in Kraft ist, hat eine wissen-
schaftliche Betrachtung ihres Erfolges in der 
Fachliteratur kaum stattgefunden. Es existiert 
lediglich ein 2011 vorgelegter Erfahrungs-
bericht des Ministeriums für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft des Landes Baden-
Württemberg, der unter anderem über den 
damaligen Stand der Umsetzung des Geset-
zes berichtet (UM BW 2011: 5). Die dort 
präsentierten Ergebnisse werden im Folgen-
den zusammengefasst erläutert:

Die Nutzungspflicht gilt seit dem 1. Januar 
2010. Die Öffentlichkeit wurde hierüber vor 
allem über Informationsbroschüren, Zei-
tungs- und Internetmeldungen und zum Teil 
auch im Rahmen von Informationsveran-
staltungen aufgeklärt (vgl. UM BW 2010; 
BZ 2010; StZ 2010; UM BW 2011: 22). 
Hier wurden meist Erfüllungsoptionen der 
Nutzungspflicht, Fördermöglichkeiten und 
Ansprechpartner genannt. In diesem Zusam-
menhang ist darauf hinzuweisen, dass das 
Bundesland kein besonderes Förderprogramm 
für das Erneuerbare-Wärme-Gesetz auflegte, 
sondern vielmehr die Gebäudeeigentümer auf 
die Nutzung bereits bestehender Bundes- und 
Landesförderprogramme verwies. Als bera-
tende Ansprechpartner fungierten vor allem 
regionale Energieagenturen, freie Ener-
gieberater, aber auch Fachhandwerker und 
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Biogasheizung als die ersatzweise Verbesse-
rung der Gebäudedämmung). (ebda.: 22, 27)

Von Seiten der beratenden Sachkundigen 
wird zum Teil beklagt, dass sie aufgrund der 
Nutzungspflicht höheren Beratungsaufwand 
erbringen müssten, der nicht entsprechend 
vergütet werde. Insbesondere vom Fachhand-
werk wird jedoch auch eine Verbesserung der 
Auftragslage beobachtet. (ebda.: 22) 

3.2.5 Mögliche Ausgestaltung einer Nut-
zungspflicht in Hamburg
Typ des Instruments: Regulatives Instrument
Verantwortliche: 

Gesetzgebung: Bürgerschaft, Senat•	
Durchführung: Für die Durchführung zu-•	
ständige Behörde muss festgelegt werden

Anwendungszeitraum: ab dem Untersu-
chungszeitpunkt (2015), ohne zeitliche 
Begrenzung

Geförderte Technologie: Solarthermie, Holz-
heizung, durch Wärmepumpe genutzte 
Umweltwärme, Wärmenetze, Bioöl, Biogas

Vor der Beschreibung einer möglichen Ham-
burger Nutzungspflicht soll einleitend darauf 
hingewiesen werden, dass es, formell gesehen, 
nicht möglich wäre, eine solche Norm direkt 
in den Masterplan hineinzuschreiben; es 
handelt sich bei diesem um ein informelles 
Dokument ohne jegliche rechtliche Quali-
täten (siehe Seite 48). Vielmehr müsste zur 
Einführung der Nutzungspflicht ein reguläres 
Gesetzgebungsverfahren (siehe Art. 48-54 
Hmb Verf ) stattfinden. Denkbar wäre jedoch, 
in den Masterplan eine entsprechende Ab-
sichtserklärung aufzunehmen. Der Entschei-
dung, eine Nutzungspflicht zu verabschieden, 
könnte so politisches Gewicht verliehen 
werden. Ein Beispiel für ein solches Vorge-
hen bietet der Vorläufer des Masterplans, das 
Hamburger Klimaschutzkonzept 2007-2012, 
das eine Absichtserklärung zum Erlass einer 
Klimaschutzverordnung (HmbKliSchVO) 
mit Nennung der wichtigsten Elemente der 
geplanten Norm enthielt (FHH 2007: 40; 
Koenig 2015). 

Im Folgenden sollen kurz zusammengefasst 
die wichtigsten, für die spätere Untersuchung 
relevanten Punkte für eine Nutzungspflicht in 

nur selten. Auch sei das komplexe Geflecht 
aus vielfältigen energetischen Regelungen 
(EWärmeG, EEWärmeG, EnEV) für private 
Hauseigentümer nur schwer zu verstehen. 
Auffällig war, dass im Vergleich zu den von 
entsprechenden Vorgaben im Neubau Betrof-
fenen der Beratungsbedarf bei Eigentümern 
von Bestandsgebäuden besonders hoch war. 
(UM BW 2011: 12, 21)

Weiterhin stößt die Nutzungspflicht auf 
Akzeptanzprobleme bei Eigentümern; 
diese gehen zum Teil davon aus, dass ein 
neu angeschaffter Heizkessel auf aktuellem 
technischen Stand ohnehin effizienter sei als 
Altgeräte. Ein darüber hinausgehendes Enga-
gement wird als nicht notwendig empfunden; 
dies wird vor allem vor dem Hintergrund 
gesehen, dass das Land Baden-Württemberg 
höhere Forderungen an Eigentümer stellt als 
andere Bundesländer ohne gleichzeitig höhe-
re finanzielle Förderung anzubieten. (ebda.: 
12)

Neben den genannten Defiziten hinsichtlich 
Information und Akzeptanz wird jedoch auch 
berichtet, dass sich Eigentümer dadurch, dass 
sie sich aufgrund der Nutzungspflicht inten-
siver mit dem Thema Heizanlage und erneu-
erbare Energien auseinandersetzen, Wissen 
über und Bewusstsein für die Bedeutung 
dieser Thematik gewinnen. Im Erfahrungsbe-
richt wird weiterhin die Bedeutung der Kon-
tinuität von Informationen für Eigentümer 
betont: Diese setzen sich meist nur intensiv 
mit Regelungen zur Heizanlage auseinander, 
wenn sie konkret deren Ersatz planen. Sie 
können daher durch einmalige Informati-
onsangebote nur schlecht flächendeckend 
erreicht werden. (ebda.: 12, 32)

Ein bestehendes Informationsdefizit hin-
sichtlich der Regelungen des Erneuerbare-
Wärme-Gesetzes wird weiterhin bei den 
Sachkundigen im Sinne des Gesetzes (bei-
spielsweise Fachhandwerker, Schornstein-
feger) festgestellt. Zudem wird vermutet, 
sie seien bei der Beratung der Hauseigen-
tümer nicht neutral, sondern würden eher 
die Installation einer Anlage empfehlen, die 
ihrem Fachgebiet entspricht (zum Beispiel als 
Heizungsinstallateur eher der Einbau einer 
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Hamburg dargestellt werden. Da die Bundes-
länder in der Ausgestaltung der Pflicht frei 
sind, müsste sie sicherlich nicht zwangsläufig 
so ausgestaltet sein wie in Baden-Württem-
berg. Für die Untersuchung im Rahmen 
dieser Arbeit wird jedoch von einer weitestge-
hend gleichen Nutzungspflicht ausgegangen. 
So können die dortigen Erfahrungen zur 
Bewertung der Wirkungsweise dieses Instru-
ments genutzt werden. Abweichungen sollte 
es möglichst wenige geben; in einigen Punk-
ten erschienen sie allerdings sinnvoll. 

Entsprechend wird in dieser Arbeit von einer 
Nutzungspflicht ausgegangen, die vorschreibt, 
dass in bestehenden Wohngebäuden nach 
Austausch einer Heizanlage mindestens 10 
Prozent des jährlichen Wärmebedarfs durch 
erneuerbare Energien gedeckt werden müs-
sen. Auch die Erfüllungsmöglichkeiten sollen 
grundsätzlich die gleichen sein, nämlich 
Solarthermie, Geothermie, Scheitholz oder 
Holzpellets, durch Wärmepumpe genutzte 
Umweltwärme, Bioöl oder Biogas. In Anbe-
tracht der Bedeutung, die Wärmenetze bei 
der Wärmeversorgung in Hamburg haben, 
und des bereits bestehenden weiten Aus-
baus der einer entsprechenden Infrastruk-
tur, soll auch der Anschluss an ein solches 
als vollwertige Erfüllungsmöglichkeit oder 
Ersatzmaßnahme betrachtet werden. Es soll, 
wie in Baden-Württemberg, nicht zwischen 
Nah- und Fernwärme unterschieden werden, 
da es sich hierbei lediglich um eine Aussage 
über die Größe des Netzes handelt. Scheit-
holz und Holzpellets werden im weiteren 
Verlauf der Arbeit zusammengefasst unter 
dem Begriff Holzheizung betrachtet, da viele 
der untersuchten Instrumente nicht zwischen 
den beiden differenzieren. Geothermie soll 
dagegen nicht weiter berücksichtigt werden, 
da keines der betrachteten Instrumente des 
Masterplans diese Form der Wärmeversor-
gung befördert. 

Wie in Baden-Württemberg sollte auch 
eine Nutzungspflicht in Hamburg Befrei-
ungsmöglichkeiten aufgrund von unbilliger 
Härte bieten oder wenn die Installation einer 
erneuerbare Energien nutzenden Anlage un-
möglich ist aus baulich-technischen Gründen 
oder weil öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
diesem entgegenstehen. Entsprechend der 

Novelle des EWärmeG sollte Solarthermie 
nicht als Ankertechnologie betrachtet werden 
(dies erschiene aufgrund der eher geringen 
Zahl an Sonnenstunden in Hamburg nur 
schwer vertretbar). Ein Sanierungsfahrplan 
wie in der Novelle des EWärmeG soll im 
Rahmen dieser Untersuchung nicht als Teil 
einer Hamburger Nutzungspflicht betrachtet 
werden, da es in der Hansestadt bereits das 
Instrument des Hamburger Energiepasses 
gibt, das mit dem Sanierungsfahrplan ver-
gleichbar ist (Stade 2015; IFB o.J.a). Wie in 
Baden-Württemberg auch sollte das Befolgen 
der Nutzungspflicht kontrolliert und Verstöße 
geahndet werden.

Da nicht klar ist, welche Vorbereitungs-
zeit für die Einführung einer anteiligen 
Nutzungspflicht anzusetzen ist, soll für die 
Untersuchung der Untersuchungszeitpunkt 
als Einführungszeitpunkt gelten; dies scheint 
vor dem Hintergrund, dass untersucht werden 
soll, wie eine Nutzungspflicht im Verbund 
mit aktuell eingesetzten Instrumenten 
funktioniert, durchaus gerechtfertigt. Von 
einer zeitlichen Begrenzung der Gültigkeit 
der Nutzungspflicht soll nicht ausgegangen 
werden; dies wäre in der Realität eher kon-
traproduktiv, weil so ein Anreiz geschaffen 
würde, mit dem Austausch der Heizanlage zu 
warten, bis das Gesetz nicht mehr gilt. 

Bewertung: Welchen Beitrag leistet das 
Instrument, dass das Maß an durch erneu-
erbare Wärme versorgten Bestandswohnge-
bäuden signifikant steigt?

Es werden drei mögliche Bewertungen für 
den Einfluss der Instrumente vergeben. Diese 
sind:

„Kein Einfluss“, •	
„•	 +“ = Instrument trägt dazu bei, dass 
Grundvoraussetzung gegeben ist
„(+)“ = Instrument kann unter Umständen •	
dazu beitragen, dass Grundvoraussetzung 
gegeben ist

Verfügbarkeit: Kein Einfluss
Es ist wenig wahrscheinlich, dass die Nut-
zungspflicht die Verfügbarkeit von Anla-
gen steigern kann, die erneuerbare Ener-
gien nutzen. Zwar dürfte die Nachfrage 
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Aufhebung von Restriktionen
(Bau-)technische Restriktionen: Kein Ein-
fluss
Es ist nicht ersichtlich, wie eine Nutzungs-
pflicht zur Aufhebung von baulichen und 
technischen Hemmnissen beitragen könnte.

Rechtliche Restriktionen: Kein Einfluss
So, wie die Nutzungspflicht in Baden-Würt-
temberg gestaltet ist, kann sie keinen Beitrag 
zur Überwindung rechtlicher Hemmnisse 
leisten. Allerdings wäre es denkbar, dass im 
Zuge der Verabschiedung eines entsprechen-
den Gesetzes in anderen bestehenden Rechts-
normen Ausnahmeregelungen für die Nut-
zungspflicht geschaffen würden. Ein Beispiel 
für eine vergleichbare Regelung lässt sich 
im niedersächsischen Denkmalschutzgesetz 
(DSchG NI) finden: Hiernach ist ein Eingriff 
in ein Kulturdenkmal zu genehmigen, soweit 
ein öffentliches Interesse - beispielsweise der 
Einsatz erneuerbarer Energien - das Inte-
resse an der unveränderten Erhaltung des 
Kulturdenkmals überwiegt und den Eingriff 
zwingend verlangt (§ 7 Abs. 2 DSchG NI) 
(Mast & Göhner 2012: 1144). Grundsätzlich 
ist Hamburg auch in einer günstigen Position, 
um viele Rechtsnormen, die den Einsatz von 
erneuerbaren Energien nutzenden Heizanla-
gen hemmen, zu überwinden. Da es sowohl 
Bundesland als auch Kommune ist, ließen 
sich sowohl Regelungen auf Landes- als auch 
solche auf kommunaler Ebene (etwa Bauleit-
pläne) gleichzeitig an die Anforderungen der 
Nutzungspflicht anpassen. 

Für die Schaffung derartiger Regelungen ist 
das Vorhandensein einer Nutzungspflicht 
allerdings nicht unbedingt erforderlich, wie 
das Beispiel aus Niedersachsen zeigt. Ihre 
Einführung könnte lediglich Anlass der An-
passung anderer Rechtsnormen sein.

Finanzielle Restriktionen: Kein Einfluss
Sofern die Nutzungspflicht, wie in Baden-
Württemberg, nicht mit einer zusätzlichen 
finanziellen Förderung verbunden ist, kann 
sie keinen Beitrag zur Überwindung finanzi-
eller Hemmnisse leisten. 

Motivation: + 
Eine anteilige Nutzungspflicht nimmt auf 
verschiedene Art und Weise Einfluss auf die 

nach derartigen Anlagen steigen, wenn 
 Gebäudeeigentümer verpflichtet sind, diese 
nach Austausch ihrer Heizanlage einzubau-
en. Dies wiederum könnte Hersteller dazu 
anregen, sich in höherem Maße in der Wei-
terentwicklung ihrer Modelle zu engagieren. 
Allerdings können durch die Nutzungspflicht 
nur Eigentümer in Hamburg erreicht werden; 
es ist daher nicht sehr wahrscheinlich, dass 
eine genügend große Steigerung der Nach-
frage erzielt wird, um einen derartigen Effekt 
hervorzurufen.

Wissen: (+) 
Boonekamp zufolge kann Gesetzgebung 
Wissen überflüssig machen: Wenn eine 
gesetzliche Verpflichtung zum Einsatz einer 
Anlage besteht, ist es nicht mehr notwendig, 
dass die Zielgruppe über detailliertes Wis-
sen zu dieser verfügt, um die Entscheidung 
zu treffen, sie einzubauen. Dem wird nur 
eingeschränkt zugestimmt. Obwohl Wissen 
für die zuvor genannte Entscheidung nicht 
erforderlich ist, ist es immer noch wesentlich, 
dass Hauseigentümer über genügend Wissen 
verfügen, um die für ihren individuellen Fall 
geeignetste Technologie und einen adäquaten 
Anlagentyp zu wählen. 

Die Nutzungspflicht kann allerdings einen 
Beitrag zum Vorhandensein von Wissen 
leisten. Die Verpflichtung, eine erneuerbare 
Energien nutzende Heizanlage einzusetzen, 
wird Gebäudeeigentümer dazu veranlassen, 
sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen 
und Wissen hierüber zu suchen. Die Nut-
zungspflicht kann also dafür sorgen, dass 
Wissen vermittelnde Angebote stärker in 
Anspruch genommen werden. Eine direkte 
Steigerung des Wissens durch die Nutzungs-
pflicht könnte höchstens insofern stattfinden, 
als durch die Nennung aller Erfüllungs-
optionen im Gesetzestext den Adressaten 
bewusst wird, dass diese Technologien 
überhaupt bestehen. Allerdings ist es frag-
lich, ob überhaupt viele Gebäudeeigentümer 
den  Gesetzestext selbst lesen oder nicht eher 
gleich Beratungsangebote wahrnehmen, um 
sich über die Folgen des Gesetzes zu infor-
mieren. 
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Motivation von Hauseigentümern, erneu-
erbare Energien zur Wärmeversorgung zu 
nutzen. Zum einen kann sie, indem sie die 
Zielgruppe dazu veranlasst, sich mit der 
Thematik zu beschäftigen, ein Bewusstsein 
für die Problematik des CO2-Ausstoßes 
durch konventionelle Anlagen zu schaffen. So 
kann die Motivation, ein klimaverträglicheres 
Heizsystem zu nutzen, gesteigert werden. Vor 
allem aber stellt die Nutzungspflicht mittels 
Zwang Motivation her: Da eine Missachtung 
der Pflicht mit hohen Bußgeldern belegt ist, 
liegt es eindeutig im Interesse des Hauseigen-
tümers eine Anlage einzubauen, die erneu-
erbare Energien nutzt. Dies setzt allerdings 
auch ausreichende Kontrollen seitens der 
verantwortlichen Behörde voraus, ob die Ziel-
gruppe der Pflicht nachkommt. 

Zudem sollte, sofern möglich, überprüft 
werden, ob die Einführung der Nutzungs-
pflicht dazu führt, dass Hauseigentümer den 
Austausch ihres Kessels hinauszögern. Dies 
würde einen motivationshemmenden Effekt 
der Pflicht darstellen. 

Sachgerechte Nutzung: Kein Einfluss
Da sie keinerlei Pflege- oder Wartungsver-
pflichtungen enthält, kann die Nutzungs-
pflicht keinen Beitrag zur adäquaten Nutzung 
von Heizanlagen leisten.
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Abb 4: Der 
Energiebunker 

in Hamburg-
Wilhelmsburg 
versorgt das 
umliegende 

Wohnquartier im 
Rahmen eines 

Nahwärmenetzes 
(IBA Hamburg 
GmbH; Friedel 

o.J.)
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Der Masterplan Klimaschutz 
und seine  Instrumente 4
4.1 Masterplan Klima-
schutz der Freien und 
Hansestadt Hamburg

4.1.1 Einführung
Auf den folgenden Seiten soll der Master-
plan Klimaschutz der Freien und Hansestadt 
Hamburg näher vorgestellt werden. Um ihn 
in seinen politischen Kontext zu setzen, wird 
zunächst die Entwicklung der Klimaschutz-
politik der Hansestadt bis zur Verabschiedung 
des Masterplans skizziert. Anschließend wird 
kurz der Begriff des Masterplans erläutert, 
um dann Ziele, Entstehungsprozess, Aufbau 
und Inhalt des Hamburger Plans darzustellen. 
Bei der inhaltlichen Vorstellung wird ein be-
sonderer Fokus auf dem Maßnahmenkatalog 
des Masterplans liegen, dem alle der im Rah-
men dieser Arbeit untersuchten Maßnahmen 
entstammen.

Entwicklung der Klimaschutzpolitik in 
Hamburg
Bereits seit Anfang der 1990er Jahre gab es 
vor dem Hintergrund der Umweltkonferenz 
in Rio de Janeiro Bemühungen, ein Hambur-
gisches Energiegesetz zu schaffen. Es dauerte 
jedoch noch einige Jahre, bis am 25. Juni 
1997 das Hamburgische Klimaschutzgesetz 
(HmbKliSchG) erlassen wurde (Braun 2008: 
252). Es zielt darauf ab, Klimaschutz mittels 

einer sparsamen, rationellen und ressourcen-
schonenden Energieerzeugung, -verteilung 
und -verwendung zu fördern (§ 1 Abs. 1
HmbKliSchG). Zur Erreichung dieses Ziels 
werden konkrete Maßnahmen genannt, wie 
etwa Beschränkungen für den Neuanschluss 
elektrischer Heizungen. Auch enthält es 
verschiedene Verordnungsermächtigun-
gen an den Senat (§§ 6 Abs. 2, 7 Abs. 2, 8 
Abs. 1 HmbKliSchG), aufgrund derer 2008 
die Hamburger Klimaschutzverordnung 
( HmbKliSchVO) erlassen wurde. Im We-
sentlichen formuliert sie energetische Anfor-
derungen an Gebäudesubstanz und -technik, 
die höher sind als die zu diesem Zeitpunkt 
gültige Energieeinsparverordnung des Bundes 
(EnEV 2007) (ebda.: 254). Letztere wurde 
seitdem allerdings zweimal novelliert und 
enthält nun selbst schärfere Anforderungen 
als die hamburgische Klimaschutzverordnung.

Als weiterer Baustein der Klimaschutzpolitik 
wurde am 21. August 2007 das Hamburger 
Klimaschutzkonzept 2007-2012 verab-
schiedet. Gleichzeitig wurde die sogenannte 
Leitstelle Klimaschutz eingerichtet, die für 
Fortschreibung und Koordination der Um-
setzung des Konzeptes zuständig war: Das 
Klimaschutzkonzept enthielt einen Katalog 
von etwa 170 Klimaschutzmaßnahmen, mit 
deren Hilfe zwischen 2007 und 2012 die 
jährlichen CO2-Emissionen um 2 Millionen 
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Tonnen gesenkt werden sollten1. Es wurde 
jährlich fortgeschrieben und dabei um weitere 
Maßnahmen ergänzt. (Koenig 2015) 

Das Klimaschutzkonzept, dessen Laufzeit 
von Beginn an auf fünf Jahre begrenzt war, 
wurde 2013 durch den Masterplan Kli-
maschutz abgelöst. Mit Hilfe dieses neuen 
Instruments sollte die Klimaschutzpolitik 
verstetigt werden und durch die Form der of-
fiziellen Verabschiedung durch den Hambur-
ger Senat noch einmal Bestätigung erfahren. 
(ebda.)

4.1.2 Masterpläne
Masterpläne gehören zu den informellen 
Formen der Planung. Weder ihre Ausgestal-
tung noch ihr Einsatzbereich oder die Ver-
fahren der Erstellung und Anwendung sind 
scharf definiert. Wichtige Kennzeichen eines 
Masterplans sind gerade seine Anpassungs-
fähigkeit und die flexible Ausgestaltung von 
Inhalten und Verfahren. (Pegels 2006: 466)

Relativ allgemein formuliert liegt die Haupt-
aufgabe von Masterplänen darin, kleine 
Entwicklungs- und Projektschritte zu koor-
dinieren, ohne hierbei jedoch die gewünschte 
übergeordnete städtische Entwicklungsrich-
tung zu vergessen (ebda.: 466 f.). Als infor-
melle Planungsinstrumente sind Masterpläne 
nicht rechtsverbindlich; vielmehr muss, sofern 
eine Rechtsverbindlichkeit gewünscht ist, 
die Umsetzung ihrer Inhalte durch formelle 
Instrumente (etwa im Rahmen Bauleitpla-
nung) gesichert werden (vgl. Scheuvens et al. 
2010: 13).

4.1.3 Masterplan Klimaschutz der Freien 
und Hansestadt Hamburg
Am 25. Juni 2013 wurde der Masterplan 
Klimaschutz der Freien und Hansestadt 
Hamburg verabschiedet. Er stellt dar, wie 
die klimapolitischen Ziele des Hamburger 
Senats erreicht werden sollen (FHH 2013a: 
2). Einerseits soll er eine Perspektive aufzei-
gen, wie bis 2050 die CO2-Emissionen der 
1 Ob dieses Ziel erreicht wurde, kann nicht eindeutig gesagt 
werden. Je nachdem, welche Vorgehensweise bei der CO2-
Bilanzierung gewählt wird, ergibt sich eine Minderung der 
Emissionen, die entweder höher oder deutlich niedriger als 
2 Millionen Tonnen pro Jahr ist (Schüle et al. 2013: 13). Für 
nähere Informationen hierzu siehe Schüle et al. (2013). 

Hansestadt drastisch gesenkt werden können. 
Andererseits soll er umsetzbare Maßnahmen 
bis 2020 nennen, die einen Beitrag zu dieser 
Entwicklung leisten können. Ein weiteres 
Thema des Masterplans ist die Anpassung an 
den Klimawandel. (FHH 2013a: 2, 27).

Der Masterplan Klimaschutz wurde im Auf-
trag des Senats von der Energieabteilung der 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
(BSU) erarbeitet mit Unterstützung der zur 
selben Behörde gehörenden Leitstelle Kli-
maschutz2. Inhaltliche Grundlage war hier-
bei unter anderem das Klimaschutzkonzept 
2007-2012; zahlreiche Maßnahmen wurden 
direkt von dort übernommen, auch wurden 
durch eine Evaluation des Konzeptes gewon-
nene Erkenntnisse bei der Erarbeitung des 
Masterplans genutzt (ebda.: 3; FHH 2013b: 
36). Weitere Grundlagen waren zwei Gutach-
ten zum Masterplan, die im Auftrag der BSU 
erarbeitet wurden3 sowie die Ergebnisse eines 
Beteiligungsprozesses, bei dem verschiedene 
Akteure (NGOs, Kirche, Vertreter von Wirt-
schaft und Wissenschaft) ihre Vorstellungen 
einer zukünftigen Hamburger Klimaschutz-
politik einbringen konnten (Koenig 2015).

Obwohl der Masterplan vom Senat verab-
schiedet wurde, stellt er weder eine Rechts-
norm dar noch verfügt er über rechtliche 
Verbindlichkeit. Auch sein Fortbestand ist 
nicht rechtlich gesichert, es besteht jedoch die 
Willensbekundung des Senats, ihn alle zwei 
Jahre fortzuschreiben. Seine Laufzeit ist also 
nicht begrenzt. Derzeit findet der erste Fort-
schreibungsprozess statt, er soll im November 
2015 abgeschlossen sein. (ebda.)

Inhalt
Der Masterplan Klimaschutz ist in zwei Teile 
gegliedert: Zum einen enthält er eine „Vision 
2050“, die aufzeichnen soll, wie eine klima-
freundliche Stadt Hamburg im Jahr 2050 
aussehen könnte. Das zweite Element ist der 

2 Der Masterplan wurde nicht von der Leitstelle Klimaschutz 
erarbeitet, weil diese zu diesem Zeitpunkt noch mit dem 
Abschluss des Klimaschutzkonzeptes beschäftigt war (Koenig 
2015).

3 „Basisgutachten zum Masterplan Klimaschutz für Hamburg 
- Möglichkeiten zur Verringerung der CO2-Emissionen im 
Rahmen einer Verursacherbilanz“ (Groscurth et al. 2010) sowie 
„Basisgutachten zum Masterplan Klimaschutz für Hamburg - 
Ergänzungsgutachten: Wärmebedarf der Gebäude“ (Herme-
link et al. 2010)
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sogenannte „Aktionsplan 2020“. Er soll dar-
stellen, mit Hilfe welcher Maßnahmen sich 
die Stadt dieser Vision nähern und überdies 
erste Zwischenziele bezüglich der CO2-
Reduktion erreichen kann. Sowohl Vision 
als auch Aktionsplan sind in verschiedene 
thematische Handlungsfelder unterteilt, für 
die die gewünschte zukünftige Entwicklung 
beschrieben wird (Vision 2050) sowie kon-
krete Maßnahmen genannt werden (Aktions-
plan 2020). Die Handlungsfelder von Vision 
und Aktionsplan sind identisch und lauten: 

Energie/Energieversorgung,•	
Industrie, Gewerbe und Hafen,•	
Gebäude,•	
Mobilität und Verkehr,•	
Konsum und Entsorgung,•	
Integrierte Betrachtung Klimaschutz: •	
Stadtentwicklung,
Bildung,•	
Forschung und Wissenschaft und•	
Integrierte Betrachtung Klimaschutz: •	
Anpassung an den Klimawandel.

Vision 2050
Die Vision 2050 des Masterplans Klima-
schutz beschreibt für jedes der oben genann-
ten Handlungsfelder einen klimafreundli-
chen Zustand, der Mitte des Jahrhunderts 
hergestellt worden sein soll. Es werden 
Veränderungen und Maßnahmen genannt, 
die nach Ansicht der Verfasser notwendig 
sind, um diesen zu erreichen. Es ist darauf 
hinzuweisen, dass es sich bei diesen nicht um 
konkrete Planungsvorgaben handelt, sondern 
sie sollen vielmehr einen „einen plausiblen 
Weg und Weichenstellungen [skizzieren], 
mit denen Hamburg bis 2050 die Herausfor-
derungen bewältigen könnte“ (FHH 2013a: 
3). Im Handlungsfeld Energie/Energiever-
sorgung beispielsweise wird für 2050 ein 
Stadium beschrieben, in dem die Energie-
wende weitestgehend abgeschlossen ist und 
der Energiebedarf Hamburgs überwiegend 
durch erneuerbare Energien gedeckt wird. 
Dies gilt auch für den Wärmebereich, wo eine 
Steigerung der Energieerzeugung aus Wind-
strom, Abwärme, Solarthermie, Biomasse und 
Geothermie genannt wird, sowie die Versor-
gung mittels Fernwärme und Wärmepumpen 
(ebda.: 3-10). 

Ein konkreter Wert für die Reduktion 
der CO2-Emissionen bis 2050 wird nicht 
genannt; eine Reduktion um 80 Prozent 
gegenüber 1990 entsprechend den nationalen 
Klimaschutzzielen Deutschlands wird jedoch 
zumindest als möglich angesehen (ebda.: 2f., 
11).

Aktionsplan 2020
Der Aktionsplan 2020 soll konkrete Maß-
nahmen nennen, mit denen eine Entwicklung 
hin zur Vision einer klimafreundlichen Stadt 
unterstützt sowie Zwischenziele hinsicht-
lich der CO2-Reduktion erreicht werden 
können. Zwischen 2013 und 2020 sollen die 
jährlichen Emissionen des Treibhausgases 
um knapp 2 Millionen Tonnen gemindert 
werden4 (ebda.: 3, 26). Dies entspricht grob 
einer Reduktion der CO2-Emissionen um 
knapp 30 Prozent gegenüber denjenigen in 
19905 (vgl. ebda.: 11, 27).

Der Masterplan Klimaschutz beinhaltet 52 
Maßnahmen. 34 von ihnen waren bereits 
Bestandteil des vorherigen Klimaschutzkon-
zeptes6 (vgl. ebda.: 30 ff.; FHH 2011). Die 
Maßnahmen sind jeweils einem der oben ge-
nannten Handlungsfelder zugeordnet. Einige 
von ihnen stehen unter der Federführung von 
Fachbehörden (etwa der BSU), viele werden 
jedoch von externen Projektträgern und För-
dernehmern außerhalb der Behördenstruktur 
organisiert und durchgeführt. Die Klima-
schutzleitstelle ist für die Koordination und 
Betreuung der Maßnahmen verantwortlich; 
die konkrete Umsetzung fällt jedoch nicht 

4 Wie hoch die CO2-Emissionen derzeit sind und im Zieljahr 
sein werden, kann hier nicht gesagt werden: Im Masterplan 
werden als Referenzwerte 16,1 bzw. 18,3 Millionen Tonnen für 
2010 und 13 bzw. 15,2 Millionen Tonnen für 2020 angege-
ben. Die unterschiedlichen Werte sind Ergebnisse zweier 
unterschiedlicher Bilanzierungsansätze, von denen jedoch 
keiner für die Reduktionsberechnungen des Masterplans ange-
wandt wurde. Für die tatsächlich im Masterplan verwendetet 
CO2-Bilanzierung wird lediglich das Ausmaß der Reduktion, 
jedoch weder Ausgangswerte für 2013 noch Zielwerte für 2020 
genannt. (vgl. FHH 2013a: 25 ff.)

5 Ein genauerer Wert kann hier aufgrund der in  der vorheri-
gen Fußnote erwähnten Problematik hinsichtlich der Bilanzie-
rungsansätze nicht genannt werden.

6 Auch im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes wurden über-
wiegend keine neuen Maßnahmen initiiert, sondern vielmehr 
bereits bestehende Projekte und Aktivitäten zum Klimaschutz 
und zur Klimawandelanpassung in Hamburg und der Metro-
polregion recherchiert. Von diesen Projekten und Aktivitäten 
wurden diejenigen in das Konzept aufgenommen, die als 
besonders relevant und vielversprechend betrachtet wurden. 
(Schönthaler 2012: 61, Koenig 2015) 
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in ihren Zuständigkeitsbereich (Schönthaler 
2012: 61 f., Koenig 2015).

Nahezu alle Maßnahmen, die in den Mas-
terplan Klimaschutz aufgenommen wurden, 
bekommen in diesem Rahmen finanzielle 
Mittel zugewiesen (FHH 2013a: 30 ff.): Pro 
Jahr stehen in Hamburg derzeit 6,9 Millio-
nen Euro für den Klimaschutz zur Verfügung, 
die von der Klimaschutzleitstelle verwaltet 
und zur Maßnahmenfinanzierung genutzt 
werden. Zusätzlich werden einige Maßnah-
men auch aus anderen Haushaltsmitteln der 
BSU unterstützt (Koenig 2015).

Die Maßnahmen sind hinsichtlich ih-
res Umfangs recht vielfältig. Sie umfassen 
umfangreiche Konzepte wie etwa die Ham-
burger Strategie zur Anpassung an den 
Klimawandel genauso wie Einzelinstrumen-
te wie eine Energie- und Klimahotline zu 
Informationszwecken. Auch in ihrer Art sind 
sie unterschiedlich: So gibt es sowohl Maß-
nahmen wie etwa Förderprogramme, die sich 
problemlos in den klassischen Instrumenten-
kanon einordnen lassen, als auch solche, die 
eher als Projekte bezeichnet werden können 
(beispielsweise Maßnahme 2010/058: Er-
neuerung der Beleuchtungsanlage in den 
Deichtorhallen) (FHH 2013a: 30-33).

Ein wesentliches Kriterium bei der Auswahl 
der Maßnahmen für den Masterplan war 
ihre Wirtschaftlichkeit: Es wurden bevor-
zugt Projekte und Aktivitäten aufgenommen, 
von denen angenommen wurde, dass sie mit 
möglichst geringem finanziellen Mittelein-
satz eine möglichst hohe CO2-Reduktion 
erzielen. Zum Teil flossen aber auch andere 
Faktoren wie etwa die mögliche Schaffung ei-
nes sozialen Mehrwerts in die Entscheidung 
über die Aufnahme von Maßnahmen mit 
ein (Koenig 2015). Es ist hier noch einmal 
ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der 
Maßnahmenkatalog des Masterplans keine 
umfassende Zusammenstellung aller Aktivi-
täten der Stadt Hamburg und anderer Träger 
im Bereich Klimaschutz darstellt. Vielmehr 
ist er eine Bündelung von Maßnahmen, die 
seitens der Stadt als besonders effektiv und 
erfolgversprechend angesehen und daher 
unterstützt werden. 

Für viele der Maßnahmen wurde errech-
net, wie viel CO2-Emissionen mittels ihrer 
Durchführung bis 2020 voraussichtlich einge-
spart werden können7. Bei 20 von ihnen wur-
de eine Berechnung dieses Wertes allerdings 
als nicht möglich betrachtet. Im Rahmen 
eines Monitorings soll laufend kontrolliert 
werden, ob die erwarteten CO2-Einsparun-
gen tatsächlich erzielt werden. (FHH 2013a: 
22, 30 ff.)

Im Rahmen der Fortschreibung sollen neue 
Maßnahmen in den Masterplan aufgenom-
men, sowie in Einzelfällen Projekte und 
Aktivitäten, die beendet sind oder sich als we-
nig erfolgreich erwiesen haben, nicht weiter 
unterstützt werden. Welche Maßnahmen dies 
konkret betreffen könnte, war allerdings zum 
Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit noch 
nicht bekannt. (Koenig 2015)

4.2 Mit einer Nut-
zungspflicht interagie-
rende Instrumente des 
Masterplans

4.2.1 Einführung
Auf den folgenden Seiten werden nun 
verschiedene Maßnahmen des Masterplans 
Klimaschutz vorgestellt. Wie auf Seite 32 
erläutert, sollen im Rahmen dieser Arbeit 
alle Maßnahmen untersucht werden, deren 
Zielgruppe Hauseigentümer sind, die auf 
bestehende Wohngebäude abzielen, zeitgleich 
eingesetzt werden und das Ziel haben, die 
Nutzung von erneuerbaren Energien bei der 
Wärmeversorgung zu erhöhen. Es wurden 

7 Für eine Erläuterung der CO2-Bilanzierungsmethode 
siehe FHH 2013a: 25 ff. Wie in Fußnote 4 dieses Kapitels 
erläutert, besteht allerdings ein Problem dahingehend, dass im 
Masterplan weder Ausgangs- noch Zielwerte für die CO2-
Emissionen Hamburgs genannt werden. 
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fünf Maßnahmen identifiziert, auf die alle 
diese Kriterien zutreffen. Diese sind8: 

Maßnahme 2007/080: Energie- und Kli-•	
mahotline,
Maßnahme 2007/082: IMPULS-Pro-•	
gramm,
Maßnahme 2007/083: EnergieBauZent-•	
rum,
Maßnahme 2011/025: Fördermodul So-•	
larthermie und Heizungsmodernisierung 
und
Maßnahme 2011/025•	 9: Fördermodul Bio-
energie und Wärmenetze.

Sie werden auf den folgenden Seiten vorge-
stellt werden. Für jede Maßnahme werden 
der Instrumententyp, die verantwortlichen 
Institutionen, der genaue Anwendungszeit-
raum und die verschiedenen Formen der 
Wärmeversorgung10 genannt, die mit diesem 
Instrument gefördert werden11. Einige der 
Maßnahmen wurden in Teilinstrumente zer-
legt, deren Wirkungsweise unterschiedlich ist. 

Anschließend an ihre Vorstellung soll für jede 
der Maßnahmen direkt eine Bewertung vor-
genommen werden, welchen Beitrag sie dazu 
leisten, dass das Maß an durch erneuerbare 
Wärme versorgten Bestandswohngebäuden 
signifikant steigt. Zu diesem Zweck findet 
eine Einschätzung statt, welche der Grund-
voraussetzungen für den Einsatz technischer 
Optionen (siehe Seite 23 ff.) sie beeinflussen. 

8 Eine sechste Maßnahme, auf die diese Kriterien gegebenen-
falls auch zutreffen können (Maßnahme 2013/009: Erneuerba-
re Energien: Konzepte, Solarzentrum, Monitoring, Einzelfälle 
Förderung) wurde nicht mit betrachtet. Grund ist zum einen, 
dass es sich hierbei nicht um eine Einzelmaßnahme, sondern 
um eine Bündelung zahlreicher kleiner Projekte und Pro-
jektschritte (etwa 10-15 Stück) handelt (Koenig 2015). Zum 
anderen ließ sich auch durch Nachfrage bei der BSU nicht er-
gründen, um welche Einzelprojekte es sich aktuell handelt, ob 
diese sich überhaupt mit Wärmeversorgung durch erneuerbare 
Energien befassen und wie viel Mittel ihnen im Rahmen des 
Masterplans jeweils zugewiesen werden. 

9 Da die beiden letztgenannten Maßnahmen Teil des gleichen 
Förderprogramms sind, ist ihnen im Masterplan die gleiche 
Ordnungsnummer zugeteilt. Sie werden dort dennoch als 
getrennte Instrumente betrachtet.

10 Für eine Aufzählung aller betrachteten Formen der Wär-
meversorgung und eine Begründung dieser Wahl siehe Seite 
31. 

11 Da sich alle Maßnahmen an Gebäudeeigentümer richten, 
für bestehende Wohngebäude gelten und immer die Wär-
meversorgung durch erneuerbare Energien fördern, werden 
Zielgruppe, Anwendungsbereich und Ziel nicht mehr für jedes 
Instrument einzeln aufgeführt.  

4.2.2 Energie- und Klimahotline
Typ des Instruments: Informationsinstrument
Verantwortliche: 

Verbraucherzentrale Hamburg•	
Leitstelle Klimaschutz der Behörde für •	
Stadtentwicklung und Umwelt (BSU)

Anwendungszeitraum: seit 2008, ohne zeitli-
che Begrenzung

Geförderte Technologie: Solarthermie, Holz-
heizung, durch Wärmepumpe genutzte 
Umweltwärme, Wärmenetze, Biogas

Die Energie- und Klimahotline ist ein Infor-
mationsservice, der im Rahmen des Klima-
schutzkonzepts initiiert wurde (FHH 2013b: 
30). Im Masterplan ist die Maßnahme dem 
Handlungsfeld Konsum und Entsorgung zu-
geordnet (FHH 2013a: 32). Die Hotline soll 
ein niedrigschwelliges Angebot zur Erstbera-
tung darstellen; drei sogenannte Klimalotsen 
beraten zu Fragestellungen im Bereich Ener-
gie und Gebäude und bieten Orientierung, 
welche die korrekten Ansprechpartner oder 
verantwortlichen Institutionen für spezielle-
re Probleme und Fragestellungen sind. Die 
Hotline wird von der Verbraucherzentrale or-
ganisiert und betrieben, die Leitstelle Klima-
schutz übernimmt ihre Finanzierung (FHH 
2008: 116 f.; Langhoff & Grimm 2015).

Die Energie- und Klimahotline ist etwa 30 
Stunden in der Woche erreichbar. Alterna-
tiv können Anfragen auch per Email, Fax 
oder postalisch gestellt werden12. Insgesamt 
finden etwa 300 bis 500 Beratungsgespräche 
pro Monat statt. (VZHH 2015; Langhoff & 
Grimm 2015)

Im Bereich Wärmeversorgung durch erneu-
erbare Energien informieren die Klimalotsen 
über Austausch, Modernisierung und Opti-
mierung von Heizanlagen. Es kann und wird 
zu allen der im Rahmen dieser Arbeit unter-
suchten Formen der Wärmeversorgung durch 
erneuerbare Energien beraten. Eine Ausnah-
me ist die Gebäudeheizung durch Bioöl; hier-
zu kann gegenwärtig noch keine Beratung 

12 Die Verbraucherzentrale verfügt noch über weitere An-
gebote aus dem Bereich Energie und Gebäude, wie etwa eine 
Überprüfung der Einstellungen eines Heizsystems oder eine 
Vor-Ort-Beratung von Privatpersonen zu ihrem Wärmever-
brauch. Diese sind jedoch nicht Teil des Masterplans Klima-
schutz, sondern werden aus Mitteln des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie unterstützt.
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stattfinden, allerdings erhält die Energie- und 
Klimahotline auch kaum Anfragen zu diesem 
Thema. (ebda.)

Da die Berater selbst Ingenieure sind, wären 
sie laut eigener Aussage theoretisch auch in 
der Lage, detaillierte fallspezifische techni-
sche Beratung zum Einbau von Heizsystemen 
in bestehende Gebäude zu leisten. Die Hot-
line soll jedoch vor allem eine Erstberatung 
darstellen, einen Überblick über bestehende 
Techniken geben und dazu anregen, sich wei-
ter zu informieren. Daher wird für die detail-
lierte Beratung und Planung neuer Anlagen 
eher an andere Angebote weiterverwiesen, 
zum Teil an solche der Verbraucherzentrale, 
jedoch auch an externe, wie etwa das EBZ 
(siehe Seite 56 ff.). Neben Anfragen zu Aus-
tausch und Neuinstallation von Geräten und 
Systemen erreichen die Hotline auch Fragen 
von Gebäudeeigentümern zur Nutzung ihrer 
Heizanlage. Auch diese werden dann entspre-
chend allgemein beraten. (ebda.)

Rechtliche Beratung findet insofern statt, als 
über die Anforderungen der EnEV und des 
für den Neubau gültigen EEWärmeG in-
formiert wird. Bei detaillierteren rechtlichen 
Fragestellungen (zum Beispiel zu konkreten 
Festsetzungen in Bebauungsplänen) wird je-
doch an andere Institutionen weiterverwiesen. 
Zu Fördermöglichkeiten hingegen beraten 
die Klimalotsen relativ häufig, vor allem auch 
zu Unterschieden und Wechselwirkungen 
zwischen den verschiedenen Programmen. 
Die Möglichkeit der gleichzeitigen Förde-
rung einer Maßnahme aus unterschiedlichen 
Förderprogrammen ist beispielsweise ein 
häufiges Thema. (ebda.)

Grundsätzlich versuchen die Berater laut 
eigener Aussage auch, die Anrufer dazu 
anzuregen, eine möglichst klimafreundliche 
Variante bei der energetischen Sanierung und 
Heizungserneuerung zu wählen. Bei offen-
sichtlichem Mangel an Interesse auf Seiten 
des Gesprächspartners werde jedoch nicht 
nachdrücklich versucht, ihn zu mehr Klima-
freundlichkeit zu überreden. (ebda.)

In den Jahren 2013 und 2014 wurden für 
diese Maßnahme jeweils 149.310 Euro aus 
Hamburger Klimaschutzmitteln bereitgestellt 

(FHH 2013a: 32); auch in Zukunft soll die 
Förderung etwa die gleiche Summe betragen 
(genaue Beträge sind noch nicht bekannt) 
(Koenig 2015). Die Energie- und Klimahot-
line wird ausschließlich durch diese Mittel 
finanziert (Langhoff & Grimm 2015). Die 
durch den Einsatz der Energie- und Kli-
mahotline erzielte CO2-Einsparung wird im 
Masterplan nicht quantifiziert; dies wird als 
nicht möglich betrachtet (FHH 2013a: 32). 

Bewertung: Welchen Beitrag leistet das 
Instrument, dass das Maß an durch erneu-
erbare Wärme versorgten Bestandswohnge-
bäuden signifikant steigt?

Es werden drei mögliche Bewertungen für 
den Einfluss der Instrumente vergeben. Diese 
sind: 

„Kein Einfluss“•	
„•	 +“ = Instrument trägt dazu bei, dass 
Grundvoraussetzung gegeben ist
„(+)“ = Instrument kann unter Umständen •	
dazu beitragen, dass Grundvoraussetzung 
gegeben ist

Verfügbarkeit: Kein Einfluss
Es ist nicht ersichtlich, wie die Energie- und 
Klimahotline die Verfügbarkeit von erneu-
erbare Energien nutzenden Heizanlagen 
steigern kann. Zwar ließe sich anführen, dass, 
wenn die Berater besonders moderne regene-
rative Quellen nutzende Heizanlagen emp-
fehlen, die Nachfrage nach diesen steigt. Dies 
wiederum könnte die Hersteller dazu animie-
ren, sich stärker mit der Weiterentwicklung 
ihrer Modelle zu befassen. Da die Energie- 
und Klimahotline sich jedoch hauptsächlich 
an Ratsuchende in Hamburg richtet, ist es 
unwahrscheinlich, dass eine ausreichend 
große Nachfragesteigerung erreicht wird, um 
einen derartigen Effekt zu erzielen. 

Wissen: + 
Die Energie- und Klimahotline kann ein-
deutig dazu beitragen, das Wissen über 
erneuerbare Energien nutzende Heizanlagen 
zu steigern. Die Beratung vermittelt Grund-
lagenwissen über die verschiedenen Anla-
genoptionen und Anforderungen für ihren 
Einbau. Zudem wird über weiterführende 
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Informationsquellen für speziellere und indi-
viduelle Fragestellungen informiert. 

Es besteht allerdings das Problem, dass Ge-
bäudeeigentümer, die überzeugt sind, bereits 
über ausreichend Wissen zu dem Thema zu 
verfügen (obwohl dies eventuell nicht der Fall 
ist) durch dieses Instrument nicht erreicht 
werden können. Sie werden vermutlich nicht 
bei der Hotline anrufen, um Rat zu suchen. 

Aufhebung von Restriktionen
(Bau-)technische Restriktionen: Kein Ein-
fluss
Zwar ließe sich anführen, dass durch bessere 
Beratung Möglichkeiten gefunden werden 
können, technische und bauliche Hemm-
nisse zu überwinden. Da die Energie- und 
Klimahotline jedoch vor allem grundlegende 
Erstberatung anbietet, ist es zweifelhaft, ob 
hier in Gesprächen individuelle und sehr 
spezielle technische Probleme gelöst wer-
den können. Allerdings können die Berater 
sicherlich Hinweise darauf geben, welche 
Ansprechpartner eine solche speziellere Bera-
tung übernehmen könnten. 

Rechtliche Restriktionen: Kein Einfluss
Es ließe sich argumentieren, dass durch 
bessere Beratung Möglichkeiten gefunden 
werden können, rechtliche Hemmnisse zu 
umgehen. Da die Energie- und Klimahotline 
jedoch keine spezialisierte Rechtsberatung 
anbietet und es auch fraglich ist, ob und 
inwieweit tatsächlich bestehende rechtliche 
Hindernisse durch Beratung ausgeräumt 
werden können, soll die Hotline als rechtliche 
Restriktionen nicht beeinflussend bewertet 
werden.

Finanzielle Restriktionen: (+) 
Die Energie- und Klimahotline an sich kann 
einen Mangel an finanziellen Ressourcen 
nicht mindern. Allerdings können die Berater 
detailliert zu den verschiedenen Förderpro-
grammen beraten und so die Anrufenden 
dabei unterstützen, Angebote zur Aufhebung 
finanzieller Restriktionen in Anspruch zu 
nehmen.

Motivation: (+) 
Die Energie- und Klimahotline kann insofern 
motivationssteigernd wirken, als die Berater 

auch versuchen, Gebäudeeigentümer durch 
Vorstellung und Erläuterung von regene-
rativen Energien nutzenden Anlagen dazu 
anzuregen, solche zu installieren. Allerdings 
setzen derartige Effekte, genau wie bei der 
Steigerung von Wissen ein gewisses bereits 
bestehendes Grundinteresse an der Thematik 
seitens der Anrufenden voraus. Sie würden 
andernfalls vermutlich nicht den Kontakt zu 
den Beratern der Hotline aufnehmen. 

Sachgerechte Nutzung: (+) 
Grundsätzlich beraten die Klimalotsen auch 
zur korrekten Nutzung von Heizanlagen. 
Eine detaillierte Untersuchung der Anla-
ge und damit die Aufdeckung möglicher 
technischer Probleme oder Nutzungsfehler 
ist jedoch im Rahmen einer telefonischen 
Beratung kaum möglich. Hierzu können die 
Berater nur auf andere Angebote verweisen.

4.2.3 IMPULS-Programm
Typ des Instruments: Finanzielle Förderung 

für den Einsatz eines Informationsinstru-
ments

Verantwortliche:
Hamburgische Investitions- und Förder-•	
bank (IFB)
Energieabteilung der Behörde für Stadt-•	
entwicklung und Umwelt (BSU)
In der Weiterbildung tätige Institutionen •	
in Hamburg

Anwendungszeitraum: seit 2008, ohne zeitli-
che Begrenzung 

Geförderte Technologie: Solarthermie, Holz-
heizung, durch Wärmepumpe genutzte 
Umweltwärme, Wärmenetze, Bioöl, Biogas

Das IMPULS-Programm war bereits Be-
standteil der ersten Fassung des Klima-
schutzkonzeptes 2007-2012. Seit Dezember 
2008 können in der Weiterbildung tätige 
Hamburger Institutionen im Rahmen dieses 
Programmes finanzielle Förderung für die 
Durchführung von Weiterbildungsseminaren 
zu nachhaltigen Bauweisen, effizienter Ener-
gieversorgung und dem verstärkten Einsatz 
erneuerbarer Energien im Hochbau erhalten 
(IFB 2015a: 3; IFB o.J.b). Die Zahl der För-
derfälle ist im Vergleich zu anderen Program-
men eher gering: Im Jahr 2013 wurden 29 
Anträge auf IMPULS-Förderung bewilligt, 
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in 2014 waren es 27. Nur ein Bruchteil der 
in Hamburg stattfindenden Veranstaltungen 
zum Thema Gebäude und Energie wird durch 
dieses Programm unterstützt13 14. ( Janssen 
2015). 

Die Seminare können sich an Architekten, 
Ingenieure und Energieberater, bauausführen-
de Betriebe, Bau- und Wohnungsverwaltun-
gen, Investoren, Lehrkräfte in der Aus- und 
Weiterbildung aber auch an private Gebäu-
deeigentümer15 richten (IFB 2015a: 3). Es 
werden also sowohl Veranstaltungen speziell 
für Fachleute als auch für Laien gefördert. 
Die Veranstaltungen für diese beiden Grup-
pen sollen als getrennte Instrumente betrach-
tet werden, da sie unterschiedlich wirken. 
Die Veranstaltungen für Gebäudeeigentümer 
sprechen diese Zielgruppe direkt an. Bei den 
Veranstaltungen für Fachleute stellen sie 
hingegen eine mittelbare Zielgruppe dar, da 
ihnen durch das Programm bessere Dienst-
leistungen durch besser ausgebildete Archi-
tekten und Handwerker erbracht werden. 
Leider kann an dieser Stelle nicht wie bei 
der Vorstellung der Maßnahme EnergieBau-
Zentrum (siehe Seite 56 ff.) eine separate 
Beschreibung der Veranstaltungsangebote 
für beide Zielgruppen stattfinden. Grund ist, 
dass es keine zusammenfassende Dokumen-
tation gibt, die Auskunft über Inhalt und 
Zielgruppen der in den vergangenen Jahren 
unterstützten Veranstaltungen geben könnte 
( Junge 2015, Janssen 2015).

Um eine Förderung für eine Veranstaltung zu 
erhalten, muss ein Antrag bei der IFB gestellt 
werden; diese ist für die Prüfung des Antrags 
und die Entscheidung über Förderwürdigkeit 
und Förderhöhe zuständig. Die Förderung 
besteht aus einem Grundbetrag (1.000 Euro 
für eine 6 bis 8-stündige, 600 Euro für eine 3 
bis 4-stündige Seminardurchführung) sowie 
13 Der Grund hierfür ist nicht die hohe Zahl der Ablehnung 
von Anträgen, sondern die geringe Anzahl der Anträge auf 
Förderung insgesamt, die in 2013 beispielsweise lediglich 33 
betrug ( Janssen 2015).

14 Auch von städtischer Seite werden zahlreiche weitere 
Veranstaltungen aus dem Bereich Wärmeversorgung durch 
erneuerbare Energien finanziell unterstützt, jedoch nicht im 
Rahmen des IMPULS-Programms oder einer anderen Maß-
nahme des Masterplan Klimaschutz ( Janssen 2015).

15 Obwohl sie nicht direkt durch das IMPULS-Programm 
adressiert werden, können Gebäudeeigentümer hier als  
Zielgruppe gelten, da sie die durch dieses Förderprogramm 
unterstützten Veranstaltungen besuchen können.

einem weiteren Betrag von 25 Euro pro Se-
minarteilnehmer. Weitere Förderkonditionen 
können der entsprechenden Förderrichtlinie 
entnommen werden (IFB 2015c: 3 ff.). Für 
ihre genaue Ausgestaltung ist die Energieab-
teilung der BSU zuständig ( Janssen 2015).

Grundsätzlich liegt ein gewisser Fokus auf 
der Förderung von Veranstaltungen, die das 
Thema Energieeffizienz von Gebäuden be-
handeln. Die Förderung von Seminaren, die 
die Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren 
Quellen thematisieren, ist jedoch genauso 
problemlos möglich. Diese können sich mit 
allen in dieser Arbeit behandelten Möglich-
keiten der Wärmeerzeugung befassen ( Junge 
2015). Ob jedoch tatsächlich in nennenswer-
tem Ausmaß Veranstaltungen zum in dieser 
Arbeit behandelten Thema stattfinden, ist 
unklar; wie bereits erwähnt, gibt es keine zu-
sammenfassende Dokumentation über Titel 
und Inhalt der durch IMPULS geförderten 
Veranstaltungen ( Janssen 2015). 

Bisher wurden jedoch in jedem Fall keine 
Veranstaltungen gefördert, die explizit das 
Thema der korrekten Wartung, Reparatur 
oder Nutzung von Anlagen der Wärmeerzeu-
gung durch regenerative Energien behandeln. 
Ob ein solches Format förderbar wäre, ist laut 
Aussage der IFB nicht klar; bisher wurde kein 
Antrag auf Unterstützung einer derartigen 
Veranstaltung gestellt. Grundsätzlich wird 
das Thema Nutzung und Wartung jedoch als 
bedeutendes betrachtet, das auch regelmäßig 
wieder in geförderten Seminaren angespro-
chen wird. ( Junge 2015)

Weder Seminare, die speziell rechtliche 
Fragestellungen thematisieren, noch solche, 
die sich  fokussiert mit Förderprogrammen 
befassen, können im Rahmen des IMPULS-
Programms gefördert werden. Der Fokus soll 
auf technischen Inhalten liegen. Allerdings 
werden beide der zuvor genannten Themen-
bereiche bei den Veranstaltungen häufig an-
gesprochen und sie könnten auch als Unter-
themen bei einer geförderten Veranstaltung 
mitbehandelt werden. (ebda.)

Das IMPULS-Programm wird ausschließlich 
aus Mitteln der BSU finanziert. In den Jahren 
2013 und 2014 wurden für das Programm 
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jeweils 100.000 Euro bereitgestellt, 2015 
werden es 120.000 Euro sein. Laut Master-
plan kann keine Angabe gemacht werden, wie 
viel CO2 mittels des IMPULS-Programms 
eingespart werden kann (FHH 2013a: 33; 
Janssen 2015). 

Bewertung: Welchen Beitrag leistet das 
Instrument, dass das Maß an durch erneu-
erbare Wärme versorgten Bestandswohnge-
bäuden signifikant steigt?
Wie erwähnt, werden im Rahmen des 
IMPULS-Programms sowohl Veranstaltun-
gen für Laien als auch für Fachleute wie etwa 
Ingenieure oder Handwerker unterstützt. Die 
Bewertung der Beeinflussung der Grundvo-
raussetzungen soll für diese beiden Gruppen 
getrennt betrachtet werden, da im ersteren 
Fall die im Rahmen dieser Arbeit betrachtete 
Zielgruppe der Gebäudeeigentümer direkt, 
im letzteren mittelbar beeinflusst wird. 

Es werden drei mögliche Bewertungen für 
den Einfluss der Instrumente vergeben. Diese 
sind:

„Kein Einfluss“, •	
„•	 +“ = Instrument trägt dazu bei, dass 
Grundvoraussetzung gegeben ist
„(+)“ = Instrument kann unter Umständen •	
dazu beitragen, dass Grundvoraussetzung 
gegeben ist

IMPULS-Programm für Gebäudeeigentü-
mer
Verfügbarkeit: Kein Einfluss
Es ist nicht ersichtlich, auf welche Weise die 
IMPULS-geförderten Veranstaltungen für 
Gebäudeeigentümer zur Steigerung der Ver-
fügbarkeit von Heizanlagen, die erneuerbare 
Energien nutzen, beitragen können.

Wissen: (+) 
Grundsätzlich stellen Eigentümer von 
Wohngebäuden eine Zielgruppe dar, die 
mittels der   Weiterbildungsseminare mehr 
Wissen erlangen soll. Allerdings machen es 
die geringe Gesamtzahl der IMPULS-ge-
förderten Veranstaltungen und der Umstand, 
dass ein Fokus der Förderung auf dem Thema 
Energieeffizienz liegt, fraglich, ob tatsäch-
lich eine signifikante Wissenssteigerung im 
Bereich Wärmeversorgung durch erneuer-

bare Energien erzielt werden kann. Dass es 
keine Dokumentation darüber gibt, welche 
Seminare mit welchem Thema und welcher 
Zielgruppe von IMPULS gefördert wurden, 
macht eine Einschätzung hier schwierig. 

(Bau-)technische Restriktionen: Kein Ein-
fluss
Im Rahmen von IMPULS werden Veran-
staltungen gefördert, die Gebäudeeigentümer 
allgemein informieren. Es ist daher un-
wahrscheinlich, dass sie hier Informationen 
darüber erhalten, wie sie ihre individuellen 
baulichen und technischen Probleme lösen 
können. Dies wäre eher im Rahmen einer 
persönlichen Beratung möglich.

Rechtliche Restriktionen: Kein Einfluss
Das IMPULS-Programm kann kaum dazu 
beitragen, rechtliche Restriktionen zu über-
winden; der inhaltliche Schwerpunkt der 
geförderten Veranstaltungen liegt nicht auf 
rechtlichen, sondern technischen Themen.

Finanzielle Restriktionen: Kein Einfluss
Veranstaltungen speziell zu Finanzierungsfra-
gen werden im Rahmen von IMPULS nicht 
unterstützt. Daher kann das Programm auch 
keinen Beitrag zur Lösung von Finanzie-
rungsproblemen leisten.

Motivation: Kein Einfluss
Theoretisch könnte der Besuch von Veranstal-
tungen, die über die Vorteile der Wärmever-
sorgung durch erneuerbare Energien infor-
mieren, Gebäudeeigentümer dazu motivieren, 
diese zu nutzen. Wird jedoch auch über 
Nachteile informiert, könnte dies genauso zu 
einer Motivationssenkung führen. Auf Grund 
dieses Umstands und der Tatsache, dass die 
Zahl der Veranstaltungen, zum Thema Wär-
meversorgung durch erneuerbare Energien 
für private Gebäudeeigentümer vermutlich 
gering ist, wird hier von keiner Motivations-
steigerung durch das IMPULS-Programm 
ausgegangen.

Sachgerechte Nutzung: Kein Einfluss
Die vermutlich geringe Zahl der Veranstal-
tungen zum Thema erneuerbare Wärme und 
der Umstand, dass keine speziell zum Thema 
Nutzung angeboten werden, macht eine För-
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derung der sachgerechten Nutzung durch das 
IMPULS-Programm unwahrscheinlich.

IMPULS-Programm für Fachleute
Verfügbarkeit: Kein Einfluss
Die im Rahmen des IMPULS-Programms 
geförderten Fortbildungsangebote richten 
sich nicht an die Entwickler von Anlagen 
zur Wärmebereitstellung durch erneuerbare 
Energien, sondern an diejenigen, die den Ein-
satz der Anlagen planen, sie installieren oder 
warten. Es ist daher nicht ersichtlich, wie die 
hier betrachtete Maßnahme dazu beitragen 
könnte, die Verfügbarkeit derartiger Anlagen 
zu erhöhen.
 
Wissen: Kein Einfluss
Es ist kaum denkbar, dass die IMPULS-ge-
förderten Veranstaltungen für Fachleute das 
Wissen von Gebäudeeigentümern erhöhen 
können: Zwar können sie vermutlich dazu 
beitragen, das Wissen von Fachleuten allge-
mein zum Thema Gebäude und Energie zu 
steigern. Die Zahl der geförderten Veranstal-
tungen zum Thema Wärmeversorgung durch 
erneuerbare Energien ist jedoch eher niedrig, 
weswegen auch der Wissenszuwachs, den 
Fachleute durch IMPULS zu diesem Thema 
gewinnen eher gering sein dürfte. Dass dieser 
geringe Wissenszuwachs dann ausreicht, 
damit sie wiederum Gebäudeeigentümern im 
Rahmen einer Beratung mehr Wissen zum 
Thema Wärmeversorgung durch regenerative 
Energien zu vermitteln, ist außerordentlich 
unwahrscheinlich.

(Bau-)technische Restriktionen: (+) 
Das IMPULS-Programm kann eventuell 
dazu beitragen, baulich-technische Restrikti-
onen zu überwinden: Durch Weiterbildungs-
veranstaltungen im Bereich Gebäude und 
Energie allgemein gut ausgebildete Planer 
und Installateure sind vielleicht eher in der 
Lage, bei Einbau der Heizanlagen auftre-
tende Probleme fallspezifisch zu lösen. Da 
jedoch weniger Informationen zum Thema 
erneuerbare Wärme vermittelt werden als bei 
der Maßnahme EBZ (siehe Seite 56 ff.), wird 
für IMPULS nur eine eingeschränkte Beein-
flussung der Aufhebung baulich-technischer 
Restriktionen festgestellt.

Rechtliche Restriktionen: Kein Einfluss
Es nicht denkbar, wie das IMPULS-
Programm dazu beitragen kann, rechtliche 
Hemmnisse zu überwinden; der thematische 
Fokus der geförderten Weiterbildungsange-
bote liegt auf technischen, nicht auf rechtli-
chen Fragestellungen. 

Finanzielle Restriktionen: Kein Einfluss
Es ist nicht ersichtlich, wie mit Hilfe der 
durch das IMPULS-Programm geförderten 
Seminare für Fachleute ein etwaiger Mangel 
an finanziellen Ressourcen bei den Gebäude-
eigentümern gemindert werden kann.

Motivation: Kein Einfluss
Die eher geringe Zahl von Veranstaltun-
gen zum Thema erneuerbare Wärme macht 
es unwahrscheinlich, dass Ingenieure und 
Handwerker so von den Vorteilen einer An-
lage, die erneuerbare Energien nutzt, über-
zeugt werden, dass sie wiederum versuchen, 
ihre Kunden dazu zu motivieren, eine solche 
einzusetzen.

Sachgerechte Nutzung: Kein Einfluss
Die Wissenssteigerung zum Thema Wärme-
versorgung durch erneuerbare Energien durch 
IMPULS ist vermutlich eher gering. Daher 
ist es wenig wahrscheinlich, dass eine rele-
vante Zahl an Fachleuten in die Lage versetzt 
wird, entsprechende Heizanlagen besser zu 
warten, ein besseres Monitoring durchzufüh-
ren oder ihre Kunden besser zur Nutzung zu 
beraten. Dies gilt besonders vor dem Hin-
tergrund, dass bisher keine Veranstaltungen 
speziell zum Thema Nutzung und Wartung 
finanziell unterstützt wurden und auch unklar 
ist, ob sie förderbar wären. 

4.2.4 EnergieBauZentrum
Das EnergieBauZentrum (EBZ) ist eine 
Institution, die verschiedene Formen der 
Information zum Thema energetisches Bauen 
und Sanieren bündelt. Es wurde im April 
2008 eröffnet und bereits im Rahmen des 
Klimaschutzkonzeptes gefördert. Im Master-
plan Klimaschutz ist es dem Handlungsfeld 
Gebäude zugeordnet (FHH 2013a: 33). Das 
EBZ wird im Rahmen einer Kooperation 
zwischen der BSU, der Handwerkskammer 
Hamburg und der IFB betrieben und hat 
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seinen Hauptstandort im Kompetenzzentrum 
ELBCAMPUS der Handwerkskammer. Die 
BSU fungiert als Geldgeber und die IFB als 
Kooperationspartner bei Veranstaltungen 
(Stade 2015).

Informationen werden vom EBZ zum 
einen über die Homepage der Institution 
transportiert, zum anderen bietet das Zen-
trum persönliche Beratungen an. Zudem 
organisiert das Zentrum themenspezifische 
Informationsveranstaltungen. Da sich diese 
Informationsangebote nicht klar voneinander 
trennen lassen (beispielsweise werden die per-
sönliche Beratung und die Veranstaltungen 
auf der Homepage beworben und auch der 
Internetauftritt bietet Tools zur ersten indivi-
duellen Beratung) werden sie in dieser Arbeit 
nicht als getrennte Teilinstrumente, sondern 
zusammen als ein Instrument bewertet. Es 
soll jedoch eine Unterteilung hinsichtlich der 
Zielgruppe der Informationsangebote vorge-
nommen werden: Einerseits sollen die Ange-
bote untersucht werden, die sich direkt an die 
im Rahmen dieser Arbeit betrachtete Gruppe 
der privaten Gebäudeeigentümer richten. 
Getrennt davon werden andererseits die 
Angebote vorgestellt und bewertet, die sich 
an Fachleute wie Architekten und Handwer-
ker richten. Hier können die Eigentümer als 
mittelbare Zielgruppe betrachtet werden, da 
ihnen durch besser informierte und ausgebil-
dete Fachleute höherwertige Dienstleistungen 
erbracht werden können.

2013 und 2014 wurde das EBZ jeweils mit 
104.720 Euro aus BSU-Mitteln unterstützt. 
Wie hoch die Förderung im aktuellen und 
kommenden Jahr sein wird, war zum Zeit-
punkt der Erstellung dieser Arbeit noch nicht 
bekannt. Es kann laut Masterplan keine An-
gabe dahingehend gemacht werden, welche 
CO2-Einspareffekte durch die Aktivitäten 
des EBZ erzielt werden (FHH 2013a: 33; 
Koenig 2015). Allerdings wird Tätigkeit und 
Erfolg der Institution durch die BSU kont-
rolliert. So muss das Zentrum in regelmäßi-
gen Abständen Auskunft über Zahl und Art 
der durchgeführten Beratungen geben. Das 
Zentrum muss nachweisen, mindestens 1.320 
persönliche Beratungen pro Jahr durchzu-
führen (in 2014 waren es etwa 1.800) und 

insgesamt 2.200 Besucher anzuziehen (Stade 
2015).

EnergieBauZentrum für Gebäudeeigentü-
mer
Typ des Instruments: Informationsinstrument
Verantwortliche: 

Zentrum für Energie-, Wasser- und •	
Umwelttechnik (ZEWU) der Handwerks-
kammer Hamburg
Behörde für Stadtentwicklung und Um-•	
welt (BSU)
Investitions- und Förderbank Hamburg •	
(IFB)

Geförderte Technologie: Solarthermie, Holz-
heizung, durch Wärmepumpe genutzte 
Umweltwärme, Wärmenetze, in einge-
schränktem Maße auch Bioöl und Biogas

Anwendungszeitraum: seit 2008, ohne zeitli-
che Begrenzung

Auf der Homepage des EBZ werden in Be-
zug auf erneuerbare Energien zur Wärmever-
sorgung grundsätzlich verschiedene techni-
sche Optionen (Heizung durch Verbrennung 
von Biomasse, Wärmepumpen, Solarthermie) 
vorgestellt; sie werden hier allerdings nur sehr 
kurz beschrieben. Zudem wird eine Broschü-
re zum kostenfreien Download angeboten, 
die Kurzinformationen über die Funktions-
weise verschiedener Wärmepumpen vermit-
telt. Weiterhin verfügt die Homepage über 
einen sogenannten SolardachCheck. Hierbei 
handelt es sich um ein Online-Tool, das nach 
Eingabe verschiedener Rahmendaten eine 
erste Auskunft darüber gibt, ob die Installati-
on einer Photovoltaik- oder solarthermischen 
Anlage auf dem eigenen Gebäude unter 
wirtschaftlichen und Klimaschutz-Gesichts-
punkten sinnvoll ist; zudem werden erste 
Hinweise für die Umsetzung einer solchen 
Maßnahme gegeben. Auch für bereits beste-
hende Heizsysteme jeglicher Art (im Bereich 
der erneuerbaren Energieträger: Holz, Bioöl16 
und Fernwärme) werden derartige Tools (bei-
spielsweise „WärmeCheck“, „PumpenCheck“) 
auf der Homepage zur Verfügung gestellt. Sie 
geben darüber Auskunft, ob die Systeme vor 
allem in Hinblick auf Effizienz und Ener-
gieeinsparung optimal genutzt werden oder 

16 In den verschiedenen Tools kann der Nutzer jeweils 
allgemein Heizöl als Energieträger angeben, wozu auch Bioöl 
gehört.



58     Ordnungsrecht für den Masterplan?

ob die Erneuerung einzelner Komponenten 
empfehlenswert ist. (EBZ o.J.)

Eine persönliche Beratung ist zum einen 
in den Räumlichkeiten des EBZ möglich. 
Das Zentrum beschäftigt vier technische 
Berater, die neben dieser Tätigkeit praktisch 
als Architekten oder Ingenieure im Bereich 
Gebäude und Energie arbeiten. Das Zentrum 
verfügt auch über eine Ausstellung, in der 
unter anderem heizungstechnische Modelle 
(Holzpellet-Ofen, Wärmepumpe und Anla-
gen der Gas-Brennwerttechnik) gezeigt wer-
den, anhand derer die verschiedenen Techno-
logien erläutert werden können. Angegliedert 
hieran ist die Ausstellung des SolarZentrums 
Hamburg, die über verschiedene Modelle 
solarthermischer Anlagen verfügt. Sie wird 
von den Beratern des EBZ mitgenutzt. Zum 
anderen werden auch regelmäßig Termine zur 
persönlichen Beratung in anderen Hamburger 
Stadtteilen angeboten. Obwohl persönliche 
Gespräche vor Ort und die Ausstellungsbe-
sichtigung am stärksten nachgefragt werden, 
ist grundsätzlich auch eine Beratung per Tele-
fon, E-Mail oder Brief möglich (Stade 2015). 
Das EBZ hat zudem gedruckte Broschüren 
mit Kurzinformationen zu Wärmepumpen, 
Blockheizkraftwerken, Holzheizungen und 
Heizanlagen im Allgemeinen herausgegeben.

Grundsätzlich bietet das EBZ Beratung 
zu allen der im Rahmen dieser Arbeit be-
trachteten Formen der Wärmeversorgung 
durch erneuerbare Energien an. Laut eigener 

Aussage müssten sich die Berater im Fall von 
Bioöl und Biogas vor Durchführung eines 
Beratungsgesprächs allerdings selbst noch 
weiter über diese Technologien informieren. 
In Bezug auf andere Formen (Solarthermie, 
Wärmenetze, Holzheizung, Umweltwärme) 
kann jedoch problemlos einzelfallspezifische 
Hilfestellung geleistet werden. Theoretisch 
könnten die Berater auch Hinweise zur kor-
rekten Nutzung von Heizanlagen geben; dies 
wird jedoch nicht nachgefragt. (Stade 2015) 

Neben der technischen Beratung informiert 
das EBZ auch grundsätzlich über Vorschrif-
ten und Gesetze (beispielsweise Anforde-
rungen des EEWärmeG). Bei spezielleren 
rechtlichen Fragestellungen (beispielsweise 
zum Denkmalschutz) werden die Kunden 
jedoch an andere Experten weiterverwiesen. 
Zu verschiedenen Fördermöglichkeiten für 
die Installation neuer Heizanlagen hingegen 
kann eine detaillierte Beratung auch durch 
das EBZ stattfinden. (Stade 2015)

Jeweils in der letzten Woche des Monats wird 
ein thematischer Schwerpunkt gesetzt. Die 
sogenannten Themenwochen werden speziell 
beworben und es werden zusätzliche Materia-
lien und Informationen zu einem bestimmten 
Bereich bereitgestellt. 2014 wurde beispiels-
weise eine solche Woche zum Thema „Wär-
mepumpen – Sinnvolle Nutzung Erneuer-
barer Energien oder Stromverschwendung?“ 
durchgeführt. (EBZ 2015)

Abb. 5:
Präsentation 

verschiedener 
Heizanlagen in 

der Ausstellung 
des EnergieBau-
Zentrums (Eige-
ne Darstellung)
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Für private Gebäudeeigentümer werden spe-
zielle Veranstaltungen zur Vermittlung von 
Basiswissen angeboten. Thematisch befassen 
sie sich zwar überwiegend mit der Gebäude-
dämmung; es gibt allerdings auch einige zum 
Thema Heizungserneuerung. Der Besuch der 
Veranstaltungen ist überwiegend kostenfrei 
(EBZ o.J.). 

Bewertung: Welchen Beitrag leistet das 
Instrument, dass das Maß an durch erneu-
erbare Wärme versorgten Bestandswohnge-
bäuden signifikant steigt?

Es werden drei mögliche Bewertungen für 
den Einfluss der Instrumente vergeben. Diese 
sind: 

„Kein Einfluss“•	
„•	 +“ = Instrument trägt dazu bei, dass 
Grundvoraussetzung gegeben ist
„(+)“ = Instrument kann unter Umständen •	
dazu beitragen, dass Grundvoraussetzung 
gegeben ist

Verfügbarkeit: Kein Einfluss
Es ist nicht ersichtlich, wie die Informatio-
nen und Beratungen des EBZ dazu beitragen 
können, dass die Verfügbarkeit von Heizanla-
gen, die erneuerbare Energien nutzen, steigt. 
Wie auch bei der Energie- und Klimahotline 
ließe sich zwar das Argument der Nachfrage-
steigerung nach hochwertigen Anlagen durch 
Beratung anführen, die zu einem stärkeren 
Engagement der Hersteller in der Entwick-

lung führt. Da jedoch durch das EBZ nur ein 
lokal begrenzter Personenkreis erreicht wer-
den kann, ist es wenig wahrscheinlich, dass 
eine Steigerung der Nachfrage erzeugt wird, 
die ausreichend ist, einen derartigen Effekt 
hervorzurufen. 

Wissen: + 
Die Homepage des EBZ kann nicht viel 
Wissen vermitteln, sondern eher dazu anre-
gen, sich weiter zu informieren. Eine Aus-
nahme sind die beschriebene Online-Tools, 
die eine sehr niedrigschwellige (es ist keine 
persönliche Kontaktaufnahme notwendig) 
Möglichkeit bieten, erste auf den individuel-
len Fall zugeschnittene Informationen zu er-
halten. Das Zentrum nutzt zudem ein breites 
Spektrum weiterer Kommunikationsmedien 
und -formen (Printpublikationen, persönliche 
Beratung an verschiedenen Orten, Telefon, 
Email, Brief, Veranstaltungen), mit Hilfe de-
rer auch umfassendere Informationen vermit-
telt werden. Positiv hervorzuheben ist auch 
die Ausstellung, anhand derer verschiedene 
Anlagentechniken vermutlich wesentlich 
anschaulicher und verständlicher erläutert 
werden können als durch reine mündliche 
oder schriftliche Beschreibung. 

Insgesamt können Interessierte vor allem 
durch persönliche Beratung Wissen zum The-
ma Wärmebereitstellung durch erneuerbare 
Energien erlangen. Allerdings setzt dies auch 
das Vorhandensein einer gewissen Motiva-
tion zur Wissensbildung voraus. Personen, 

Abb. 6:
Bereich für 
persönliche 
Beratungsge-
spräche in der 
Ausstellung 
des Energie-
BauZentrums 
(Eigene 
Darstellung)
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die kein Interesse haben, sich zu informieren 
oder meinen, bereits ausreichend informiert 
zu sein, können durch diese Maßnahme nicht 
erreicht werden.

Zu Biogas und Bioöl kann nur in einge-
schränkterem Maße Wissen vermittelt 
werden (Bewertung daher: (+)): Zum einen 
können die Berater nicht ohne vorherige 
Vorbereitung dazu informieren, zum anderen 
werden weder in schriftlicher Form noch in 
der Ausstellung spezialisierte Informationen 
für diese Formen der erneuerbaren Wär-
meversorgung bereitgestellt (abgesehen von 
allgemeinen Informationen zu Brennwertkes-
seln). 

Aufhebung von Restriktionen 
(Bau-)technische Restriktionen: (+) 
Die Eigentümer können sich persönlich von 
Ingenieuren, die sich auf das Thema Gebäude 
und Energie spezialisiert haben, zu ihrem 
individuellen Problem beraten lassen. Hier-
durch können sie gegebenenfalls wertvolle 
Hinweise zur Überwindung baulicher und 
technischer Hemmnisse erhalten. Die Berater 
des Zentrums sind jedoch nicht die später 
tatsächlich mit der Planung und Ausführung 
beauftragten Ingenieure und Handwerker, 
was eine gewisse Einschränkung ihrer Mög-
lichkeiten der Hilfestellung bedeutet. Da sich 
im Fall von Bioöl und Biogas die Berater 
zudem erst selbst näher informieren müssten, 
wird in Bezug auf diese kein Einfluss auf die 
Minderung technischer Hemmnisse ange-
nommen.

Rechtliche Restriktionen: Kein Einfluss
Zwar ließe sich anführen, dass mittels Bera-
tung Möglichkeiten gefunden werden kön-
nen, rechtliche Restriktionen zu umgehen. 
Die Beratung des EBZ umfasst jedoch eher 
allgemeine aus Gesetzen resultierende An-
forderungen und nicht die Lösung spezieller 
rechtlicher Problemstellungen. Aus diesem 
Grund und da es zudem fraglich ist, ob und 
inwieweit rechtliche Restriktionen überhaupt 
durch Beratung aufgehoben werden können, 
wird die Beratung des EBZ als rechtliche 
Hemmnisse nicht beeinflussend betrachtet.

Finanzielle Restriktionen: (+) 
Da sich Gebäudeeigentümer im EBZ de-
tailliert über verschiedene Förderprogramme 
informieren und beraten lassen können, wird 
es ihnen leicht gemacht, die jeweils für den 
eigenen Zweck geeignetsten zu finden und 
in Anspruch zu nehmen. Wie auch zuvor soll 
der Einfluss im Fall von Biogas und Bioöl als 
geringer eingestuft werden, da die Beratung 
zu diesen Quellen der Wärmeerzeugung nicht 
zum Alltagsgeschäft der Berater gehört.

Motivation: (+) 
Dadurch, dass die Ratsuchenden gegebe-
nenfalls über die Vorteile von Heizanlagen, 
die erneuerbare Energien nutzen, informiert 
werden, kann auch ihre Motivation steigen, 
diese einzusetzen (allerdings funktioniert dies 
auch umgekehrt: wenn über negative Aspekte 
derartiger Anlagen informiert wird, sinkt die 
Motivation). Wie auch in Bezug auf Wis-
sen besteht hinsichtlich der Motivation das 
Problem, dass die Zielgruppe schon über eine 
gewisse Grundmotivation zur Veränderung 
verfügen muss, um sich überhaupt an das 
EBZ zu wenden. Wie zuvor, soll auch hier ein 
geringerer Einfluss für die Technologien Bio-
gas und Bioöl angenommen werden: Wenn 
die Berater über weniger Hintergrundwissen 
zu diesen verfügen, ist es auch weniger wahr-
scheinlich, dass sie Kunden dazu motivieren 
können, Biogas- oder Bioöl-Heizungen zu 
installieren.

Sachgerechte Nutzung: (+) 
Persönliche Beratung zur sachgerechten 
Nutzung findet im EBZ nicht statt. Die 
Online-Tools auf der Homepage können zu-
mindest aufdecken, dass eine bereits genutzte 
Heizanlage nicht die zu erwartende Leistung 
erbringt und so dazu anregen, sie überprüfen 
zu lassen oder Komponenten zu erneuern. 
Sie stellen jedoch eher eine Erstinformation 
dar. Eine tatsächliche Inspektion und War-
tung der Heizanlage sowie eine persönliche 
Beratung zu deren Nutzung können sie nicht 
ersetzen. Zudem können sie im erneuerbaren 
Bereich lediglich Informationen zur Heizung 
mit Fernwärme, Bioöl und Holz generieren. 
Für die anderen Formen der Bereitstellung 
von Energie aus regenerativen Quellen wird 
daher kein positiver Einfluss auf die Nutzung 
durch das EBZ angenommen. 
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EnergieBauZentrum für Fachleute
Typ des Instruments: Informationsinstrument
Verantwortliche: 

Zentrum für Energie-, Wasser- und •	
Umwelttechnik (ZEWU) der Handwerks-
kammer Hamburg
Behörde für Stadtentwicklung und Um-•	
welt (BSU)
Investitions- und Förderbank Hamburg •	
(IFB)

Anwendungszeitraum: seit 2008, ohne zeitli-
che Begrenzung

Geförderte Technologie: Solarthermie, Holz-
heizung, durch Wärmepumpe genutzte 
Umweltwärme, Wärmenetze, in einge-
schränktem Maße auch Bioöl und Biogas

Allgemein richten sich die Angebote des 
EBZ für Fachpublikum primär an Praktiker. 
Die Homepage der Institution kann Fachleu-
ten aus dem Bereich der erneuerbaren Wär-
meversorgung allerdings kaum neue Informa-
tionen vermitteln. Lediglich der beschriebene 
Solardachcheck bietet die Möglichkeit spezi-
ell für Installateure fallspezifische Informatio-
nen zu generieren. Von den zuvor erwähnten 
Online-Tools mit denen bereits vorhandene 
Heizsysteme überprüft werden sollen, richtet 
sich nur der PumpenCheck an Fachleute, 
nämlich an Handwerker und Schornsteinfe-
ger. (EBZ o.J.)

Die oben beschriebene Ausstellung wird auch 
von Fachpublikum zur Selbstinformation 
genutzt. Genau wie private Hauseigentümer 
können sich auch Ingenieure, Handwerker, 
Architekten und Energieberater persönlich 
in Fragen zum Bereich Gebäude und Energie 
sowie Fördermöglichkeiten beraten lassen. 
Weiterhin kann die Ausstellung von den 
Fachleuten selbst zur Veranschaulichung bei 
der eigenen Kundenberatung genutzt werden 
(Stade 2015; EBZ 2011: 18).

Es werden Informationsveranstaltungen 
speziell für Experten aus dem Energiebereich 
angeboten. Sie dienen sowohl der Vermitt-
lung von Fachwissen als dem Erfahrungs-
austausch. Obwohl sie sich überwiegend 
mit Gebäudedämmung befassen, werden 
zum Teil auch Veranstaltungen zum Thema 
Heizungserneuerung angeboten. In diesen 
Bereichen befassen sie sich überwiegend 

mit technischen Fragestellungen; rechtliche 
Aspekte oder Förderprogramme werden auch 
beleuchtet, der Fokus liegt aber auf dem zuvor 
genannten Bereich. Die Veranstaltungen 
finden überwiegend in Vortragsform statt, ihr 
Besuch ist häufig kostenfrei (EBZ o.J.). 

Bewertung: Welchen Beitrag leistet das 
Instrument, dass das Maß an durch erneu-
erbare Wärme versorgten Bestandswohnge-
bäuden signifikant steigt?

Es werden drei mögliche Bewertungen für 
den Einfluss der Instrumente vergeben. Diese 
sind: 

„Kein Einfluss“•	
„•	 +“ = Instrument trägt dazu bei, dass 
Grundvoraussetzung gegeben ist
„(+)“ = Instrument kann unter Umständen •	
dazu beitragen, dass Grundvoraussetzung 
gegeben ist

Verfügbarkeit: Kein Einfluss
Es ist nicht ersichtlich, wie die Angebote des 
EBZ für Fachleute zu einer Steigerung der 
Verfügbarkeit von Anlagen zur Erzeugung 
von Wärme aus erneuerbaren Energien bei-
tragen können. Ihre Zielgruppe sind Prakti-
ker und nicht die Entwickler von Anlagen.

Wissen: (+) 
Die Angebote des EBZ können das fachspe-
zifische Wissen von Ingenieuren, Architekten 
und Handwerkern erhöhen. Dies kann mit-
telbar auch zu einer Steigerung des Wissens 
von Gebäudeeigentümern führen, da diese 
eine fundiertere Beratung erhalten. Zudem 
können die Fachleute durch Nutzung der 
Ausstellung des EBZ zu Beratungszwecken 
ihren Kunden Heizanlagen anschaulicher 
erklären. Im Fall von Biogas und Bioöl soll 
dies allerdings nicht anerkannt werden, weil 
die Ausstellung hierzu keine spezialisierten 
Informationen bereithält und sich die Fach-
leute auch nur in eingeschränktem Maße 
hierzu beraten lassen können.

Aufhebung von Restriktionen:
(Bau-)technische Restriktionen: + 
Fachleute können sich in Bezug auf Hei-
zungstechniken durch die Angebote des EBZ 
beraten lassen, informieren und fortbilden. 
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So werden sie eher in die Lage versetzt, sich 
bei Einbau der Anlagen ergebende Probleme 
fallspezifisch zu beheben. Da zumindest im 
Fall von Bioöl und Biogas auch die Informa-
tions- und Beratungsangebote außerhalb der 
Veranstaltungen eingeschränkter sind, soll 
für diese auch nur ein eingeschränkt positiver 
Einfluss (+) durch das EBZ auf die Minde-
rung technischer Restriktionen verzeichnet 
werden.

Etwas problematisch ist bei den Veranstaltun-
gen, dass sie überwiegend im Vortragsformat 
stattfinden. Laut empirischen Studien können 
Personen lediglich einen Bruchteil dessen be-
halten, was sie hören (20 Prozent), sehen (30 
Prozent) oder gleichzeitig hören und sehen 
(40 Prozent). Der Anteil des Gemerkten ist 
wesentlich höher, wenn die Lernenden den 
Lerninhalt selbst wiedergeben (70 Prozent) 
oder eine neu erlernte Tätigkeit selbst durch-
führen (90 Prozent) müssen. Reine Vorträge 
sind daher eine eher ineffektive Form der 
Wissensvermittlung. (Stock-Homburg 2010: 
230)

Rechtliche Restriktionen: Kein Einfluss
Die Angebote des EBZ können vermutlich 
nicht dazu beitragen, rechtliche Restriktio-
nen aufzuheben. Zwar werden zum Teil auch 
Veranstaltungen für Fachleute angeboten, die 
sich mit rechtlichen Fragestellungen befas-
sen. Da sich diese jedoch an technisches und 
nicht juristisches Fachpublikum richten, ist es 
unwahrscheinlich, dass dort Inhalte vermittelt 
werden, die die Veranstaltungsbesucher in die 
Lage versetzen, ihre Kunden bei schwierigen 
Rechtsproblemen zu beraten. 

Finanzielle Restriktionen: Kein Einfluss
Es ist nicht ersichtlich, wie die Informati-
onsangebote des EBZ für Fachleute dazu 
beitragen können, einen möglichen Man-
gel an finanziellen Ressourcen zu beheben. 
Förderprogramme werden bei den Veranstal-
tungen nur untergeordnet behandelt. Es ist 
zweifelhaft, ob die Fachleute so besser in die 
Lage versetzt werden, ihre Kunden zu diesem 
komplexen Thema adäquat zu beraten.

Motivation: (+) 
Unter Umständen können Architekten, 
Ingenieure und Handwerker, die durch An-
gebote des EBZ von Vorteilen erneuerbarer 
Wärme überzeugt wurden, auch ihre Kunden 
dazu motivieren, entsprechende Heizanlagen 
einzusetzen. Allerdings werden sie vermutlich 
auch stets darauf achten, Aufträge von diesen 
zu erhalten. Sollten Gebäudeeigentümer 
kein Interesse an derartigen Anlagen zeigen, 
werden sie vermutlich nicht nachdrücklich 
versuchen, sie zu überzeugen. 

Das EBZ informiert Fachleute weniger zu 
Heizung mit Bioöl und Biogas. Es ist daher 
unwahrscheinlich, dass sie hier so von diesen 
Technologien überzeugt werden, dass sie 
versuchen, ihre Kunden zu motivieren, diese 
einzusetzen.

Sachgerechte Nutzung: (+) 
Die Angebote des EBZ können das Fach-
wissen von Architekten, Ingenieuren, Ener-
gieberatern und Handwerkern erhöhen. Ein 
höheres Maß an Qualifizierung der Fachleute 
kann wiederum auch die Qualität der War-
tung und Reparatur von Anlagen sowie die 
Durchführung von Monitorings steigern. 
Auch hinsichtlich der adäquaten Nutzung 
können sie die Eigentümer von Gebäuden 
kompetenter beraten, wenn sie selbst über 
mehr Fachwissen verfügen. Ein Angebot wie 
der PumpenCheck kann die Fachleute in 
ihrer Beratung unterstützen. Dies alles setzt 
jedoch voraus, dass die Gebäudeeigentümer 
sich überhaupt zwecks Beratung, Wartung, 
Überprüfung oder Reparatur ihrer Anlagen 
an sie wenden. Laut Aussage eines Vertreters 
des EBZ ist dies bisher kaum der Fall (Stade 
2015).

Eine Einschränkung der Beeinflussung soll 
auch bei dieser Grundvoraussetzung für die 
Wärmeversorgung durch Bioöl oder Biogas 
gemacht werden, da das EBZ weniger hierü-
ber informiert.

4.2.5 Fördermodul Solarthermie und Hei-
zungsmodernisierung
Die Maßnahme 2011/025 Modul Solarther-
mie und Heizungsmodernisierung ist Teil des 
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Förderprogramms „Erneuerbare Wärme“17 
und war bereits Bestandteil des Masterplan-
Vorläufers, des Klimaschutzkonzeptes. 
Ursprünglich handelte es sich bei dem Modul 
um ein eigenständiges Förderprogramm, 
initiiert 1999, das im Rahmen der vierten 
Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts mit 
der Förderung „Bioenergie und Wärmenetze“ 
(siehe Seite 67) zu einem Programm zusam-
mengefasst und erweitert wurde. Die Maß-
nahme Solarthermie und Heizungsmoderni-
sierung ist im Masterplan Klimaschutz dem 
Handlungsfeld Energie/Energieversorgung 
zugeordnet (FHH 2013a: 31; Heinze 2015)

Solarthermie und Heizungsmodernisie-
rung besteht aus zwei Teilinstrumenten, der 
Förderung für die Installation solarthermi-
scher Anlagen sowie der Förderung eines 
sogenannten Solarwärme-Monitorings. Die 
beiden Teilinstrumente werden im Folgenden 
getrennt vorgestellt und bewertet.

Solarthermie und Heizungsmodernisierung 
wird ausschließlich aus Hamburger Kli-
maschutzmitteln finanziert; derzeit stehen 
jährlich 500.000 Euro zur Verfügung. Laut 
Masterplan Klimaschutz soll durch den 
Einsatz dieser Maßnahme von 2013 bis Ende 
2020 eine CO2-Einsparung von 8.000 Ton-
nen pro Jahr erzielt werden. (Heinze 2015; 
FHH 2013a: 31)

Installation solarthermische Anlagen
Typ des Instruments: Finanzielles Instrument
Verantwortliche:

Hamburgische Investitions- und Förder-•	
bank (IFB)
Behörde für Stadtentwicklung und Um-•	
welt (BSU)18

Anwendungszeitraum: seit 1999, ohne zeitli-
che Begrenzung

Geförderte Technologie: Solarthermie, 
Wärmenetze, sofern gleichzeitig eine 
solarthermische Anlage installiert wird 

17 Die Bezeichnung der Maßnahme im Masterplan lautet 
„Erneuerbare Wärme Solarthermie und Heizung (Förderpro-
gramm)“; die hier verwendete Formulierung ist die aktuelle 
Bezeichnung des Fördermoduls, die auch in der derzeit gülti-
gen Förderrichtlinie verwendet wird.

18 Die Energieabteilung der BSU übernimmt hier vor allem 
allgemeine Aufgaben der Projektbetreuung, die Bearbeitung 
von Förderanträgen wird vollständig von der IFB übernom-
men.

auch Holzheizung, durch Wärmepumpe 
genutzte Umweltwärme, Bioöl, Biogas

Im Rahmen dieses Teilinstruments der 
Maßnahme Solarthermie und Heizungs-
modernisierung werden nicht rückzahlbare 
Zuschüsse sowohl für die Installation von 
Solarthermieanlagen gewährt, als auch für 
den Austausch von Heizanlagen durch 
Holzheizungen19, Wärmepumpen oder an-
dere effiziente und emissionsarme Systeme 
(auch Bioöl oder -gas20), sofern gleichzeitig 
eine Solarthermieanlage installiert wird. Bei 
Ein- und Zweifamilienhäusern sind lediglich 
heizungsunterstützende Anlagen förderbar, 
bei Wohngebäuden ab drei Wohnungen auch 
reine Warmwasseranlagen. Ferner können 
solarthermische Anlagen gefördert werden, 
die in Wärmenetze einspeisen, sofern diese 
überwiegend den Gebäudebestand versorgen. 
Auch förderbar ist der Ersatz einer Heizung 
durch Anschluss an ein bestehendes Wär-
menetz21. Für Anlagen zum solaren Kühlen 
von Wohngebäuden werden keine Zuschüsse 
gewährt. (IFB 2015b: 3).

Die Anzahl der pro Jahr geförderten Anla-
geninstallationen unterliegt starken Schwan-
kungen; insgesamt ist die Zahl der Förderfälle 
allerdings rückläufig: So wurden 2008 etwa 
1.000 geförderte solarthermische Anlagen in 
Betrieb genommen, in 2013 waren es weniger 
als ein Fünftel dieses Wertes22 (Heinze 2015).

Um eine Förderung im Rahmen von Solar-
thermie und Heizungsmodernisierung zu 
erhalten, muss ein Antrag bei der IFB gestellt 
werden, die für dessen Prüfung sowie die 

19 Es können nur Anlagen bis zu einer Leistung von 100 
kW gefördert werden. Größere Systeme werden im Rahmen 
der Maßnahme Bioenergie und Wärmenetze (siehe Seite 67) 
unterstützt

20 Laut Förderrichtlinie kann es sich dabei allgemein um 
moderne Öl- oder Gasbrennwertgeräte kleiner bis mittlerer 
Größe handeln. Da sich diese Kessel gemeinhin auch mit Bioöl 
bzw. Biogas befüllen lassen, wurde das Fördermodul als diese 
Technologien unterstützend betrachtet. 

21 Für eine Förderung ist nicht notwendig, dass die Wärme in 
diesem Wärmenetz durch erneuerbare Energien erzeugt wurde. 
Allerdings darf der Primärenergiefaktor des Netzes 0,75 nicht 
überschreiten (Heinze 2015; IFB 2015b: 4)

22 Der Grund dafür ist nicht, dass die zur Verfügung stehen-
den Fördermittel drastisch zurückgegangen wären; vielmehr 
werden deutlich weniger Anträge auf Förderung gestellt als 
zuvor und auch nicht alle Anlagen, für die eine Förderung be-
antragt wurde, tatsächlich gebaut. Die bestehenden Fördermit-
tel werden daher nicht ausgeschöpft (Heinze 2015). 
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Entscheidung über die Zuwendung zuständig 
ist. Spätestens sechs Monate nach Abschluss 
der Maßnahmen muss der Antragssteller der 
IFB einen Nachweis über die Verwendung 
der Fördermittel zukommen lassen. Erst 
nach der Vorlage und Prüfung dieses Ver-
wendungsnachweises wird die Fördersumme 
in einem Betrag ausgezahlt. Grundsätzlich 
können nur Vorhaben gefördert werden, die 
noch nicht begonnen wurden. Auch besteht 
kein Anspruch auf Förderung, sondern der 
IFB steht bei der Bewilligung ein Ermessen 
zu, wobei sie auch die zur Verfügung ste-
henden Fördermittel zu berücksichtigen hat. 
(IFB 2015b: 6 f.)

Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von 
der Größe der installierten Solarkollekto-
ren und beträgt zwischen 60 und 100 Euro 
pro Quadratmeter Aperturfläche. Es gelten 
zusätzliche Bestimmungen hinsichtlich 
besonders großer solarthermischer Anlagen 
sowie Mindest- und Höchstförderbeträge für 
verschiedene Typen von Heizanlagen. Zudem 
bestehen detailliertere Vorgaben hinsichtlich 
der technischen Anforderungen an die geför-
derten Anlagen (ebda.: 3 ff.). Grundsätzlich 
können nur Anlagen gefördert werden, die 
hinsichtlich Klimafreundlichkeit über gesetz-
liche Anforderungen hinausgehen. Beispiels-
weise wäre es nicht möglich, die Installation 
einer solarthermischen Anlage fördern zu 
lassen, wenn diese Maßnahme dazu dient, 
Anforderungen der EnEV23 zu erfüllen.  

Eine weitere Anforderung für den Erhalt 
einer Förderung ist das Bestehen eines War-
tungsvertrags für die aus dieser Maßnahme 
bezuschussten Solarthermie- und Heizanla-
gen, der mindestens ein Jahr gilt (ebda.: 7). 

23 Die EnEV nennt nicht zu überschreitende Höchstwerte 
für den Jahres-Primärenergiebedarf (§ 3 Abs. 1, § 9 Abs. 1 S. 
1 EnEV). Der Energiebedarf, der bereits durch erneuerbare 
Energien gedeckt wird, ist nicht in den Jahres-Primärenergie-
bedarf miteinzurechnen (Anlage 1 Nr. 2.1.1 S. 2 zur EnEV). 
Die Deckung eines Teils des Energiebedarfs durch erneuerbare 
Energien erleichtert es also, den in der EnEV vorgegebenen 
Wert einzuhalten.

Bewertung: Welchen Beitrag leistet das 
Instrument, dass das Maß an durch erneu-
erbare Wärme versorgten Bestandswohnge-
bäuden signifikant steigt?

Es werden drei mögliche Bewertungen für 
den Einfluss der Instrumente vergeben. Diese 
sind: 

„Kein Einfluss“•	
„•	 +“ = Instrument trägt dazu bei, dass 
Grundvoraussetzung gegeben ist
„(+)“ = Instrument kann unter Umständen •	
dazu beitragen, dass Grundvoraussetzung 
gegeben ist

Verfügbarkeit: Kein Einfluss
Laut Aussage Boonekamps können finanziel-
le Instrumente die Verfügbarkeit technischer 
Optionen nur in Ausnahmenfällen positiv 
beeinflussen. Beim hier betrachteten För-
derinstrument ist dies vermutlich nicht der 
Fall. Zwar ließe sich argumentieren, dass die 
Förderung zum Kauf einer solarthermischen 
Anlage motiviert (siehe Motivation), was 
wiederum zu einer Steigerung der Nachfrage 
nach weit entwickelten technischen Optio-
nen führen könnte: Die installierten Anlagen 
müssen gewissen technischen Anforderungen 
genügen, damit ihre Installation förderwürdig 
ist. Dies wiederum könnte Hersteller animie-
ren, sich stärker mit der technischen Weiter-
entwicklung der Anlagen zu befassen. Da das 
Förderinstrument jedoch nur in Hamburg 
angewandt wird, ist es nicht wahrscheinlich, 
dass eine ausreichend große Nachfragestei-
gerung erzielt wird, um Hersteller zu diesem 
Schritt zu animieren. Ansonsten ist nicht 
ersichtlich, wie eine finanzielle Förderung 
der Installation von solarthermischen Anla-
gen deren Verfügbarkeit positiv beeinflussen 
könnte.

Wissen: (+) 
Der finanzielle Anreiz selbst kann nicht das 
Vorhandensein von Wissen über Heizanlagen 
fördern. Eventuell können jedoch die För-
derrichtlinie und das weitere Informations-
material zu diesem Instrument bewusstseins-
bildend für das Vorhandensein verschiedener 
Technologien wirken. Abgesehen von ihrer 
Nennung und der Angabe der technischen 
Anforderungen, damit ihre Installation 
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förderwürdig ist, werden die verschiedenen 
Technologien jedoch nicht weiter beschrie-
ben. Da das Verständnis dieser Anforde-
rungen zudem bereits ein gewisses Maß an 
Fachwissen erfordert, können die genannten 
Materialien eher dazu anregen, sich weiter zu 
informieren, als selbst Wissen vermitteln.

Aufhebung von Restriktionen:
(Bau-)technische Restriktionen: (+) 
Gegebenenfalls können mit Hilfe dieser fi-
nanziellen Förderung technische und bauliche 
Hemmnisse überwunden werden: Sie ermög-
licht, teurere, genau auf das im jeweiligen Fall 
vorliegende Problem zugeschnittene techni-
sche Lösungen zu finanzieren. Der Beitrag, 
den dieses Instrument zur Aufhebung bau-
lich-technischer Restriktionen leistet wird et-
was geringer bewertet als der der Maßnahme 
EBZ für Fachleute. Grund ist, dass es zum 
Verwirklichen teurerer individueller Anlagen 
erst einmal notwendig ist, dass qualifizierte 
Fachleute vorhanden sind, die diese planen. 

Rechtliche Restriktionen: Kein Einfluss
Es ist nicht ersichtlich, wie die finanzielle 
Förderung der Installation von solarther-
mischen Anlagen rechtliche Hindernisse 
ausräumen kann. Es ließe sich höchstens 
argumentieren, dass sich mit Hilfe größerer 
finanzieller Ressourcen eine Beratung finan-
zieren ließe, die Hinweise gibt, wie die beste-
henden rechtlichen Restriktionen umgangen 
werden könnten. Ob eine bessere Beratung 
dies leisten kann ist allerdings fraglich; eine 
derartige Form der Restriktionsüberwindung 
wurde zumindest in keiner der betrachte-
ten Literatur erwähnt. Sie soll daher hier 
auch nicht als realistische Möglichkeit der 
Überwindung von rechtlichen Restriktionen 
betrachtet werden.

Finanzielle Restriktionen: + 
Dadurch, dass dieses Förderinstrument 
Gebäudeeigentümern zusätzliche finanzielle 
Mittel bereitstellt, können finanzielle Restrik-
tionen zuverlässig behoben werden. Dies gilt 
allerdings nicht, wenn es sich bei der zu för-
dernden Maßnahme um eine handelt, zu der 
sie ohnehin gesetzlich verpflichtet sind. Eine 
Förderung im Rahmen von Solarthermie und 
Heizungsmodernisierung wäre in diesem Fall 
nicht möglich (siehe Seite 64).  

Motivation: (+) 
Ein motivationsdämpfenden Faktor ist, dass 
der Einbau einer Heizung, die erneuerbare 
Energien verwendet, häufig teurer ist als der 
einer konventionellen, was meist auch nicht 
durch spätere finanzielle Vorteile kompensiert 
werden kann. Die finanzielle Förderung der 
Installation von solarthermischen Anlagen 
kann dieses Problem zumindest entschärfen. 

Sachgerechte Nutzung: + 
Die finanzielle Förderung an sich kann nicht 
dazu beitragen, dass die mit ihr geförderten 
Anlagen sachgerecht genutzt werden. Da 
an den Erhalt der Fördersumme jedoch die 
Bedingung geknüpft ist, dass ein mindestens 
ein Jahr geltender Wartungsvertrag für die 
Anlage abgeschlossen wird, trägt dieses Inst-
rument dennoch eindeutig zur deren korrek-
ter Nutzung bei.

Solarwärme-Monitoring
Typ des Instruments: Finanzielle Förderung 

für den Einsatz eines Informationsinstru-
ments

Verantwortliche:
Hamburgische Investitions- und Förder-•	
bank (IFB)
Behörde für Stadtentwicklung und Um-•	
welt (BSU)24

Anwendungszeitraum: seit 2005, ohne zeitli-
che Begrenzung

Geförderte Technologie: Solarthermie

Im Rahmen dieses seit 2005 bestehenden 
Teilinstruments der Maßnahme Solarthermie 
und Heizungsmodernisierung kann ein nicht 
rückzahlbarer Zuschuss für ein Solarwärme-
Monitoring gewährt werden. Hierbei han-
delt es sich um eine mindestens zwei Jahre 
andauernde, kontinuierliche Überwachung, 
ob der Ertrag der Solarthermieanlage und 
der Warmwasserverbrauch den bei Planung 
der Anlage prognostizierten Werten entspre-
chen. Ist dies nicht der Fall, wird versucht, 
Ursachen hierfür zu identifizieren. Das Moni-
toring kann beispielsweise von Installations-
betrieben oder Ingenieurbüros durchgeführt 
werden (IFB 2015b: 3, 10). 

24 Die Energieabteilung der BSU übernimmt hier vor allem 
allgemeine Aufgaben der Projektbetreuung.
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Es konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht 
exakt ermittelt werden, in wie vielen Fällen 
insgesamt bereits ein Monitoring unterstützt 
wurde. Eine Höchstmarke von Förderfällen 
wurde allerdings 2012 dokumentiert, als für 
über 100 Anlagen gleichzeitig ein gefördertes 
Solarwärme-Monitoring durchgeführt wurde. 

Auch bei diesem Teilinstrument ist die IFB 
für Antragsannahme, -prüfung und –bewil-
ligung zuständig. Das Verfahren entspricht 
dem der Förderung der Installation solarther-
mischer Anlagen. Der Zuschuss wird aller-
dings erst nach einem mindestens ein Jahr 
andauernden Monitoring ausgezahlt (ebda.: 
7).  

Grundsätzlich kann sowohl ein Monitoring 
von solarthermischen Anlagen der Warm-
wasserbereitung, als auch von heizungsun-
terstützenden Anlagen finanziell unterstützt 
werden; es muss sich allerdings in jedem 
Fall um eine neu errichtete Anlage handeln, 
deren Installation durch das zuvor vorgestellte 
Teilinstrument (Installation solarthermische 
Anlagen) gefördert wurde. Für das Monito-
ring bereits länger bestehender Systeme kann 
kein Zuschuss gewährt werden, ebenso wenig 
für das Monitoring von Anlagen zum solaren 
Kühlen von Wohngebäuden (ebda.: 3; Heinze 
2015). 

Bewertung: Welchen Beitrag leistet das 
Instrument, dass das Maß an durch erneu-
erbare Wärme versorgten Bestandswohnge-
bäuden signifikant steigt?

Es werden drei mögliche Bewertungen für 
den Einfluss der Instrumente vergeben. Diese 
sind: 

„Kein Einfluss“•	
„•	 +“ = Instrument trägt dazu bei, dass 
Grundvoraussetzung gegeben ist
„(+)“ = Instrument kann unter Umständen •	
dazu beitragen, dass Grundvoraussetzung 
gegeben ist

Verfügbarkeit: Kein Einfluss
Es ist nicht erkennbar, wie die Förderung und 
Durchführung von Solarwärme-Monitorings 

die Verfügbarkeit solarthermischer Anlagen 
verbessern könnte. Zwar ist es theoretisch 
denkbar, dass durch Monitoring gewonnene 
Erfahrungen in die Weiterentwicklung von 
Anlagen einfließen könnten. Da das Inst-
rument jedoch nur im Hamburger Kontext 
eingesetzt wird, ist es unwahrscheinlich, dass 
die Hersteller durch das Monitoring so viel 
Rückmeldung (beispielsweise Beschwerden 
über suboptimal funktionierende Anlagen) 
erreicht, dass diese sich dadurch tatsächlich 
stärker mit der Verbesserung ihrer Anlagen 
befassen. 

Wissen: Kein Einfluss
Das Solarwärme-Monitoring fördert eher 
Wissen zur korrekten Nutzung (siehe Ab-
schnitt „Sachgerechte Nutzung“) einer 
solarthermischen Anlage als zu Fragestellun-
gen, die vor der Anschaffung einer solchen 
auftreten. Zwar könnte argumentiert werden, 
dass im Rahmen des Monitorings gewonnene 
Erkenntnisse hinsichtlich bestimmter Anla-
gen die Kaufentscheidungen anderer Gebäu-
deeigentümer beeinflussen könnten; hierzu 
müsste es allerdings ein Informationsmedium 
geben, das diese Erfahrungen an einen breite-
ren Personenkreis als lediglich den Eigentü-
mer der Anlage weitertransportiert. 

Aufhebung von Restriktionen
(Bau-)technische Restriktionen: Kein Ein-
fluss
Es ist kaum denkbar, dass die Förderung und 
Durchführung eines Solarwärme-Monito-
rings etwaige baulich-technische Hemmnisse 
mindern kann. Zwar hat die Durchführung 
des Monitorings sicher gewisse Lerneffekte 
für die ausführenden Fachleute, die ihnen bei 
der späteren Planung und Installation weite-
rer, eventuell schwierig zu verwirklichender 
Anlagen zu Gute kommen können. Solange 
diese Erfahrungen aber nicht zusammenge-
führt und weiterverbreitet werden, erscheint 
eine flächendeckende Minderung baulicher 
und technischer Restriktionen auf diese Art 
und Weise unrealistisch. 

Rechtliche Restriktionen: Kein Einfluss
Es ist nicht ersichtlich, was dazu führen 
könnte, dass bestehende rechtliche Restrik-
tionen bei der Installation solarthermischer 
Anlagen durch die Förderung und Durchfüh-
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rung eines Solarwärme-Monitorings abge-
baut werden.

Finanzielle Restriktionen: Kein Einfluss
Die im Rahmen dieses Instruments gewährte 
finanzielle Förderung wird für die Unter-
stützung der korrekten Nutzung einer solar-
thermischen Anlage gewährt, nicht jedoch 
für deren Installation. Sie kann daher keine 
finanziellen Restriktionen beheben, die den 
Einbau der Anlage verhindern. 

Motivation: Kein Einfluss
Zwar ist denkbar, dass bei Personen, die noch 
über keine Solarthermieanlage verfügen, die 
Motivation steigt, eine solche anzuschaffen, 
wenn positive Ergebnisse eines Monitorings 
bekannt werden. Ohne ein Medium, das diese 
Erfahrungen weiterträgt, ist dies jedoch kaum 
möglich. Zudem kann ein Monitoring auch 
negative Ergebnisse haben, die bei Weiterver-
breitung auf andere demotivierend wirken. 

Sachgerechte Nutzung: +  
Das im Rahmen dieses Instruments geför-
derte Solarwärme-Monitoring erleichtert es 
Eigentümern solarthermischer Anlagen diese 
optimal zu nutzen und das mit ihrer Instal-
lation verbundene Ziel zu erreichen. Nicht 
sachgerechte Bedienung der Anlagen und 
technische Fehler können aufgedeckt und 
behoben werden.

4.2.6 Fördermodul Bioenergie und Wärme-
netze  
Typ des Instruments: Finanzielles Instrument
Verantwortliche:

Hamburgische Investitions- und Förder-•	
bank (IFB)
Behörde für Stadtentwicklung und Um-•	
welt (BSU)25

Anwendungszeitraum: seit 2005, ohne zeitli-
che Begrenzung

Geförderte Technologie: Holzheizung, Wär-
menetze, Bioöl, Biogas

Die Maßnahme Bioenergie und Wärmenetze 
ist ein Modul des Förderprogramms „Erneu-

25 Die Energieabteilung der BSU ist in diesem Fördermodul 
neben der allgemeinen Projektbetreuung auch für die techni-
sche Prüfung von Förderanträgen zuständig (Bartsch 2015).

erbare Wärme“26 und war bereits Bestandteil 
des Klimaschutzkonzeptes 2007-2012. Ur-
sprünglich war das Modul ein eigenständiges 
Förderprogramm; im Rahmen der vierten 
Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 
wurde es allerdings mit der Förderung „Solar-
thermie und Heizungsmodernisierung“ (siehe 
Seite 62) in ein Programm zusammengefasst. 
Die Maßnahme Bioenergie und Wärmenetze 
ist im Masterplan Klimaschutz dem Hand-
lungsfeld Energie/Energieversorgung zuge-
ordnet (FHH 2013a: 31). 

Zwischen 2005 und 2013 wurde die Instal-
lation von insgesamt 413 Anlagen finanziell 
durch die Maßnahme unterstützt. Wie im 
Fall der Maßnahme Solarthermie und Hei-
zungsmodernisierung unterliegt die Zahl der 
Förderfälle pro Jahr starken Schwankungen 
und ist insgesamt rückläufig: So wurde in 
2006 noch die Installation von 98 Anlagen 
gefördert, im letzten Jahr waren es lediglich 
noch sieben27. 

Konkret wird im Rahmen der Maßnahme 
Bioenergie und Wärmenetze mittels nicht 
rückzahlbarer Zuschüsse die Installation voll-
automatisch arbeitender Anlagen zur energe-
tischen Nutzung von Biomasse ab einer Leis-
tung von 100 kW28 gefördert (Bartsch 2015; 
IFB 2015b: 4). Es sollen besonders mittlere 
bis große Anlagen gefördert werden, die 
gegebenenfalls auch ganze kleinere Quartiere 
im Rahmen von Nahwärmenetzen versorgen 
können (Heinze 2015; FHH 2011: 11). 

Zum einen werden Anlagen der Verbrennung 
von Biomasse wie etwa Holzpellets-Heizan-
lagen zur Versorgung von Bestandsgebäuden 
gefördert. Hier beträgt die Förderung für 
Anlagen bis 500 kW 45 Euro je kW Nenn-
wärmeleistung, bei größeren Anlagen erfolgt 
eine einzelfallbezogene Festlegung der Zu-
schusshöhe. Dies ist auch der Fall bei anderen 

26 Die Bezeichnung der Maßnahme im Masterplan lautet 
„Erneuerbare Wärme Biobrennstoffe – Biogas (Förderpro-
gramm)“; die hier verwendete Formulierung ist die aktuelle 
Bezeichnung des Fördermoduls, die auch in der derzeit gülti-
gen Förderrichtlinie verwendet wird.

27 Auch hier ist das Problem nicht der Mangel an bereitge-
stellten Fördermitteln; die vorhandenen Mittel wurden in den 
vergangenen Jahren nicht ansatzweise verbraucht.

28 Anlagen dieser Leistung sind ausreichend, um größere Alt-
bauten (ab etwa zehn Wohneinheiten) oder mehrere kleinere 
Gebäude zu versorgen (Kessler et al. 2000: 74)
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Bioenergieanlagen wie Pflanzenöl-Block-
heizkraftwerken, deren Förderung ebenfalls 
grundsätzlich möglich ist. 

Weiterhin können Elemente von Wärmenet-
zen (etwa Leitungen, Umwandlungs- und 
Verteilanlagen) gefördert werden, die über-
wiegend aus regenerativen Quellen oder 
Abwärme erzeugte Wärme verteilen. Ein 
Schwerpunkt soll auf Nahwärmenetzen lie-
gen. Auch hier wird die Höhe des Zuschusses 
einzelfallbezogen festgelegt (IFB 2015b: 5; 
IFB o.J.c).

Anlagen, die im Rahmen dieser Fördermaß-
nahme unterstützt werden, müssen bestimm-
ten technischen Anforderungen genügen; 
dies betrifft insbesondere die Einhaltung 
von Abgasgrenzwerten (IFB 2015b: 5, 8 f.). 
Zudem kann, ebenso wie bei der Maßnahme 
Solarthermie und Heizungsmodernisierung 
nicht die Installation von Anlagen gefördert 
werden, die der Erfüllung gesetzlicher An-
forderungen dienen (Heinze 2015). Anders 
als bei der zuvor genannten Maßnahme ist 
für eine Förderung im Rahmen von Bioener-
gie und Wärmenetze kein Nachweis eines 
Wartungsvertrags für die unterstützte Anlage 
vonnöten (Bartsch 2015). 

Das Antragsverfahren entspricht dem der 
Maßnahme Solarthermie und Heizungsmo-
dernisierung. Auch hier können grundsätzlich 
nur solche Vorhaben gefördert werden, die 
noch nicht begonnen wurden und es besteht 
auch kein Anspruch auf den Erhalt einer 
Förderung. (IFB 2015b: 6 f.) 

2014 wurden für diese Maßnahme 120.000 
Euro aus Hamburger Klimaschutzmitteln 
bereitgestellt, in diesem Jahr werden es 
100.000 Euro sein (Heinze 2015)29. Durch 
den Einsatz der Maßnahme Bioenergie und 
Wärmenetze soll von 2013 bis Ende 2020 
eine CO2-Einsparung von 14.000 Tonnen 
pro Jahr erzielt werden (FHH 2013a: 31).

29 Die Mittel wurden vor allem reduziert, weil sie in der 
Vergangenheit nicht annähernd ausgeschöpft wurden (Heinze 
2015).

Bewertung: Welchen Beitrag leistet das 
Instrument, dass das Maß an durch erneu-
erbare Wärme versorgten Bestandswohnge-
bäuden signifikant steigt?

Es werden drei mögliche Bewertungen für 
den Einfluss der Instrumente vergeben. Diese 
sind: 

„Kein Einfluss“•	
„•	 +“ = Instrument trägt dazu bei, dass 
Grundvoraussetzung gegeben ist
„(+)“ = Instrument kann unter Umständen •	
dazu beitragen, dass Grundvoraussetzung 
gegeben ist

Verfügbarkeit: Kein Einfluss 
Die Maßnahme Bioenergie und Wärmenet-
ze kann vermutlich keinen positiven Beitrag 
zur Verfügbarkeit verschiedener Bioener-
gie nutzender Anlagen leisten. Wie bei der 
Förderung der Installation solarthermischer 
Anlagen (siehe Seite 64) ließe sich zwar 
anführen, dass sie zu einer Steigerung der 
Nachfrage nach diesen Anlagen und so zu 
größerem Entwicklungsengagement der Her-
steller führen könnte. Vor dem Hintergrund, 
dass auch dieses Instrument nur in Hamburg 
angewandt wird, erscheint es jedoch unrea-
listisch, dass eine etwaige Nachfragesteige-
rung groß genug ist, einen derartigen Effekt 
herbeizuführen.

Wissen: (+) 
Die finanzielle Förderung an sich kann 
das Bestehen von Wissen über verschie-
dene Bioenergie nutzenden Anlagen nicht 
unterstützen. Die in der Förderrichtlinie 
genannten förderbaren Anlagen und die 
Anforderungen an diese können jedoch einen 
ersten Eindruck der Bandbreite der verschie-
denen Technologien vermitteln. Da diese 
dort jedoch nicht näher beschrieben werden 
und zum Verständnis der Richtlinie auch 
ein nicht unerhebliches Maß an Fachwissen 
erforderlich ist, kann sie eher als Anregung 
zur weiteren Information dienen, als dass sie 
selbst Wissen schafft.

Aufhebung von Restriktionen:
(Bau-)technische Restriktionen: (+) 
Unter Umständen kann die Förderung 
Bioenergie und Wärmenetze dazu beitra-
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gen, technische und bauliche Hemmnisse zu 
überwinden: Sie ermöglicht die Finanzierung 
von teureren, exakt auf das jeweilige Problem 
zugeschnittenen technischen Lösungen. Der 
Beitrag, den dieses Instrument zur Minde-
rung (bau-)technischer Hemmnisse leistet, 
wird etwas niedriger bewertet als der der 
Maßnahme EBZ für Fachleute. Der Grund 
dafür ist, dass zum Verwirklichen teurerer 
individueller Anlagen erst einmal Fachleute 
ausreichend qualifiziert sein müssen, um diese 
zu planen. 

Rechtliche Restriktionen: Kein Einfluss
Rechtliche Hemmnisse bei der Installation 
von Bioenergie- und anderen im Rahmen 
dieser Maßnahme geförderten Anlagen 
können durch das betrachtete Instrument 
kaum überwunden werden. Es ließe sich wie 
in Bezug auf das Instrument Solarthermie 
und Heizungsmodernisierung das Argument 
der Überwindung von Restriktionen durch 
kostspielige Rechtsberatung anführen, das 
jedoch aus den gleichen wie den dort genann-
ten Gründen (siehe Seite 65) hier verworfen 
werden soll.

Finanzielle Restriktionen: + 
Da das hier betrachtete Förderinstrument 
der Zielgruppe zusätzliche finanzielle Mittel 
zur Verfügung stellt, kann es einen etwaigen 
Mangel an finanziellen Ressourcen mindern 
oder aufheben. Dies trifft jedoch nicht zu, 
wenn ein finanzieller Mangel bezüglich der 
Umsetzung einer Maßnahme besteht, zu der 
der Gebäudeeigentümer gesetzlich verpflich-
tet ist. Eine Förderung durch das Modul 
Bioenergie und Wärmenetze wäre in diesem 
Fall nicht zulässig (siehe Seite 68).  

Motivation: (+) 
Gegebenenfalls kann die Maßnahme Bio-
energie und Wärmenetze die Motivation zum 
Einbau einer durch Bioenergie betriebenen 
Anlage steigern: Sie könnte teilweise den mo-
tivationsmindernden Aspekt kompensieren, 
dass der Einbau einer solchen häufig teurer 
ist als der einer Anlage, die konventionelle 
Energiequellen nutzt. 

Sachgerechte Nutzung: Kein Einfluss 
Es ist nicht ersichtlich, wie die Maßnahme 
Bioenergie und Wärmenetze einen Beitrag 

zur sachgemäßen Nutzung der durch sie 
geförderten Anlagen leisten kann. Im Ge-
gensatz zur Förderung Solarthermie und 
Heizungsmodernisierung ist die Gewährung 
dieser Förderung an keinerlei Wartungsaufla-
gen gebunden.



Abb. 7: Bioöl-
Brennwertkessel 
(ROTEX Heating 
Systems GmbH 

2012)
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Die Nutzungspflicht im Ver-
bund mit bereits vorhandenen 
 Instrumenten des Masterplans 
 Klimaschutz 5
5.1 Einführung
Auf den vorangegangenen Seiten wurden 
verschiedene Instrumente vorgestellt sowie 
eine Einschätzung abgegeben, welche der 
Grundvoraussetzungen für den Einsatz von 
Anlagen der Wärmeversorgung durch erneu-
erbare Energien diese Instrumente jeweils 
beeinflussen. Im Folgenden sollen die Ergeb-
nisse dieses Schrittes zusammengefasst und 
ausgewertet werden. 

Dies wird gegliedert nach den im Rahmen 
dieser Arbeit betrachteten Formen der Wär-
meversorgung geschehen: Für jede von ihnen 
wird in tabellarischer Form eine Übersicht 
gegeben, von welchen Instrumenten ihr Ein-
satz jeweils unterstützt wird und in Bezug auf 
welche Grundvoraussetzung diese Unterstüt-
zung stattfindet. Es soll für jede Grundvor-
aussetzung eine Betrachtung stattfinden, ob 
sie hinreichend durch die Instrumente beför-
dert wird. Die hinreichende Beförderung der 
Voraussetzungen ist Bedingung dafür, dass 
das mit dem Einsatz des Instrumentenmixes 
verbundene Ziel erreicht wird. Gleichzeitig 
sollen auch Überschneidungen zwischen 
Instrumenten identifiziert werden; sie gelten 
als ineffizient.  

Die in dieser zusammenfassenden Betrach-
tung entdeckten Defizite werden im Rahmen 
der Beantwortung der Leit- und Teilfragen, 

die auf diesen Abschnitt folgt, diskutiert und 
hinsichtlich ihrer Schwere bewertet. 

5. 2 Beeinflussung der 
Grundvoraussetzun-
gen bei verschiedenen 
Technologien

5.2.1 Solarthermie
Verfügbarkeit 
Die Verfügbarkeit von solarthermischen 
Anlagen zur Warmwasserbereitung oder 
Heizungsunterstützung wird von keinem der 
Instrumente des Masterplans erhöht. 

Wissen
Wissen über Solarthermie wird von mehreren 
der betrachteten Instrumente positiv beein-
flusst. Als Erstes sind hier die Energie- und 
Klimahotline sowie das EBZ zu nennen, die 
beide auf vielfältige Art und Weise Informa-
tionen an Gebäudeeigentümer vermitteln. 
Auf den ersten Blick besteht hier eine Über-
schneidung, was im Rahmen dieser Untersu-
chung grundsätzlich als ineffektiv betrachtet 
wird. Tatsächlich sollte überprüft werden, 
inwiefern Überschneidungen zwischen den 
beiden Angeboten bestehen. Es zeigte sich 
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in Gesprächen mit Vertretern der beiden 
Maßnahmen, dass zum Teil zu den gleichen 
Themen (etwa Förderprogramme) in gleicher 
Intensität beraten wird. Hier wäre ein Mehr 
an Kommunikation und eine bessere Verzah-
nung der beiden Angebote wünschenswert. 
Dies gilt auch für die weiteren Angebote der 
Verbraucherzentrale im Bereich Energie, die 
vermutlich besser mit den Angeboten des 
EBZ abgeglichen werden sollten. Da die An-
gebote der Verbraucherzentrale jenseits des 
Masterplans jedoch nicht Gegenstand dieser 
Arbeit sind, soll diese Frage hier nicht weiter 
diskutiert werden. 

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass sich 
die beiden Maßnahmen auch ergänzen: Die 
Hotline stellt eine telefonische Erstberatung 
dar, deren besonderer Vorzug ihre Niedrig-
schwelligkeit ist. Das EBZ auf der anderen 
Seite ist zwar dadurch, dass Gebäudeeigen-
tümer sich für Beratungen und Veranstaltun-
gen überwiegend in die Räumlichkeiten des 
Zentrums begeben müssen, etwas  höher-
schwelliger. Dafür können diese im Rahmen 
persönlicher Gespräche und mit Hilfe der 
Ausstellung auch anschaulicher und tiefer-
gehender beraten werden als bei der Hotline. 
Etwas problematisch ist, dass keine der bei-

den Institutionen ausführliche Informationen 
online bietet. 

Auch die Angebote des EBZ für Fachleute 
können insofern einen zusätzlichen wert-
vollen Beitrag zum Wissen von Gebäude-
eigentümern leisten, als diese Gebäudeei-
gentümer fallspezifisch beraten: Es findet 
keine Wissenssteigerung allgemein zum 
Bereich erneuerbare Energien statt, sondern 
die Eigentümer erlangen Wissen zu ihrem 
individuellen Problem. Hier besteht sicher 
ein gewisses Maß an Überschneidung mit der 
persönlichen Beratung des EBZ. Letzteres 
Angebot ist dadurch jedoch nicht überflüssig, 
weil die Gebäudeeigentümer sich hier eine 
Zweitmeinung einholen können. Die Bera-
tung im EBZ dürfte zudem unabhängiger 
sein als die von den Fachleuten, die später 
mit der Maßnahme beauftragt werden sollen. 
Diese werden bei der Beratung sicherlich 
auch danach streben, einen möglichst lukrati-
ven Auftrag für sich selbst zu gestalten.  

Die Nutzungspflicht und die Förderung 
der Installation solarthermischer Anlagen 
können insofern eine wertvolle Ergänzung 
darstellen, als sie dazu anregen, sich weiter 
zu informieren. So können sie dafür sorgen, 

Untersuchte Instru-
mente

Grundvoraussetzungen für 
den Einsatz technischer 

Optionen

Verfüg-
barkeit

Wissen Aufhebung von Restrik-
tionen

Moti-
vation

Sach-
gerech-
te 
Nut-
zung

(Bau-)
tech-
nische 
Rest-
riktio-
nen

Recht-
liche 
Rest-
riktio-
nen

Finan-
zielle 
Re-
strik-
tionen

Nutzungspflicht von Erneuerbaren Energien (+)

Energie- und Klimahotline (+) (+) (+)

IMPULS-Programm Für Gebäudeeigentümer (+)

Für Fachleute (+)

EnergieBau-Zen-
trum

Für Gebäudeeigentümer (+) (+) (+)

Für Fachleute (+) (+) (+)

Fördermodul 
Solar thermie & Hei-
zungsmodernisierung

Installation solartherm. Anlagen (+) (+) (+)

Solarwärme-Monitoring

Fördermodul Bioenergie und Wärmenetze

(+) = Instrument trägt dazu bei, dass Grundvoraussetzung gegeben ist
(+) = Instrument kann unter Umständen dazu beitragen, dass Grundvoraussetzung gegeben ist
+

+
+

+
+

+ +
+

Tabelle 2: 
Solarthermie: 

Beeinflussung 
der Grundvor-
aussetzungen 

für den Einsatz 
technischer Opti-
onen durch Inst-
rumente (Eigene 

Darstellung)
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dass die Maßnahmen Klimahotline und EBZ 
stärker genutzt werden und eine noch größere 
Wirkung entfalten können. Zwar überschnei-
den sich die wissenssteigernden Effekte von 
Nutzungspflicht und Fördermodul sicherlich; 
da es sich hierbei jedoch um Nebeneffek-
te der Instrumente handelt, die nicht mit 
zusätzlichem Ressourcenverbrauch beim 
Instrumenteneinsatz einhergehen, kann diese 
Überschneidung nicht als ineffizient bewertet 
werden. 

Die Nutzungspflicht hat weiterhin einen 
besonderen Wert, da sie alle Gebäudeei-
gentümer erreicht, also auch solche, die aus 
eigenem Antrieb eigentlich kein Interesse 
an Solarthermie haben und die bestehenden 
Informationsangebote daher nicht nutzen 
würden. Hier besteht eventuell auch ein klei-
nes Defizit des EBZ und der Energie- und 
Klimahotline als die Instrumente des Master-
plans, die hauptsächlich Wissen zu Solarther-
mie vermitteln. Zwar machen sie gelegentlich 
per Zeitungsannonce oder Ähnlichem auf 
ihre Beratungsangebote aufmerksam; es 
werden allerdings in keinem Fall Gebäudeei-
gentümer direkt adressiert. Diese müssen stets 
selbst auf die Angebote zukommen, was ein 
gewisses Interesse an der Thematik voraus-
setzt. 

Ob das IMPULS-Programm noch einen 
zusätzlichen wertvollen Beitrag zum Wissen 
zu Solarthermie leisten kann ist fraglich; zum 
einen ist nicht einmal bekannt, ob mit Hilfe 
dieses Programms auch in relevantem Aus-
maß Veranstaltungen gefördert werden, die 
Gebäudeeigentümer über erneuerbare Ener-
gien informieren. Zum anderen stellt sich die 
Frage, ob nicht auch Überschneidungen mit 
den Angeboten des EBZ bestehen: Gege-
benenfalls fördert das IMPULS-Programm 
Veranstaltungen eines Anbieter zu einem 
Thema, zu dem auch das EBZ eine Veran-
staltung anbietet. In diesem Fall könnten 
sich die beiden Veranstaltungen gegenseitig 
Besucher wegnehmen. Diese Frage sollte 
nicht nur beim Thema Solarthermie, sondern 
grundsätzlich bei Veranstaltungen im Bereich 
Gebäude und Energie betrachtet werden. 

Es lässt sich feststellen, dass Wissen zu 
Solarthermie überwiegend ausreichend durch 

Instrumente des Masterplans befördert 
wird. Zum Teil bestehen Überschneidun-
gen zwischen den Angeboten des EBZ und 
der Energie- und Klimahotline. Weiterhin 
besteht ein gewisses Defizit hinsichtlich 
Maßnahmen, die Gebäudeeigentümer direkt 
ansprechen. 

Aufhebung von Restriktionen
(Bau-)technische Restriktionen
Das einzige untersuchte Instrument, das 
definitiv einen Beitrag zur Aufhebung 
baulich-technischer Restriktionen leisten 
kann, sind die Informations- und Weiterbil-
dungsangebote für Fachleute des EBZ. Bei 
den durch das IMPULS-Programm geförder-
ten Veranstaltungen, die sich an die gleiche 
Zielgruppe richten, wird vermutet, dass auch 
sie diesbezüglich einen positiven Beitrag 
leisten können. Trifft dies zu, so würde eine 
Überschneidung bei der Beeinflussung dieser 
Grundvoraussetzung bestehen. Kritisch zu 
betrachten ist zudem, dass das EBZ auch die-
se Veranstaltungen überwiegend in Vortrags-
form abhält, was eine eher ineffiziente Art der 
Wissensvermittlung ist (siehe Seite 62).

Es ließe sich zwar argumentieren, dass die 
Beratung des EBZ zur Aufhebung baulich-
technischer Restriktionen nicht mehr nötig 
ist, wenn Architekten und Handwerker so gut 
ausgebildet sind, dass sie ihre Kunden optimal 
beraten können. Diesem Gedanken soll hier 
jedoch nicht zugestimmt werden: Selbst wenn 
alle Fachleute optimal informiert wären (was 
unwahrscheinlich ist), würde dies dennoch 
nicht bedeuten, dass sie ihre Kunden optimal 
zu ihren jeweiligen Problemen beraten. Sie 
verdienen am Einbau der Anlage mit und 
werden für ihre Kunden daher nicht immer 
die optimale Lösung erarbeiten, sondern 
gegebenenfalls auch die, von der sie selbst am 
meisten profitieren. Die unabhängige Bera-
tung des EBZ kann also immer noch einen 
wertvollen Beitrag leisten.

Die Förderung für die Installation solarther-
mischer Anlagen befördert zwar auch die 
Aufhebung baulich-technischer Restrikti-
onen, sie stellt jedoch keine Dopplung des 
Beitrags anderer Instrumente dar: Bei den 
zuvor genannten Maßnahmen wurde eine 
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Restriktionsaufhebung aufgrund qualitativ 
höherwertiger und fachlich fundierterer Pla-
nung vermutet. Hier dagegen werden baulich-
technische Hemmnisse mittels finanzieller 
Unterstützung gemindert; das Förderinst-
rument ermöglicht die Verwirklichung von 
teureren, exakt auf das Problem zugeschnit-
tenen technischen Lösungen. Dieser positive 
Einfluss kann allerdings durch Einführung 
der Nutzungspflicht entfallen (siehe Aufhe-
bung Finanzielle Restriktionen). 

Vor dem Hintergrund, dass ein Instrument 
eindeutig einen Beitrag zur Aufhebung 
baulich-technischer Restriktionen leistet und 
nur unter Umständen eine Doppelbeeinflus-
sung besteht, wird die Grundvoraussetzung 
durch die Instrumente des Masterplans auf 
den ersten Blick hinreichend beeinflusst. Es 
ist allerdings zu überprüfen, ob die Anzahl 
an Ingenieuren und Handwerkern, die durch 
die Angebote des EBZ erreicht werden, 
hinreichend groß ist, um einem Großteil der 
Gebäudeeigentümer, die baulich-technische 
Probleme beim Einsatz solarthermischer 
Anlagen haben, adäquat dabei zu helfen, diese 
zu überwinden. 

Rechtliche Restriktionen
Keines der Instrumente beeinflusst die Auf-
hebung rechtlicher Restriktionen. 

Finanzielle Restriktionen 
Finanzielle Restriktionen werden vor allem 
durch das Fördermodul Solarthermie und 
Heizungsmodernisierung gemindert, das 
Zuschüsse zur Installation einer solarthermi-
schen Anlage gewährt. Auch EBZ und Ener-
gie- und Klimahotline können einen Beitrag 
zur Überwindung finanzieller Hemmnisse 
leisten, indem sie Gebäudeeigentümer über 
Fördermöglichkeiten informieren und sie 
dabei unterstützen, die für sie am besten 
geeignete Möglichkeit zu identifizieren. Sie 
tragen so auch dazu bei, dass Gebäudeeigen-
tümer auf das zuvor genannte Fördermodul 
aufmerksam werden. Es kann so stärker in 
Anspruch genommen werden und mehr Wir-
kung entfalten.

Es besteht hier sicher eine inhaltliche Über-
schneidung der Beratungsprogramme von 
EBZ und Energie- und Klimahotline. Wie 

oben erwähnt, unterscheiden sich die beiden 
Informationsangebote allerdings insofern, als 
die Beratung der Hotline ganz überwiegend 
telefonisch stattfindet, das EBZ hingegen vor 
allem in persönlichen Vor-Ort-Gesprächen 
und im Rahmen von Veranstaltungen infor-
miert.

Obwohl dies aus der Tabelle nicht hervor-
geht, da nur positive Beeinflussungen von 
Grundvoraussetzungen festgehalten werden, 
verhält es sich so, dass eine ordnungsrechtli-
che Nutzungspflicht die Inanspruchnahme 
der Förderung zur Installation solarthermi-
scher Anlagen behindern würde: Derzeit 
können mit Hilfe dieses Moduls nur Maß-
nahmen gefördert werden, die über gesetzli-
che Anforderungen hinsichtlich der Klima-
freundlichkeit hinausgehen. Die Installation 
einer solarthermischen Anlage wäre bei 
Bestehen einer Nutzungspflicht entsprechend 
nur förderwürdig, wenn deren Anforderun-
gen übererfüllt würden, also beispielsweise 
50 Prozent des Wärmebedarfs statt nur 10 
Prozent durch Solarthermie bereitgestellt 
würden. Viele Maßnahmen, die ohne Nut-
zungspflicht förderbar wären, wären dies nach 
ihrer Einführung nicht mehr. 

Zusammengefasst betrachtet werden finan-
zielle Restriktionen durchaus adäquat durch 
Instrumente des Masterplans adressiert, 
allerdings nur soweit dies nicht von der 
Nutzungspflicht ausgehebelt wird. Das För-
derinstrument wird durch die Informations-
instrumente unterstützt, zwischen letzteren 
bestehen leichte Überschneidungen.

Motivation 
Die Motivation, eine solarthermische Anlage 
zu installieren, wird eindeutig von der Nut-
zungspflicht gesteigert, indem sie Gebäude-
eigentümer schlicht dazu zwingt, erneuerbare 
Energien zur Wärmeversorgung einzusetzen. 
Der motivationsfördernde Aspekt der ande-
ren Instrumente wäre nicht mehr unbedingt 
notwendig, er ist allerdings immer noch wert-
voll: Sofern Gebäudeeigentümer ein größeres 
Bewusstsein für die Bedeutung der Wärme-
versorgung durch regenerative Energien und 
daher größere Motivation haben, diese auch 
freiwillig einzusetzen, stehen sie vermutlich 
einer Nutzungspflicht weniger ablehnend 
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gegenüber. Die Akzeptanz der Pflicht wird 
erhöht. 

Zwischen der Energie- und Klimahotline 
und dem EBZ bestehen gewisse Überschnei-
dungen hinsichtlich ihrer motivationsstei-
gernden Elemente. Diese Elemente stellen 
allerdings lediglich positive Nebeneffekte der 
Instrumente dar und nicht deren Hauptzweck 
(dieser liegt in der Steigerung von Wissen). 
Da dementsprechend keines der Instrumente 
in größerem Maße Ressourcen für Motivati-
onssteigerung verbraucht, ist die doppelte Be-
einflussung kaum als ineffizient zu betrachten. 

Das motivationssteigernde Moment der 
finanziellen Förderung der Installation 
solarthermischer Anlagen würde bei Einfüh-
rung einer Nutzungspflicht allerdings häufig 
wegfallen; die Pflicht macht eine Förderung 
in vielen Fällen unmöglich (siehe Abschnitt 
„Aufhebung Finanzielle Restriktionen“). 

Insgesamt wird die Motivation, solarther-
mische Anlagen zu installieren, ausreichend 
vom betrachteten Instrumentenmix befördert. 
Dies gilt allerdings nur, sofern eine Nut-
zungspflicht besteht. 

Sachgerechte Nutzung
Sowohl die Förderung der Installation solar-
thermischer Anlagen als auch die Unterstüt-
zung des Solarwärme-Monitorings unter-
stützen eine sachgerechte Anlagennutzung. 
Es besteht dennoch keine Überschneidung 
zwischen den Instrumenten. Das erstge-
nannte sorgt dafür, dass die Anlage gewartet 
wird, das zweite für eine Überprüfung ihres 
Ertrags. 

Die Informations- und Weiterbildungsange-
bote des EBZ wirken hier unterstützend, da 
sie Ingenieure und Handwerker in die Lage 
versetzen, qualitätvollere Wartungen und 
Monitorings durchzuführen. Hier besteht 
auch keine Überschneidung mit der Kli-
mahotline. Diese berät weniger Fachleute, 
sondern vorwiegend die Gebäudeeigentümer 
selbst.

Das EBZ bietet für solarthermische Anlagen 
kein Online-Tool zu Nutzungsfragen wie es 
für Holzheizungen besteht. Problematisch 

ist auch, dass bei derzeitiger Rechtslage die 
positiven Effekte des Fördermoduls Solar-
thermie und Heizungsmodernisierung durch 
eine Nutzungspflicht gemindert würden. Die 
Installation solarthermischer Anlagen kann 
nur finanziell unterstützt werden, wenn mit 
dieser Maßnahme die Anforderungen der 
Pflicht übererfüllt werden. Und nur in diesem 
Fall können auch die positiven Wirkungen 
des Instruments für die adäquate Nutzung 
(Wartungspflicht) wirksam werden. Dies gilt 
auch für das Solarwärme-Monitoring, das nur 
gefördert werden kann, sofern auch bereits 
die Förderung für die Installation einer solar-
thermischen Anlage in Anspruch genommen 
wurde.

Insgesamt betrachtet wird die Voraussetzung 
der sachgerechten Nutzung nur verlässlich in 
jenen Fällen befördert, in denen die Gebäu-
deeigentümer eine oder beide Förderungen 
des Fördermoduls Solarthermie und Hei-
zungsmodernisierung in Anspruch nehmen 
(was durch die Nutzungspflicht stark einge-
schränkt wird). EBZ und Klimahotline kön-
nen einen geringen Beitrag zur sachgerechten 
Nutzung leisten, besonders ein Online-Tool 
ersterer Institution wäre wünschenswert. 
Überschneidungen zwischen den Instrumen-
ten bestehen nicht.

5.2.2 Holzheizung
Verfügbarkeit 
Die Verfügbarkeit von Holzheizungen wird 
durch keines der untersuchten Instrumente 
beeinflusst. 

Wissen
Grundsätzlich wird das Wissen über Holz-
heizungen von den gleichen Instrumenten in 
gleichem Maße beeinflusst wie das Wissen 
zu Solarthermie. Die dort vorgenommenen 
Überlegungen können übernommen werden. 
Allerdings ist eine Ergänzung vorzunehmen: 
Bei Holzheizungen kann auch das Förder-
modul Bioenergie und Wärmenetze dazu 
anregen, Wissen zu sammeln und so die 
Inanspruchnahme der Informationsangebote 
unterstützen. Hier bestünde theoretisch eine 
Überschneidung mit der Anregung zur Wis-
senssuche durch das Instrument Installation 
solarthermische Anlagen. Hier ist allerdings 
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zu berücksichtigen, dass es sich um eine not-
wendige Überschneidung handelt: Holzhei-
zungen müssen bei beiden Modulen in den 
Vorgaben zur Förderung erwähnt werden, um 
die Förderbedingungen klar zu regeln. 

Aufhebung von Restriktionen
(Bau-)technische Restriktionen 
Da die Aufhebung (bau-)technischer Re-
striktionen überwiegend von den gleichen 
Instrumenten wie im Fall von Solarthermie 
beeinflusst wird, können die dortigen Aus-
führungen zu dieser Grundvoraussetzung 
vollständig übernommen werden. Zu ergän-
zen ist im Fall von Holzheizungen allerdings 
noch der restriktionsmindernde Einfluss des 
Fördermoduls Bioenergie und Wärmenetze. 
Hier besteht allerdings keine Überschneidung 
mit dem des Instruments Installation solar-
thermische Anlagen. Mit den beiden Instru-
menten werden Heizanlagen unterschiedli-
cher Größe gefördert (vgl Ausführungen zur 
Aufhebung finanzieller Restriktionen). 

Rechtliche Restriktionen 
Keines der untersuchten Instrumente kann 
dazu beitragen, etwaige rechtliche Restrikti-
onen bei Installation und Einsatz von Holz-
heizungen zu mindern oder aufzuheben. 

Finanzielle Restriktionen 
Ein etwaiger Mangel an finanziellen Res-
sourcen, der den Einsatz von Holzheizun-
gen verhindern könnte, wird eindeutig von 
der finanziellen Förderung der Instrumente 
Installation solarthermische Anlagen sowie 
Bioenergie und Wärmenetze gemindert. 
Unterstützt wird die Inanspruchnahme der 
Förderungen durch die beratenden Tätigkei-
ten der Energie- und Klimahotline und des 
EBZ. 

Auf den ersten Blick scheint also eine kla-
re Überschneidung zwischen den beiden 
erstgenannten Instrumenten zu bestehen. 
Dies ist jedoch nicht der Fall, da im Rahmen 
des Instruments Installation solarthermische 
Anlagen lediglich Holzheizungen bis zu einer 
Leistung von 100 kW gefördert werden, im 
Rahmen von Bioenergie und Wärmenetze 
dagegen nur solche Anlagen, die über eine 
Leistung größer als 100 kW verfügen. Prob-
lematisch ist, dass es für kleinere Anlagen nur 
möglich ist eine Förderung in Anspruch zu 
nehmen, wenn gleichzeitig eine solarthermi-
sche Anlage installiert wird.

Abgesehen von diesem Punkt gelten für die 
Aufhebung finanzieller Restriktionen die 
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Nutzungspflicht von Erneuerbaren Energien (+)

Energie- und Klimahotline (+) (+) (+)

IMPULS-Programm Für Gebäudeeigentümer (+)

Für Fachleute (+)

EnergieBau-Zen-
trum

Für Gebäudeeigentümer (+) (+) (+) (+)

Für Fachleute (+) (+) (+)
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gleichen Überlegungen wie für die Solarther-
mie: Es besteht eine gewissen Überschnei-
dung hinsichtlich der Arbeit des EBZ und 
der Energie- und Klimahotline und auch hier 
besteht das Problem, dass die Einführung 
einer Nutzungspflicht die Wirksamkeit der 
beiden Fördermodule eindeutig beeinträchti-
gen würde (siehe Seiten 65 und 69).

Motivation
Alle Überlegungen, die im Fall von Solar-
thermie hinsichtlich der Beeinflussung der 
Motivation getroffen wurden, können hier 
übernommen werden: Die Grundvoraus-
setzung wird hinreichend durch den be-
trachteten Instrumentenmix befördert. Die 
Nutzungspflicht kann einen sehr wertvollen 
Impuls setzen, der die anderen Instrumente 
jedoch nicht überflüssig macht. Sie würde al-
lerdings dafür sorgen, dass der positive Effekt 
der finanziellen Förderinstrumente deutlich 
verringert wird. 

Sachgerechte Nutzung 
Die Förderung der Installation solarthermi-
scher Anlagen setzt einen positiven Impuls 
für die korrekte Nutzung von Holzheizungen, 
indem sie die Fördernehmer verpflichtet, die-
se Anlagen mindestens ein Jahr lang warten 
zu lassen. Es werden vom Instrument Instal-
lation solarthermische Anlagen allerdings nur 
Holzheizungen bis zu einer Leistung von 100 
kW gefördert. Für größere Holzheizungen 
kann keine Wartungspflicht entstehen; sie 
werden durch die Förderung Bioenergie und 
Wärmenetze unterstützt, die keine derartigen 
Regelungen aufweist. Vor dem Hintergrund, 
dass Holzheizungen einer gewissen Pflege be-
dürfen, um optimal zu funktionieren (Behnke 
& Kemper 2010: 8) ist zu überdenken, ob 
dies günstig ist. In diesem Zusammenhang 
ist weiterhin zu berücksichtigen, dass mög-
liche positive Effekte der Förderinstrumente 
von der Nutzungspflicht ausgehebelt werden 
könnten (vgl. „Sachgerechte Nutzung“ von 
Solarthermie). 

Die Qualität von Wartungen kann mittels 
der Angebote des EBZ für Fachleute er-
höht werden. Die Gebäudeeigentümer selbst 
werden zum einen von der Klimahotline zur 
korrekten Nutzung ihrer Anlagen beraten; 
gleichzeitig können sie die Online-Tools des 

EBZ nutzen, die Auskunft darüber geben, ob 
die Anlage die erwartete Leistung erbringt. 
Zwischen diesen beiden Instrumenten dürfte 
es kaum Überschneidungen geben: Die 
Klimahotline stellt eine telefonische Beratung 
dar, die persönlich auf individuelle Fragen zur 
Nutzung eingehen kann. Die Online-Tools 
dagegen stellen standardisierte Instrumente 
dar, die auf Basis vorgegebener Parameter 
Auskunft über die Effizienz der Anlagen 
geben können. Die detaillierten Berechnun-
gen, die für diese Auskunft erforderlich sind, 
wären wiederum im Rahmen einer telefoni-
schen Beratung kaum möglich.

Die adäquate Nutzung von Holzheizungen 
wird, insgesamt betrachtet, nicht umfassend 
von den betrachteten Instrumenten befördert. 
Positiv zu vermerken ist allerdings, dass keine 
Überschneidungen zwischen ihnen bestehen.

5.2.3 Durch Wärmepumpe genutzte Um-
weltwärme
Verfügbarkeit 
Keines der untersuchten Instrumente beein-
flusst die Verfügbarkeit von Wärmepumpen 
zur Nutzung von Umweltwärme. 

Wissen 
Das Wissen über Wärmepumpen wird in 
gleichem Maße durch die gleichen Instru-
mente wie das Wissen zu Solarthermie beein-
flusst. Die zu dieser Technologie gemachten 
Ausführungen können ohne Einschränkung 
übernommen werden.

Aufhebung von Restriktionen
(Bau-)technische Restriktionen 
Auch im Fall der Aufhebung baulich-techni-
scher Restriktionen entspricht der Beitrag der 
untersuchten Instrumente dem im Fall von 
Solarthermie. Allerdings besteht eine Ein-
schränkung dahingehend, dass es nur möglich 
ist, finanzielle Förderung zur Beseitigung 
von Problemen in Anspruch zu nehmen, 
wenn mit der Wärmepumpe gleichzeitig eine 
solarthermische Anlage installiert wird (vgl. 
Ausführungen zur Aufhebung finanzieller 
Restriktionen).
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Rechtliche Restriktionen
Mögliche rechtliche Hemmnisse werden 
durch keines der betrachteten Instrumente 
adressiert. 

Finanzielle Restriktionen 
Ein Mangel an finanziellen Ressourcen kann 
eindeutig durch das Förderinstrument Instal-
lation solarthermische Anlagen kompensiert 
werden, allerdings nur, wenn neben einer 
Wärmepumpe auch eine solarthermische 
Anlage eingesetzt wird. Die Beratungen zu 
Förderinstrumenten der Energie- und Kli-
mahotline und des EBZ sind dadurch beson-
ders wichtig. Sie können Gebäudeeigentümer 
auch auf andere Fördermöglichkeiten hinwei-
sen, die nicht an die Nutzung solarer Wärme 
gekoppelt sind.

Wie im Fall von Solarthermie bestehen ge-
wisse Überschneidungen zwischen der Bera-
tung der beiden Institutionen. Zudem besteht 
auch hier das Problem, dass die Möglichkei-
ten einer finanziellen Förderung im Rahmen 
des Programms Solarthermie und Heizungs-
modernisierung durch die Einführung einer 
Nutzungspflicht stark eingeschränkt würden. 
Insgesamt betrachtet werden finanzielle 
Hemmnisse bei der Installation von Wärme-

pumpen nicht umfassend durch die betrach-
teten Instrumente adressiert.

Motivation 
Da die Motivation, eine Wärmepumpe zu 
installieren, von den gleichen Instrumenten 
beeinflusst wird wie die, eine solarthermische 
Anlage einzusetzen, können die in Bezug auf 
diese Technologie gemachten Überlegungen 
hier vollständig übernommen werden. Einzig 
der motivationssteigernde Effekt des Instru-
ments Installation solarthermische Anlagen 
dürfte in Bezug auf Wärmepumpen etwas 
niedriger sein. Dieses Instrument kann seine 
Wirkung nur entfalten, sofern auch eine so-
larthermische Anlage mitinstalliert wird.

Sachgerechte Nutzung 
Die sachgerechte Nutzung von Wärmepum-
pen kann durch das Instrument Installation 
solarthermische Anlagen unterstützt wer-
den. Wenn diese Förderung in Anspruch 
genommen wird, muss die Wärmepumpe 
mindestens ein Jahr lang regelmäßig gewar-
tet werden. Dieser positive Impuls für die 
adäquate Nutzung kann, wie bereits mehrfach 
erwähnt, allerdings durch die Nutzungspflicht 
entfallen. 

Untersuchte Instru-
mente

Grundvoraussetzungen für 
den Einsatz technischer 

Optionen

Verfüg-
barkeit

Wissen Aufhebung von Restrik-
tionen

Moti-
vation

Sach-
gerech-
te 
Nut-
zung

(Bau-)
tech-
nische 
Rest-
riktio-
nen

Recht-
liche 
Rest-
riktio-
nen

Finan-
zielle 
Re-
strik-
tionen

Nutzungspflicht von Erneuerbaren Energien (+)

Energie- und Klimahotline (+) (+) (+)

IMPULS-Programm Für Gebäudeeigentümer (+)

Für Fachleute (+)

EnergieBau-Zen-
trum

Für Gebäudeeigentümer (+) (+) (+)

Für Fachleute (+) (+) (+)

Fördermodul 
Solar thermie & Hei-
zungsmodernisierung

Installation solartherm. Anlagen (+) (+) (+)

Solarwärme-Monitoring

Fördermodul Bioenergie und Wärmenetze
 
(+) = Instrument trägt dazu bei, dass Grundvoraussetzung gegeben ist
(+) = Instrument kann unter Umständen dazu beitragen, dass Grundvoraussetzung gegeben ist
+

+
+

+
+

+ +

Tabelle 4: Durch 
Wärmepum-
pe genutzte 

Umweltwärme: 
Beeinflussung 
der Grundvor-
aussetzungen 

für den Einsatz 
technischer 

Optionen durch 
In strumente 

(Eigene Darstel-
lung)  
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Auch die Informations- und Weiterbildungs-
angebote des EBZ für Fachleute sowie die 
Beratung der Klimahotline können einen 
Beitrag zur adäquaten Nutzung leisten. Ein 
Online-Tool, wie vom EBZ für andere Mög-
lichkeiten der Wärmeversorgung angeboten, 
gibt es allerdings nicht. Zwischen den beiden 
erstgenannten Instrumenten bestehen, wie 
bereits im Fall von Solarthermie erläutert, 
keine Überschneidungen hinsichtlich ihrer 
Beeinflussung der hier betrachteten Grund-
voraussetzung. 

Insgesamt betrachtet kann die sachgerechte 
Nutzung von Wärmepumpen zwar von meh-
reren der betrachteten Instrumente beein-
flusst werden; eine gewisse Garantie für den 
korrekten Betrieb der Anlagen kann jedoch 
durch den Instrumentenmix nur in Einzel-
fällen (bei Inanspruchnahme der Förderung) 
entstehen.

5.2.4 Wärmenetze
Verfügbarkeit:
Die Verfügbarkeit von Komponenten für 
Wärmenetze wird durch keines der betrachte-
ten Instrumente befördert.

Wissen 
Wissen über Wärmenetze wird vorwiegend 
von der Energie- und Klimahotline und den 
Angeboten des EBZ für Gebäudeeigentümer 
befördert. Weiterhin können auch die Nut-
zungspflicht, IMPULS-geförderte Veranstal-
tungen für Gebäudeeigentümer, Angebote des 
EBZ für Fachleute, sowie die Förderrichtlini-
en der Fördermodule Solarthermie und Hei-
zungsmodernisierung sowie Bioenergie und 
Wärmenetze unter Umständen einen Beitrag 
zur Erhöhung des Wissens leisten. Damit 
entspricht die Beeinflussung des Wissens zu 
Wärmenetzen derjenigen für Holzheizungen. 
Es sind die dort gemachten Überlegungen zu 
übernehmen. 

Aufhebung von Restriktionen
(Bau-)technische Restriktionen 
Die Beeinflussung der Aufhebung (bau-)
technischer Hemmnisse durch die betrach-
teten Instrumente entspricht überwiegend 
denen im Fall von Solarthermie. Die dortigen 
Ausführungen können übernommen werden. 
Zusätzlich können auch finanzielle Förde-
rungen des Moduls Bioenergie und Wärme-
netze dazu beitragen, etwaige Hemmnisse 
zu mindern, indem sie die Realisierung von 
teureren komplexeren Lösungen ermöglichen. 

Untersuchte Instru-
mente

Grundvoraussetzungen für 
den Einsatz technischer 

Optionen

Verfüg-
barkeit

Wissen Aufhebung von Restrik-
tionen

Moti-
vation

Sach-
gerech-
te 
Nut-
zung

(Bau-)
tech-
nische 
Rest-
riktio-
nen

Recht-
liche 
Rest-
riktio-
nen

Finan-
zielle 
Re-
strik-
tionen

Nutzungspflicht von Erneuerbaren Energien (+)

Energie- und Klimahotline (+) (+) (+)

IMPULS-Programm Für Gebäudeeigentümer (+)

Für Fachleute (+)

EnergieBau-Zen-
trum

Für Gebäudeeigentümer (+) (+) (+) (+)

Für Fachleute (+) (+) (+)

Fördermodul 
Solar thermie & Hei-
zungsmodernisierung

Installation solartherm. Anlagen (+) (+) (+)

Solarwärme-Monitoring

Fördermodul Bioenergie und Wärmenetze (+) (+) (+)

 (+) = Instrument trägt dazu bei, dass Grundvoraussetzung gegeben ist
(+) = Instrument kann unter Umständen dazu beitragen, dass Grundvoraussetzung gegeben ist
+

+
+

+
+

+ +

+

Tabelle 5: 
Wärmenetze: 
Beeinflussung 
der Grundvor-
aussetzungen 
für den Einsatz 
technischer 
Optionen 
durch Instru-
mente (Eigene 
Darstellung)
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Hier besteht auch keine Überschneidung mit 
der finanziellen Förderung durch das Instru-
ment Installation solarthermische Anlagen, 
da durch die beiden Förderinstrumente unter-
schiedliche Komponenten der Wärmeversor-
gung durch Wärmenetze unterstützt werden.

Insgesamt soll die im Fall von Solarther-
mie getroffene Einschätzung übernommen 
werden: Der bestehende Instrumentenmix er-
scheint grundsätzlich adäquat; es ist allerdings 
zu prüfen, ob die Qualifizierungsmaßnahmen 
für Fachleute ausreichend sind.

Rechtliche Restriktionen 
Rechtliche Restriktionen, die die Nutzung 
und Einrichtung von Wärmenetzen ver-
hindern könnten, werden von keinem der 
betrachteten Instrumente beeinflusst. 

Finanzielle Restriktionen 
Die Wärmeversorgung durch Wärmenetze 
wird sowohl durch das Instrument Installa-
tion solarthermische Anlagen als auch durch 
das Instrument Bioenergie und Wärmenetze 
finanziell gefördert. Wie in Bezug auf die 
Aufhebung baulich-technischer Restriktionen 
bereits erwähnt, stellt dies keine Doppelför-
derung dar: Im Rahmen der erstgenannten 
Förderung werden Solaranlagen unterstützt, 
die in Wärmenetze einspeisen, sowie darüber 
hinaus der Ersatz einer bestehenden Hei-
zung durch Anschluss an ein Wärmenetz. Im 
Rahmen von Bioenergie und Wärmenetze 
dagegen wird die Errichtung der Wärmenetze 
an sich (etwa der Leitungen, Umwandlungs- 
und Verteilanlagen) gefördert. Grundsätzlich 
ergänzen sich die beiden Instrumente also. 

Die Aufteilung der finanziellen Förderung 
auf zwei Instrumente dürfte ihre Verständ-
lichkeit und damit ihre Inanspruchnahme 
etwas erschweren, wodurch die Beratung der 
Energie- und Klimahotline und des EBZ 
an Bedeutung gewinnen. Zwischen diesen 
beiden Informationsangeboten dürften aller-
dings Überschneidungen hinsichtlich ihrer 
Beratung zu Förderprogrammen bestehen.

Grundsätzlich scheinen mögliche finanzielle 
Restriktionen hinreichend durch den betrach-
teten Instrumentenmix gemindert zu werden; 
auch hier gilt dies allerdings nur, soweit die 

Nutzungspflicht nicht eine finanzielle Förde-
rung verhindert. 

Motivation
Die Nutzungspflicht kann Gebäudeeigentü-
mer vor allem dazu motivieren, ihre Gebäude 
an ein bestehendes Wärmenetz anzuschlie-
ßen. Sie zwingt dazu, diese Form der Wärme-
versorgung oder eine andere durch erneuer-
bare Energien gestützte zu nutzen. Mittelbar 
erhöht sie (in den Fällen, in denen noch keine 
Wärmenetze bestehen) so auch die Motivati-
on, Elemente von Wärmenetzen oder Anla-
gen, die in solche einspeisen, zu errichten.

Die Überschneidung hinsichtlich der Mo-
tivationssteigerung zwischen Energie- und 
Klimahotline und dem EBZ wird nicht 
als Problem betrachtet, da, wie im Fall von 
Solarthermie bereits erläutert, diese Über-
schneidung nicht mit einer Verschwendung 
von Ressourcen einhergeht. Auch die Förder-
module können einen Beitrag leisten, sofern 
die Nutzungspflicht die Möglichkeit der 
Förderung nicht aushebelt. 

Zusammenfassend betrachtet wird die Moti-
vation, Wärmenetze zur Wärmeversorgung zu 
nutzen ausreichend durch den betrachteten 
Instrumentenmix befördert.  

Sachgerechte Nutzung 
Wurde der Anschluss an ein Wärmenetz 
oder die Installation einer in ein solches 
einspeisenden Solaranlage durch das Instru-
ment Installation solarthermische Anlagen 
unterstützt, wird die korrekte Nutzung der 
neuen Anlage befördert: Laut Vorgabe der 
Förderrichtlinie ist sie mindestens ein Jahr 
lang warten zu lassen. Dies gilt jedoch nicht 
für Elemente eines Wärmenetzes, die im 
Rahmen von Bioenergie und Wärmenetzen 
förderbar sind. Dieses Fördermodul beinhal-
tet keine Vorgaben zur Wartung. 

Die Qualität von Wartungen wird mittels der 
Angebote des EBZ für Fachleute gesteigert. 
Die Gebäudeeigentümer selbst werden durch 
die Klimahotline sowie die Online-Tools des 
EBZ angesprochen, welche Auskunft darüber 
geben, ob eine an ein Fernwärmenetz ange-
schlossene Heizanlage die erwartete Leistung 
erbringt. Zwischen dem Online-Tool und 
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der Beratung durch die Klimahotline dürften 
kaum Überschneidungen bestehen. Ersteres 
stellt ein standardisiertes Informations-Tool 
dar, das konkrete Berechnungen durchführt; 
letztere bietet persönliche Beratung zu indi-
viduellen Fragestellungen zur Nutzung (vgl. 
Ausführungen zur Nutzung von Holzheizun-
gen).

Insgesamt lässt sich feststellen, dass eine 
sachgerechte Nutzung von an ein Wärmenetz 
angeschlossenen Heizanlagen und in ein 
solches einspeisenden Solaranlagen stärker 
durch den untersuchten Instrumentenmix be-
fördert wird als die von Wärmenetzen an sich. 
Dies gilt jedoch nur, sofern eine Förderung 
im Rahmen von Installation solarthermische 
Anlagen in Anspruch genommen wurde. 
Insgesamt erscheint die Beeinflussung der 
korrekten Nutzung also optimierbar. Positiv 
anzuführen ist, dass keine Überschneidungen 
zwischen den untersuchten Instrumenten 
bestehen.

5.2.5 Bioöl
Verfügbarkeit 
Die Verfügbarkeit von Bioöl nutzenden 
Heizanlagen wird durch keines der unter-
suchten Instrumente beeinflusst.

Wissen
Bei keinem der betrachteten Instrumente 
konnte festgestellt werden, dass es eindeutig 
oder mit sehr großer Wahrscheinlichkeit 
Wissen über Bioöl nutzende Heizanlagen 
steigern kann: Es ist unklar, ob durch das IM-
PULS-Programm Veranstaltungen gefördert 
werden, die dieses Thema behandeln. Auch 
die Berater des EBZ müssten sich erst selbst 
informieren, bevor sie hierzu beraten könnten. 
Die Lotsen der Klimahotline beraten derzeit 
nicht über diese Möglichkeit der Wärmever-
sorgung. 

Entsprechend sind die positiven Impulse zur 
Wissenssuche, die von Nutzungspflicht und 
beiden Fördermodulen ausgehen, in der be-
trachteten Instrumentenkonstellation wertlos: 
Wenn es keine adäquate Möglichkeit gibt, 
sich über Heizung mit Bioöl zu informieren, 
können auch Anstöße, Wissen hierüber zu 
suchen, nur ins Leere laufen. 

Untersuchte Instru-
mente

Grundvoraussetzungen für 
den Einsatz technischer 

Optionen

Verfüg-
barkeit

Wissen Aufhebung von Restrik-
tionen

Moti-
vation

Sach-
gerech-
te 
Nut-
zung

(Bau-)
tech-
nische 
Rest-
riktio-
nen

Recht-
liche 
Rest-
riktio-
nen

Finan-
zielle 
Re-
strik-
tionen

Nutzungspflicht von Erneuerbaren Energien (+)

Energie- und Klimahotline

IMPULS-Programm Für Gebäudeeigentümer (+)

Für Fachleute (+)

EnergieBau-Zen-
trum

Für Gebäudeeigentümer (+) (+)

Für Fachleute (+)

Fördermodul 
Solar thermie & Hei-
zungsmodernisierung

Installation solartherm. Anlagen (+) (+) (+)

Solarwärme-Monitoring

Fördermodul Bioenergie und Wärmenetze (+) (+) (+)

(+) = Instrument trägt dazu bei, dass Grundvoraussetzung gegeben ist
(+) = Instrument kann unter Umständen dazu beitragen, dass Grundvoraussetzung gegeben ist
+

+

+

+ +

Tabelle 6: 
Bioöl: Beein-
flussung der 
Grundvoraus-
setzungen für 
den Einsatz 
technischer 
Optionen 
durch Instru-
mente (Eigene 
Darstellung)
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Wissen zu Bioöl wird also, zumindest was die 
Instrumente des Masterplans angeht, nicht 
ausreichend befördert, um Gebäudeeigentü-
mer dazu zu animieren, diesen Brennstoff zur 
Wärmeversorgung einzusetzen.

Aufhebung von Restriktionen
(Bau-)technische Restriktionen 
Es besteht kein Instrument, von dem eindeu-
tig angenommen werden kann, dass es einen 
Beitrag zur Aufhebung baulich-technischer 
Hemmnisse bei der Installation von Bioöl 
nutzenden Heizanlagen leisten kann: Beim 
IMPULS-Programm ist unklar, ob überhaupt 
Weiterbildungsveranstaltungen für Fachleute 
gefördert werden, die dieses Thema behan-
deln; entsprechend ist eine Einschätzung 
nicht möglich, ob diese durch das Programm 
eher in die Lage versetzt werden, baulich-
technische Hindernisse durch fachlich 
anspruchsvolle oder innovative Lösungen zu 
überwinden. Auch die entsprechenden An-
gebote des EBZ sind für Bioöl nicht so gut 
ausgebaut wie für andere Möglichkeiten der 
Wärmeversorgung durch erneuerbare Ener-
gien. Da der Einfluss beider Instrumente auf 
diese Grundvoraussetzung gering ist, ist auch 
kaum von Überschneidungen zwischen ihnen 
auszugehen.

Die beiden Fördermodule können eventuell 
einen Beitrag zur Überwindung baulicher 
Hemmnisse leisten, indem sie Gebäudeei-
gentümer in die Lage versetzen, technisch 
anspruchsvollere Lösungen zu verwirklichen. 
Auch zwischen ihnen sollte es nicht zu Über-
schneidungen kommen, da sie Heizanlagen 
unterschiedlicher Größe fördern.

Zusammenfassend betrachtet adressieren die 
Instrumente des Masterplans diese Grund-
voraussetzung in nur unvollständigem Maße: 
Dies äußert sich besonders darin, dass die 
Überwindung baulich-technischer Hemm-
nisse durch Qualifizierung von Fachleuten, 
die im Rahmen dieser Arbeit als besonders 
wichtig erachtet wurde, nicht ausreichend 
befördert wird. 

Rechtliche Restriktionen 
Rechtliche Restriktionen, die die Installation 
von Bioöl nutzenden Heizanlagen verhindern 

können, werden von keinem der untersuchten 
Instrumente gemindert.

Finanzielle Restriktionen
Ein etwaiger Mangel an finanziellen Res-
sourcen kann durch die beiden Fördermodule 
gemindert werden. Es besteht hier allerdings 
keine Überschneidung zwischen den beiden 
Instrumenten. Die Förderung Installation 
solarthermische Anlagen unterstützt kleine-
re, das Modul Bioenergie und Wärmenetze 
dagegen mittlere bis große Anlagen mit einer 
Leistung ab 100 kW. Kleinere Anlagen sind 
allerdings insofern benachteiligt, als ihre Ins-
tallation nur förderbar ist, sofern gleichzeitig 
eine solarthermische Anlage installiert wird. 
Die Fördermöglichkeiten werden zudem 
durch die Nutzungspflicht eingeschränkt. 

Während zwar zumindest einige finanzielle 
Fördermöglichkeiten vorhanden sind, besteht 
ein Mangel hinsichtlich der Beratungsan-
gebote zu ihnen. Sofern nicht außerhalb des 
Masterplans entsprechende Instrumente vor-
handen sind, könnte das Problem entstehen, 
dass Gebäudeeigentümer überhaupt nicht auf 
diese Fördermöglichkeiten aufmerksam wer-
den und sie daher nicht in Anspruch nehmen.

Motivation
Eindeutig gesteigert werden kann die Mo-
tivation zum Einsatz einer Bioöl nutzenden 
Heizanlage durch die Nutzungspflicht, die 
Gebäudeeigentümer zwingt, erneuerbare 
Energieträger zur Wärmeversorgung zu 
verwenden. Anders als bei den zuvor betrach-
teten Technologien wird dieser Impuls jedoch 
nicht von motivationssteigernden Effekten 
der Energie- und Klimahotline und des EBZ 
flankiert. Vor dem Hintergrund, dass die 
Nutzungspflicht die finanziellen Förderinst-
rumente aushebeln kann, dürfte sie in vielen 
Fällen in Hinblick auf Bioöl als einziges mo-
tivationsbeeinflussendes Instrument zurück-
bleiben. Bioöl ist also in Bezug auf Motiva-
tion gegenüber den anderen untersuchten 
Formen der Wärmeversorgung benachteiligt. 

Sachgerechte Nutzung 
Sofern die Installation einer Bioöl-Heizanla-
ge durch die Förderung Installation solarther-
mische Anlagen finanziell unterstützt wurde, 
kann die daraus erwachsende Wartungspflicht 
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eindeutig einen Beitrag zur adäquaten Nut-
zung leisten. Diese Förderung gilt jedoch nur 
für kleine Anlagen bei gleichzeitiger Installa-
tion einer solarthermischen Anlage und kann 
zudem durch die Nutzungspflicht verhindert 
werden. Entsprechend dürfte die Zahl der 
Fälle, in denen eine solche Wartungspflicht 
eintritt, gering sein. 

Für eine adäquate Wartung von Anlagen 
müssen die Ingenieure und Handwerker zu-
dem entsprechend ausgebildet sein. Dass bei 
keinem der betrachteten Instrumente vermu-
tet werden kann, dass es einen eindeutigen 
Beitrag zur Qualifizierung von Fachleuten 
hinsichtlich Bioöl nutzender Heizanlagen 
leistet, ist dementsprechend als Defizit zu 
werten.

Besonders in den Fällen, in denen keine 
regelmäßige oder fachgerechte Wartung 
stattfindet, kann das Online-Tool des EBZ 
zur Überprüfung des Ertrags von Heizungen 
einen wertvollen Beitrag leisten. Gebäu-
deeigentümer können durch das Tool dazu 
animiert werden, ihre Heizung warten zu 
lassen. Wünschenswert wäre allerdings auch 
die Möglichkeit einer persönlichen Beratung 
hinsichtlich Nutzungsfragen. 

Insgesamt wird die sachgerechte Nutzung nur 
unzureichend durch den betrachteten Instru-
mentenmix befördert. 

5.2.6 Biogas
Verfügbarkeit 
Die Verfügbarkeit von Heizanlagen, die Bio-
gas nutzen, wird von keinem der betrachteten 
Instrumente beeinflusst. 

Wissen
Eine Wissenssteigerung zu Biogas kann 
durch die Erstberatung der Energie- und 
Klimahotline befördert werden. Allerdings 
besteht ein Defizit hinsichtlich tiefergehender 
persönlicher Beratung, wie sie das EBZ für 
mehrere andere Formen der Wärmeversor-
gung anbietet. Ob das IMPULS-Programm 
überhaupt einen positiven Beitrag zum 
Wissen leisten kann ist fraglich; es ist nicht 
bekannt, ob das Programm überhaupt eine re-
levante Anzahl an Veranstaltungen zu diesem 
Thema fördert. Den Mangel an persönlicher 
Beratung zum Thema Heizung mit Biogas 
kann es nicht kompensieren. 

Grundsätzlich können auch die Nutzungs-
pflicht und die Fördermodule einen Beitrag 

Untersuchte Instru-
mente

Grundvoraussetzungen für 
den Einsatz technischer 

Optionen

Verfüg-
barkeit

Wissen Aufhebung von Restrik-
tionen

Moti-
vation

Sach-
gerech-
te 
Nut-
zung

(Bau-)
tech-
nische 
Rest-
riktio-
nen

Recht-
liche 
Rest-
riktio-
nen

Finan-
zielle 
Re-
strik-
tionen

Nutzungspflicht von Erneuerbaren Energien (+)

Energie- und Klimahotline (+) (+) (+)

IMPULS-Programm Für Gebäudeeigentümer (+)

Für Fachleute (+)

EnergieBau-Zen-
trum

Für Gebäudeeigentümer (+)

Für Fachleute (+)

Fördermodul 
Solar thermie & Hei-
zungsmodernisierung

Installation solartherm. Anlagen (+) (+) (+)

Solarwärme-Monitoring

Fördermodul Bioenergie und Wärmenetze (+) (+) (+)

(+) = Instrument trägt dazu bei, dass Grundvoraussetzung gegeben ist
(+) = Instrument kann unter Umständen dazu beitragen, dass Grundvoraussetzung gegeben ist
+

+
+

+

+ +

Tabelle 7: 
Biogas: Beein-
flussung der 
Grundvoraus-
setzungen für 
den Einsatz 
technischer 
Optionen 
durch Instru-
mente (Eigene 
Darstellung)
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leisten, indem sie Gebäudeeigentümer dazu 
anregen, Wissen zu suchen und bestehende 
Informationsangebote in Anspruch zu neh-
men. Da jedoch ein gewisses Defizit hinsicht-
lich solcher Angebote besteht, werden diese 
Impulse zum Teil ins Leere laufen (sofern 
nicht andere Informationsmöglichkeiten 
außerhalb des Masterplans bestehen). 

Insgesamt wird das Wissen zu Biogas zwar 
stärker durch die betrachteten Instrumente 
befördert als etwa das zu Bioöl, allerdings 
wurde auch hier ein gewisses Defizit festge-
stellt, was persönliche tiefergehende Beratung 
angeht. Es bestehen keine Überschneidungen 
zwischen den Instrumenten.

Aufhebung von Restriktionen
(Bau-)technische Restriktionen 
Baulich-technische Restriktionen, die für die 
Installation von Biogas nutzenden Heizungen 
bestehen können, werden in genau gleichem 
Maße von genau den gleichen Instrumenten 
adressiert wie im Fall von Bioöl. Die dort 
vorgenommenen Überlegungen können hier 
vollständig übernommen werden.

Rechtliche Restriktionen
Rechtliche Restriktionen werden von keinem 
der untersuchten Instrumente beeinflusst.

Finanzielle Restriktionen
Ein etwaiger Mangel an finanziellen Res-
sourcen wird von der Förderung Installa-
tion solarthermische Anlagen sowie vom 
Fördermodul Bioenergie und Wärmenetze 
gemindert. Da erstere Förderung für kleine 
Anlagen, letztere für mittlere bis große in 
Anspruch genommen werden kann, besteht 
auch keine Überschneidung zwischen den 
beiden Instrumenten. Kleinere Anlagen sind 
bezüglich finanzieller Unterstützung etwas 
benachteiligt. Ihr Einbau ist nur förderbar, 
wenn gleichzeitig eine solarthermische Anla-
ge installiert wird. Zudem werden die För-
dermöglichkeiten durch die Nutzungspflicht 
begrenzt. 

Die Energie- und Klimahotline kann einen 
Beitrag zur stärkeren Inanspruchnahme der 
beiden Förderungen leisten, indem sie Ge-
bäudeeigentümer auf sie aufmerksam macht 
und zu Förderkonditionen berät. 

Insgesamt wird diese Grundvoraussetzung 
leidlich durch die Instrumente des Master-
plans adressiert; Überschneidungen bestehen 
keine. 

Motivation 
Wie bei den anderen betrachteten Formen 
der Wärmeversorgung auch, kann die Nut-
zungspflicht effektiv Motivation herstellen. 
Sie wird dabei von der Energie- und Kli-
mahotline unterstützt, die Gebäudeeigentü-
mer dazu anregen kann, auch aus eigenem 
Antrieb regenerative Energien zur Wärme-
versorgung zu nutzen. Weitere Instrumente, 
die eine derartige Motivationssteigerung 
befördern, gibt es nicht; laut der Tabelle wird 
die Motivation zwar von den beiden Förder-
modulen beeinflusst, in vielen Fällen dürfte 
dieser Effekt jedoch aufgrund der Nutzungs-
pflicht wegfallen. 

Zusammengefasst betrachtet wird die Moti-
vation, Biogas nutzende Heizanlagen zu ver-
wenden zwar ausreichend beeinflusst, da die 
Nutzungspflicht in dieser Hinsicht ein sehr 
starkes Instrument ist. Wünschenswert wäre 
allerdings noch ein stärkerer begleitender Im-
puls zur Motivationssteigerung, der auch die 
Akzeptanz der Nutzungspflicht fördert. 

Sachgerechte Nutzung
Eine Förderung im Rahmen des Instruments 
Installation solarthermische Anlagen kann 
zum Entstehen einer Wartungspflicht führen. 
Auch die Energie- und Klimahotline leistet 
einen Beitrag zur adäquaten Nutzung von 
Biogas-Heizanlagen; Gebäudeeigentümer 
können sich hier zu diesem Thema beraten 
lassen. Zwischen dem Förderinstrument 
und der Hotline besteht keine Überschnei-
dung. Ersteres  befördert die Wartung durch 
Fachleute, letztere eher die korrekte Nutzung 
durch den Gebäudeeigentümer selbst. 

Wie auch im Fall von Bioöl besteht ein 
instrumentelles Defizit, was die Qualifi-
zierung von Fachleuten betrifft. Auch ein 
Online-Tool, das Auskunft über die Leistung 
der installierten Anlage gibt, wäre hilfreich. 
Die komplexen Berechnungen, die es durch-
führt,  sind sicher im Rahmen einer Beratung 
bei der Klimahotline nicht möglich. Da die 
Wartungspflicht weiterhin nur in bestimmten 
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Fällen entsteht, wird die korrekte Nutzung 
von Heizanlagen, die Biogas nutzen, durch 
den betrachteten Instrumentenmix nicht 
ausreichend befördert.

5.3 Welche Interakti-
onen entstehen zwi-
schen den untersuch-
ten Instrumenten?

5.3.1 Einführung
Im vorangegangenen Abschnitt wurde der 
Einfluss verschiedener Instrumente des Mas-
terplans gewissermaßen aufaddiert und ge-
prüft, ob sie zusammen dafür sorgen können, 
dass Grundvoraussetzungen für den Einsatz 
von Anlagen der erneuerbaren Wärmeversor-
gung gegeben sind. Dieses Zusammenwirken 
der Instrumente stellt die im Rahmen dieser 
Arbeit betrachteten Interaktionen dar. Dem-
entsprechend sind für eine Beantwortung der 
hier behandelten Teilfrage, die Ergebnisse des 
vorangegangenen Schrittes zusammenzufas-
sen und zu diskutieren.

Während der Auswertung der Tabellen 
wurden jedoch auch häufig Wechselwirkun-
gen zwischen Instrumenten festgestellt, die 
keine Addition von Einflüssen darstellen, 
also nicht dem zuvor genannten Verständnis 
einer Interaktion entsprechen. Beispielswei-
se kann ein Instrument ein anderes auch in 
der Beförderung einer Grundvoraussetzung 
unterstützen oder blockieren. Da derartige 
Prozesse von Bedeutung für die Funktions-
fähigkeit1 des Instrumentenmixes sind, sollen 
sie anschließend zusammenfassend dargestellt 
und analysiert werden.

1 Mit Funktionsfähigkeit ist hier gemeint, dass der Instru-
mentenmix so gestaltet ist, dass die mit seinem Einsatz verbun-
denen Ziele erreicht werden können.

5.3.2 Beeinflussung der Grundvorausset-
zungen durch die Instrumente (Zusammen-
fassung)
Verfügbarkeit
Die Verfügbarkeit von Anlagen zur Wärme-
bereitstellung durch erneuerbare Energien 
wird von keinem der betrachteten Instru-
mente gefördert. Ob dies als Defizit be-
trachtet werden kann, ist allerdings fraglich: 
Zum einen ist zweifelhaft, ob überhaupt 
ein Mangel an auf dem Markt verfügbaren 
Anlagen besteht. Von den im Laufe der 
Arbeit befragten Gesprächspartnern nannte 
zumindest keiner einen solchen Mangel als 
Problem in Hamburg. Vor dem Hintergrund, 
dass Gebäudeeigentümer nicht zwangsläufig 
nur in Hamburg entwickelte und produzierte 
Anlagen erwerben, wäre zum anderen darüber 
nachzudenken, ob es nicht allgemein sinnvol-
ler wäre, die Verfügbarkeit von Anlagen durch 
Instrumente auf gesamtstaatlicher Ebene zu 
fördern.

Wissen
Die Grundvoraussetzung Wissen wird bei 
den unterschiedlichen Versorgungsmöglich-
keiten in unterschiedlichem Maße beför-
dert. Für Solarthermie, Holzheizung, durch 
Wärmepumpe genutzte Umweltwärme sowie 
Wärmenetze ist die Beeinflussung überwie-
gend zufriedenstellend. Dies wird vor allem 
durch die Maßnahmen Energie- und Kli-
mahotline sowie EBZ gewährleistet (wobei 
zwischen den beiden Überschneidungen 
bestehen; dies gilt vermutlich auch für die 
durch das IMPULS-Programm geförderten 
Veranstaltungen und denjenigen des EBZ). 
Das Online-Angebot der beiden Instrumente 
wäre allerdings optimierbar.

Das Wissen zu Bioöl wird durch die Inst-
rumente des Masterplans nicht hinreichend 
beeinflusst, da keines der Instrumente es 
direkt befördert. Im Fall von Biogas kann zu-
mindest eine erste Wissensvermittlung durch 
die Energie- und Klimahotline stattfinden, 
Defizite bestehen allerdings hinsichtlich einer 
tiefergehenden persönlichen Beratung.

Bei allen betrachteten Formen der Wärme-
versorgung besteht ein Defizit bezüglich 
Instrumenten, die Gebäudeeigentümer direkt 
ansprechen. Diese müssen sich selbst an 
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die Informationsangebote wenden, was ein 
gewisses Grundinteresse an der Thematik 
voraussetzt. 

Aufhebung von Restriktionen
(Bau-)technische Restriktionen:
Die Aufhebung baulich-technischer Res-
triktionen wird im Fall von Solarthermie, 
Holzheizung, durch Wärmepumpe genutzter 
Umweltwärme sowie Wärmenetzen durch 
den untersuchten Instrumentenmix unter-
stützt. Dies geschieht neben den finanziellen 
Fördermöglichkeiten vor allem durch die 
Informations- und Weiterbildungsangebote 
des EBZ. Fraglich ist allerdings, ob diese 
Unterstützung ausreichend ist: Zum einen 
ist problematisch, dass zahlreiche der Wei-
terbildungsveranstaltungen in Vortragsform 
stattfinden. Zum anderen ist allgemein 
zweifelhaft, ob insgesamt genügend Fachleute 
durch diese Angebote qualifiziert werden, 
um in allen Fällen, in denen (bau-)technische 
Restriktionen auftreten, diese zu beheben. 
Eventuell bestehen auch Überschneidungen 
zwischen den Veranstaltungen des EBZ und 
denen, die durch das IMPULS-Programm 
gefördert werden. 

Da die EBZ-Angebote für Bioöl und Bio-
gas weniger ausgebaut sind, besteht für diese 
Formen der Wärmeversorgung auf jeden Fall 
ein Defizit, was Instrumente zur Aufhebung 
(bau-)technischer Restriktionen betrifft.  

Rechtliche Restriktionen
Die Aufhebung von rechtlichen Restriktio-
nen bei der Einführung von Heizanlagen, die 
erneuerbare Energie nutzen wird von keinem 
der untersuchten Instrumente unterstützt. Es 
ist allerdings auch nur schwer denkbar, dass 
Informations- und finanzielle Instrumente 
bestehende rechtliche Restriktionen aufhe-
ben können. Im Fall der Nutzungspflicht 
erscheint es jedoch zumindest vorstellbar, dass 
sie als Impuls dient, andere Normen an ihre 
Anforderungen anzupassen. 

Wie gravierend der Mangel an rechtliche 
Restriktionen aufhebenden Instrumenten in 
Hamburg ist, ist nicht klar. Obwohl in der im 
Rahmen dieser Arbeit betrachteten Literatur 
verschiedentlich die Problematik rechtlicher 
Hemmnisse angesprochen wurde (siehe Seite 

24), nannte keiner der im Laufe der Arbeit 
befragten Gesprächspartner, die sich mit der 
Wärmeversorgung durch erneuerbare Ener-
gien in Hamburg befassen, diese als größeres 
Problem. 

Finanzielle Restriktionen
Der Masterplan Klimaschutz enthält für alle 
der untersuchten Formen der Wärmever-
sorgung durch erneuerbare Energien För-
dermöglichkeiten, die mögliche finanzielle 
Hemmnisse mindern können. Bei der Hälfte 
der Technologien (Holz, Bioöl und Biogas) 
besteht allerdings insofern eine Einschrän-
kung, als kleine Anlagen unter 100 kW nur 
gefördert werden, sofern gleichzeitig eine 
solarthermische Anlage installiert wird. Dies 
spiegelt zum einen eine gewisse Fokussierung 
auf Solarthermie wider, zum anderen stellt es 
eine Benachteiligung kleinerer Anlagen dar. 
Dies ist jedoch durchaus beabsichtigt: Laut 
Auskunft der Energieabteilung der BSU ist 
es politische Zielsetzung, dass in Hamburg 
mehr große Anlagen gebaut werden, die auch 
kleinere Quartiere versorgen können (Heinze 
2015). 

Wird diese politische Festlegung als sinnvoll 
akzeptiert, so wird ein möglicher Mangel an 
finanziellen Ressourcen ausreichend durch 
die Instrumente des Masterplans adressiert 
(eine Einschränkung besteht hinsichtlich 
Bioöl, wo ein Defizit bezüglich der Beratung 
zu Fördermöglichkeiten festgestellt wurde; 
zudem besteht eine gewisse Überschneidung 
hinsichtlich der Beratung zwischen dem 
EBZ und der Energie- und Klimahotline). 
Die ausreichende Adressierung finanzieller 
Hemmnisse besteht jedoch nur, soweit die 
Nutzungspflicht nicht eine Förderung verhin-
dert. 

Motivation
Die Motivation, erneuerbare Energien zur 
Wärmeversorgung zu nutzen, wird ausrei-
chend vom untersuchten Instrumentenmix 
befördert. Dies gilt jedoch nur, sofern er 
eine Nutzungspflicht enthält; diese stellt das 
einzige der betrachteten Instrumente dar, 
das einen eindeutigen starken Impuls zur 
Stärkung der Motivation geben kann. Die 
anderen Instrumente leisten jedoch einen 
unterstützenden Beitrag und erhöhen so 
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die Akzeptanz der Pflicht (hier besteht eine 
gewisse Ausnahme im Fall von Bioöl, wo die 
Nutzungspflicht nur von Förderinstrumenten 
flankiert wird). Auch hier ist zu beachten, 
dass die motivationssteigernde Wirkung von 
Förderinstrumenten möglicherweise durch 
die Nutzungspflicht ausgehebelt wird. 

Sachgerechte Nutzung
Die sachgerechte Nutzung von Anlagen 
zur Wärmebereitstellung durch erneuerbare 
Energien wird durch den untersuchten Ins-
trumentenmix nur unvollständig adressiert: 
Die Förderung Installation solarthermische 
Anlagen (und im Fall von Solarthermie auch 
die Förderung des Solarwärme-Monitorings) 
ist das einzige Instrument, das eindeutig diese 
Grundvoraussetzung befördert. Problematisch 
hieran ist, dass bei weitem nicht in allen Fäl-
len, in denen eine erneuerbare Energien nut-
zende Heizanlage eingesetzt wird, auch diese 
Förderung in Anspruch genommen wird. 
Dies gilt besonders für Biomasse nutzende 
Anlagen mit einer Leistung höher als 100 
kW oder Elemente von Wärmenetzen. Die 
korrekte Nutzung derartiger Anlagen kann 
von keinem der untersuchten Instrumente 
eindeutig befördert werden. 

Weiterhin ist weder sicher, ob die Qualifizie-
rung von Fachleuten hinreichend befördert 
wird, damit sie in der Lage sind, sachgemäße 
Reparaturen und Wartungen durchzuführen, 
noch, ob Gebäudeeigentümer selbst aus-
reichend in die Lage versetzt werden, ihre 
Anlagen korrekt zu nutzen. Keiner der beiden 
Aspekte wird eindeutig durch ein Instrument 
adressiert. Hier ist weiterhin auffällig, dass die 
verschiedenen Formen der Wärmeversorgung 
in unterschiedlichem Umfang beeinflusst 
werden: Die Nutzung von Holzheizungen 
und Wärmenetzen wird, abgesehen von den 
Fördermodulen, von drei zusätzlichen Inst-
rumenten (Klimahotline, Online-Tools und 
Angebote für Fachleute des EBZ) unterstützt, 
Solarthermie und Wärmepumpen von zweien 
und Bioöl und Biogas nur von jeweils einem. 
Dies spiegelt zum einen gewisse Defizite in 
der instrumentellen Ansprache der Nutzung 
besonders von Bioöl und Biogas wider. Vor 
allem aber wirken die Instrumente relativ 
unkoordiniert, ihr Einsatz wenig systema-
tisch. Es drängt sich der Eindruck auf, dass 

bisher wenig übergreifende konzeptionelle 
Überlegungen hinsichtlich der Förderung der 
sachgerechten Nutzung stattgefunden haben.  

Ein bedeutendes Problem ist zudem, dass 
das Wirksamwerden der zuvor genannten 
Instrumente (Klimahotline, Online-Tools 
und Angebote für Fachleute des EBZ) nur 
möglich ist, wenn Interessierte die Initiative 
ergreifen und sich an diese Angebote wenden. 
In Gesprächen mit den Beratungsinstituti-
onen Energie- und Klimahotline und EBZ 
zeichnete sich jedoch ab, dass Gebäudeeigen-
tümer von sich aus selten Informationen zu 
Nutzungsfragen suchen. Sie sind wenig sensi-
bilisiert für die Bedeutung dieses Themas.

Insgesamt betrachtet wird die sachgerechte 
Nutzung also nur in unbefriedigendem Maße 
durch den untersuchten Instrumentenmix 
befördert. 

5.3.3 Weitere Interaktionen zwischen den 
Instrumenten 
Bei der Auswertung der Tabellen, die die 
Beeinflussung der Grundvoraussetzungen 
darstellen (Punkt 5.2), wurden in vielen 
Fällen weitere Wechselwirkungen zwischen 
einzelnen Instrumenten festgestellt. Auch 
diese sollen im Folgenden als Interaktionen 
bezeichnet werden und lassen sich in drei 
Typen unterteilen. Diese sind: 

Unterstützung 
Sehr häufig tritt der Fall auf, dass ein Inst-
rument ein anderes in seiner Wirksamkeit 
unterstützt. Ein Beispiel ist die Klimahotline, 
deren Berater auf Fördermodule aufmerksam 
machen und zu ihnen beraten. Die Hotline 
trägt so dazu bei, dass die Fördermodule häu-
figer in Anspruch genommen werden. 

Ungenutzte Unterstützung 
In wenigen Fällen erscheint es denkbar, dass 
ein Impuls zu einer Unterstützung von einem 
Instrument ausgeht, jedoch kein anderes 
Instrument vorhanden ist, das unterstützt 
werden könnte. Beispielsweise regt das Modul 
Bioenergie und Wärmenetze dazu an, Wis-
sen zur Heizung mit Bioöl zu suchen; es gibt 
jedoch (zumindest unter den betrachteten) 
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Legende

Interaktionen

Unterstützung: Ein Instrument (Beginn des Pfeils) 
unterstütze ein anderes (Pfeilspitze) in seiner Wirk-
samkeit

Ungenutzte Unterstützung: Ein Impuls zu einer 
Unterstützung geht von einem Instrument (Beginn 
des Pfeils) aus; es ist jedoch kein anderes (Pfeilspitze) 
vorhanden, das hierdurch unterstützt werden könnte.

Beeinträchtigung: Ein Instrument (Beginn der Linie) 
beeinträchtigt ein anderes (Kugel am Ende der Linie) 
in seiner Wirksamkeit

Grundvoraussetzung, bei deren Beeinflussung Interaktion 
stattfindet

Verfügbarkeit

Wissen

Aufhebung von (bau-)technischen Restriktionen

Aufhebung von rechtlichen Restriktionen
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kein Instrument, das Wissen zu dieser Form 
der Wärmeversorgung vermittelt.

Beeinträchtigung
In manchen Fällen beeinträchtigt ein Instru-
ment ein anderes in seiner Wirksamkeit. Ein 
Beispiel ist die Nutzungspflicht, die in vielen 
Fällen dafür sorgen dürfte, dass die Förderung 
eines Vorhabens durch das Modul Bioenergie 
und Wärmenetze nicht mehr möglich ist. 

Abbildung 8 zeigt alle derartigen bei der 
Auswertung der Tabellen identifizierten 
Interaktionen. Auf den ersten Blick fällt vor 
allem ihre hohe Zahl auf. Dies bestätigt die 
zu Beginn dieser Arbeit mehrfach erwähn-
te Forderung verschiedener Autoren, dass 
Instrumente definitiv nicht isoliert betrachtet 
werden können. 

Weiterhin springt ins Auge, dass die ganz 
überwiegende Zahl der festgestellten Inter-
aktionen positiv ist: Insgesamt wurden 17 
Fälle festgestellt, in denen ein Instrument ein 
anderes unterstützt, häufig auch hinsichtlich 
mehrerer Formen der Wärmeversorgung. Die 
Anzahl der ungenutzten Unterstützungen 
ist sehr gering. Sie betrifft auch immer den 
Fall, dass Impulse verschiedener Instrumente 
zur Wissenssuche zu Bioöl ins Leere laufen, 
weil kein Instrument des betrachteten Mixes 
hierzu Informationen vermittelt. 

Das Ausmaß der Beeinträchtigungen dage-
gen ist bei näherer Betrachtung als kritisch 
zu bewerten: Zwar finden sie nur zwischen 
der Nutzungspflicht und jeweils drei anderen, 
finanziellen Instrumenten (Modul Bioenergie 
und Wärmenetze, sowie der Förderung der 
Installation solarthermischer Anlagen und 
eines Solarwärme-Monitorings) statt. Proble-
matisch ist jedoch, dass vor allem die beiden 
erstgenannten der drei Instrumente hinsicht-
lich vieler Grundvoraussetzungen theoretisch 
einen positiven Einfluss entfalten könnten, 
der jedoch durch die Nutzungspflicht entfällt.  

Auffällig ist, dass drei der untersuchten In-
strumente keine oder nur eine geringe Zahl 
an Interaktionen mit anderen Instrumenten 
aufweisen, nämlich die durch das IMPULS-
Programm geförderten Veranstaltungen für 
Gebäudeeigentümer und für Fachleute sowie 
die Unterstützung des Solarwärme-Monito-
rings. Die Isolation des IMPULS-Programms 
ist sicher darauf zurückzuführen, dass zum 
einen vermutlich nur wenige Veranstaltungen 
zum Thema erneuerbare Wärme durch dieses 
Förderprogramm unterstützt werden. Dies 
macht die Wahrscheinlichkeit für das Auf-
treten von Wechselwirkungen mit anderen 
Instrumenten relativ gering. Zum anderen ist 
nur wenig über den Inhalt der geförderten 
Veranstaltungen bekannt, was es erschwert, 
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mögliche Interaktionen aufzudecken. Im Fall 
der Förderung von Solarwärme-Monitorings 
ist die geringe Zahl an Interaktionen mit 
anderen Instrumenten vermutlich darauf 
zurückzuführen, dass der Fokus dieses Instru-
ments relativ klein ist: Da es nur die Nutzung 
von Solarthermie beeinflusst, besteht wenig 
Gelegenheit für Interaktionen. 

5.4 Kann eine Nut-
zungspflicht im Ver-
bund mit bereits 
vorhandenen Instru-
menten des Master-
plans Klimaschutz 
dafür sorgen, dass das 
Maß an durch erneu-
erbare Wärme versorg-
ten Bestandswohn-
gebäuden signifikant 
steigt?
Zur Beantwortung dieser Frage ist festzu-
stellen, ob die Grundvoraussetzungen ausrei-
chend befördert werden. Zudem zu erörtern, 
ob die weiteren zwischen den Instrumenten 
stattfindenden Interaktionen die Funktions-
fähigkeit des Instrumentenmixes begünstigen 
oder behindern.

Hinsichtlich der Beeinflussung der Grundvo-
raussetzungen ist folgendes festzuhalten: Die 
Verfügbarkeit von Anlagen zur Wärmeerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien wird nicht 
durch den Instrumentenmix befördert, was 
vermutlich jedoch nicht gravierend ist. Die 
Grundvoraussetzung Wissen wird, abgese-
hen von kleineren Defiziten, ausreichend 
beeinflusst; wünschenswert wären allerdings 

Instrumente, die Gebäudeeigentümer direkt 
ansprechen, um ihnen Wissen zu vermitteln. 
Ob die Aufhebung (bau-)technischer Rest-
riktionen hinreichend unterstützt wird, kann 
nicht sicher bestimmt werden, für Bioöl und 
Biogas wird sie es auf jeden Fall nicht. Die 
Aufhebung rechtlicher Restriktionen wird 
durch den untersuchten Instrumentenmix 
kaum befördert, ob dies ein gravierendes 
Problem ist, wäre zu klären. Einem mögli-
chen Mangel an finanziellen Ressourcen kann 
hinreichend begegnet werden, allerdings nur, 
soweit die Nutzungspflicht nicht die beste-
henden Förderinstrumente aushebelt. Die 
Motivation, regenerative Energien zur Wär-
meversorgung zu nutzen, wird ausreichend 
durch den untersuchten Instrumentenmix 
beeinflusst. Dies gilt allerdings nur, sofern 
eine Nutzungspflicht besteht. Hinsichtlich 
der Förderung der sachgerechten Nutzung 
wurden mehrere kritische Punkte festgestellt, 
besonders hervorzuheben ist hier der unko-
ordinierte, wenig systematischen Einsatz der 
Instrumente.

Eine weitere Erkenntnis aus der Betrachtung 
der Beeinflussung der Grundvoraussetzun-
gen ist, dass die unterschiedlichen Formen 
der Wärmeversorgung in unterschiedlichem 
Ausmaß befördert werden. So wird die Ins-
tallation und Nutzung einer solarthermischen 
Anlage besonders stark unterstützt, Biogas 
und vor allem Bioöl nutzende Anlagen dage-
gen besonders wenig.

Hinsichtlich Überschneidungen zwischen 
Instrumenten ist festzustellen, dass ihre 
Zahl insgesamt eher gering ist. Zudem ist 
zu berücksichtigen, dass Überschneidungen 
zwar ineffizient sind, da Instrumenteneinsatz 
immer mit Ressourcenverbrauch einhergeht. 
Sie behindern jedoch nicht, dass die mit dem 
Einsatz des Instrumentenmixes verbundenen 
Ziele erreicht werden. 

Hinsichtlich der weiteren Interaktionen, die 
zwischen den Instrumenten stattfinden, ist 
der betrachtete Mix überwiegend zufrie-
denstellend. Die meisten der aufgedeckten 
Wechselwirkungen sind Unterstützungen, 
die positiv zu bewerten sind. Ungenutzte 
Unterstützungen gibt es kaum. Ein wirkliches 
Problem stellt allein die Beeinträchtigung der 
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Förderinstrumente durch die Nutzungspflicht 
dar.

Insgesamt betrachtet kann eine Nutzungs-
pflicht im Verbund mit bereits vorhandenen 
Instrumenten des Masterplans Klimaschutz 
sicherlich schon einen Beitrag zur Steigerung 
des Maßes an durch erneuerbare Wärme 
versorgten Bestandswohngebäuden leisten. 
Würden die genannten Defizite behoben, 
könnte dieser Beitrag allerdings noch we-
sentlich größer sein. Der Mix könnte dann 
mit größerer Sicherheit dafür sorgen, dass in 
wesentlich mehr bestehenden Wohngebäuden 
erneuerbare Energien zur Wärmeversorgung 
genutzt werden. 



Abb. 9: Biogas-
Blockheizkraftwerk 

(Gerlach 2008)
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Handlungsempfehlungen 6
6.1 Einführung
Bevor Anpassungen im untersuchten Inst-
rumentenmix vorgenommen werden, sollten 
zunächst einige grundlegende strategische 
Überlegungen stattfinden. Zum einen ist 
zu ergründen, welche Grundvoraussetzun-
gen bereits in welchem Maße in Hamburg 
gegeben sind. So kann bestimmt werden, 
welche nicht mehr weiter befördert werden 
müssen und bei welchen es besonders wich-
tig ist, Defizite hinsichtlich ihrer Ansprache 
durch Instrumente zu beheben. Zum anderen 
ist zu überlegen, ob ein Schwerpunkt auf 
eine bestimmte Form der Wärmeversorgung 
gelegt werden soll. Derzeit verhält es sich so, 
dass Solarthermie etwas durch die bestehen-
den Instrumente begünstigt wird, Biogas und 
vor allem Bioöl eher benachteiligt sind (ob 
die Heizung mit diesen Rohstoffen überhaupt 
gefördert werden sollte, ist zumindest unter 
ökologischen und ethischen Gesichtspunkten 
fragwürdig; ihre Produktion erfordert zum 
Teil intensive landwirtschaftliche Aktivitäten 
und steht entsprechend auch in Konkurrenz 
zur Nahrungsmittelproduktion).

Für die folgenden Empfehlungen soll ange-
nommen werden, dass alle Grundvorausset-
zungen und alle Formen der Wärmeversor-
gung in gleichem Maße befördert werden 
sollen. Eine Ausnahme gilt lediglich hinsicht-
lich der Verfügbarkeit: Wie zuvor erläutert 
(siehe Seite 85), ist die Sinnhaftigkeit der 

Beförderung dieser Voraussetzung auf Ham-
burger Ebene etwas fragwürdig.

Allgemein sollte angestrebt werden, möglichst 
wenig neue Instrumente zu schaffen. Die 
Recherchen im Rahmen dieser Arbeit haben 
bereits ergeben, dass es, gerade was informel-
le Instrumente betrifft, bereits sehr viele in 
Hamburg gibt. Noch zahlreiche zusätzliche 
zu schaffen, erscheint vor dem Hintergrund, 
dass diese dann wieder mit den anderen 
koordiniert werden müssen, nicht ratsam. 
Viele der folgenden Handlungsempfehlungen 
regen daher die Erweiterung bestehender 
Instrumente an. Die Vornahme derartiger 
Erweiterungen würde es gegebenenfalls 
erforderlich machen, den entsprechenden 
Instrumenten auch mehr (finanzielle) Unter-
stützung zukommen zu lassen. Zudem sollte 
vor der Erweiterung des Instrumentenmixes 
stets geprüft werden, ob es bereits andere 
Instrumente in Hamburg gibt, die den von 
der Erweiterung gewünschten zusätzlichen 
Impuls setzen. Diese Arbeit hat sich lediglich 
mit Instrumenten im Masterplan Klima-
schutz befasst. Es sind aber durchaus noch 
zahlreiche weitere Instrumente mit dem Ziel 
des Klimaschutzes in Hamburg im Einsatz.

Nach diesen grundsätzlichen Überlegungen 
sollen im Folgenden nun konkrete Hinweise 
gegeben werden, wie der untersuchte Instru-
mentenmix adaptiert und erweitert werden 
kann, um die Grundvoraussetzungen für den 
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Einsatz erneuerbarer Energien bei der Wär-
meversorgung besser zu befördern.

6.2 Handlungsem-
pfehlungen zur Beein-
flussung der Grund-
voraussetzungen
Verfügbarkeit
Wie bereits erläutert, ist in Bezug auf die Be-
förderung von Verfügbarkeit der betrachtete 
Instrumentenmix nicht anzupassen.

Wissen 
Überwiegend wurde die Beförderung von 
Wissen zur Wärmeversorgung durch erneu-
erbare Energien als hinreichend betrachtet. 
Kleinere Defizite waren Überschneidungen 
zwischen EBZ und Energie- und Klimahot-
line, die suboptimalen Online-Informationen, 
ein Mangel an Wissensvermittlung zu 
Heizung mit Bioöl und zum Teil auch Biogas, 
mögliche Überschneidungen zwischen EBZ 
und IMPULS-Programm, sowie vor allem 
die mangelnde direkte Adressierung von 
Gebäudeeigentümern. Im Folgenden sollen 
einige Anregungen zur Behebung dieser 
Schwachstellen gegeben werden.

Grundsätzlich sollten Klimahotline und EBZ 
stärker vernetzt werden. Das Wichtigste wäre 
hier ein Mehr an Kommunikation: Durch 
einfache, informelle Gespräche zwischen Ver-
tretern beider Instrumente können die Ange-
bote besser aufeinander abgestimmt werden, 
sodass weniger Überschneidungen bestehen. 
Zudem wäre es wünschenswert, wenn die 
beiden für die Maßnahmen verantwortlichen 
Dachorganisationen (Verbraucherzentrale 
und Handwerkskammer) auch auf spezielle 
Angebote der jeweils anderen aufmerksam 
machen würden1. Weiterhin wäre ein Er-
fahrungsaustausch der Mitarbeiter von EBZ 

1 Aus Gesprächen mit Vertretern der beiden Institutionen 
ergab sich, dass derzeit, laut eigener Aussage, die Berater der 
Energie- und Klimahotline zwar auf das EBZ aufmerksam 
machen, die Berater letzterer Institution jedoch nicht auf 
Angebote der Verbraucherzentrale.

und Klimahotline sicher wertvoll, könnte zu 
gegenseitigen Lerneffekten führen und die 
Qualität der Beratung verbessern. Eine Zu-
sammenlegung von EBZ und Energie- und 
Klimahotline wäre zwar im Interesse einer 
koordinierten und umfassenden Wissensver-
mittlung ideal, erscheint jedoch kaum denk-
bar; die zwei Instrumente werden von zwei 
unterschiedlichen Organisationen angeboten, 
die gegebenenfalls auch unterschiedliche 
Interessen verfolgen. 

Auch das Online-Angebot ist optimierbar: Es 
wäre wünschenswert, wenn zumindest eine 
der beiden Institutionen zusammengeführt an 
einer Stelle auf ihrer Homepage erste Infor-
mationen zu allen Formen der Wärmever-
sorgung durch erneuerbare Energien bieten 
würde. Hier könnte dann gleichzeitig auf die 
verschiedenen Angebote zur weiterführenden 
Beratung von EBZ und Energie- und Kli-
mahotline aufmerksam gemacht werden. Dies 
würde gegebenenfalls auch deren Inanspruch-
nahme erhöhen.

Das bestehende Defizit hinsichtlich einer Be-
ratung zu Bioöl und Biogas ließe sich leicht 
beheben, indem die Mitarbeiter von EBZ 
und Energie- und Klimahotline so geschult 
werden, dass sie auch hierzu beraten können. 
Die Ausstellung des EBZ verfügt bereits über 
Öl- und Gas-Brennwertkessel. An diesen 
Geräten könnten auch Informationen über 
die Möglichkeit ihrer Nutzung mit Bioöl 
oder Biogas stehen. Werden derartige Verbes-
serungen hinsichtlich Information zu Bioöl 
und Biogas vorgenommen, würden auch die 
Impulse zur Wissenssuche durch Förder-
module und Nutzungspflicht nicht mehr ins 
Leere laufen.

Hinsichtlich möglicher Überschneidungen 
zwischen EBZ und IMPULS-Programm 
müsste zunächst geprüft werden, ob diese 
überhaupt bestehen. Hierzu würde eine einfa-
che, fortlaufende Dokumentation aller durch 
das Programm geförderten Veranstaltungen 
genügen. Diese könnte dann einmal jährlich 
mit den Veranstaltungen des EBZ2 abgegli-
chen werden, um zu überprüfen, wo themati-
sche Überschneidungen bestehen. 

2 Das EBZ dokumentiert alle eigenen Veranstaltungen in 
seinem jeweiligen Jahresbericht.
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Der als am wichtigsten erachtete Punkt, sich 
stärker direkt an Gebäudeeigentümer zu wen-
den, kann auf verschiedene Weise in Angriff 
genommen werden. Die relativ offensichtliche 
Möglichkeit, mittels allgemeiner Massen-
medien (Zeitung, Internet, Fernsehen) dazu 
anzuregen, Wissen zu erneuerbaren Energien 
zu suchen oder es gleich selbst zu vermitteln, 
ist laut Krémer et al. 2005 (103) im Bereich 
energetischer Gebäudesanierung wenig sinn-
voll: Zwar werden so zahlreiche Adressaten 
erreicht, von diesen gehören jedoch nur we-
nige zur relevanten Zielgruppe. Im medialen 
Bereich ist es eher sinnvoll, Informationen in 
Regionalausgaben von Eigentümer-Verbän-
den (beispielsweise „Hamburger Grundeigen-
tum“, Zeitschrift des Grundeigentümer-Ver-
bands Hamburg) zu platzieren. Gleichzeitig 
könnte direkt auf die Eigentümer-Verbände 
eingewirkt werden, dass diese ihre Mitglieder 
zur Wissenssuche animieren und auf Infor-
mationsangebote aufmerksam machen (vgl. 
Ausführungen zu Motivation). 

Weiterhin kann versucht werden, über Quar-
tiersmanager Eigentümer direkt anzuspre-
chen. Diese können bei Gebäuden, von denen 
bekannt ist, dass sie ohnehin derzeit saniert 
werden, den Eigentümern Informationen zur 
Wärmeversorgung durch erneuerbare Energi-
en zukommen lassen. Zusätzlich können sie 
auf EBZ und Klimahotline hinweisen, und, 
sofern sie selbst über Kenntnisse in diesem 
Bereich verfügen, die Eigentümer beraten. 
Es wäre auch darüber nachzudenken, Koope-
rationen zwischen Trägern von Quartiers-
management sowie EBZ und Klimahotline 
herzustellen: Beispielsweise könnten sich 
Quartiersmanager von Mitarbeitern der 
Klimahotline und vom EBZ fortbilden lassen 
und selbst bei detaillierteren Fragen inter-
essierte Gebäudeeigentümer an die beiden 
Informationsangebote verweisen.

Aufhebung von Restriktionen
(Bau-)technische Restriktionen
Hinsichtlich der Aufhebung baulich-tech-
nischer Restriktionen wurde vor allem die 
Frage aufgeworfen, ob ausreichend Fachleute 
durch die im Masterplan enthaltenen Wei-
terbildungsmaßnahmen qualifiziert werden 
können. Dies wäre grundsätzlich vor der 
Anpassung des Instrumentenmixes zu prüfen. 

Weiterhin wurden kleinere Defizite festge-
stellt: ein Mangel an interaktiven Weiter-
bildungsveranstaltungen sowie mangelnde 
Weiterbildungsmöglichkeiten hinsichtlich 
Heizung mit Bioöl und Biogas. Diese Punk-
te sollen alle im Folgenden näher behandelt 
werden. Wie mit dem Problem umgegangen 
werden kann, dass finanzielle Fördermöglich-
keiten (die auch zur Aufhebung (bau-)techni-
scher Restriktionen beitragen können) durch 
die Nutzungspflicht ausgehebelt werden, wird 
unter dem Punkt „Finanzielle Restriktionen“ 
in diesem Kapitel besprochen.

Sofern festgestellt wird, dass die Angebote 
des EBZ und des IMPULS-Programms nicht 
ausreichend sind, alle Fachleute im Ener-
giebereich hinreichend zu qualifizieren (was 
relativ wahrscheinlich ist), kann jedoch nicht 
zwangsläufig davon ausgegangen werden, dass 
hier ein Defizit besteht. Laut Auskunft der 
Energie-Abteilung der BSU gibt es zahlrei-
che weitere Veranstaltungen zur Fortbildung 
von Fachleuten im Energiebereich in Ham-
burg von anderen Anbietern; viele werden 
auch durch die öffentliche Hand gefördert, 
allerdings nicht aus Mitteln des Master-
plans ( Janssen 2015). Es müsste also ge-
prüft werden, ob diese Angebote zusammen 
ausreichen, um die Voraussetzung Aufhebung 
(bau-)technischer Restriktionen hinreichend 
zu befördern. Eine derartige Untersuchung 
wäre auch insofern hilfreich, als sie eine 
Zusammenstellung aller Qualifizierungs-
angebote in Hamburg implizieren würde. 
Zumindest im Rahmen der Recherchen zu 
dieser Arbeit wurde keine derartige Übersicht 
gefunden; sie wäre jedoch für eine detaillierte 
Planung der koordinierten Weiterbildung von 
Fachleuten von großer Wichtigkeit. Sie wäre 
auch notwendig, um zu überprüfen, ob Über-
schneidungen zwischen den Veranstaltungen 
des EBZ und den durch das IMPULS-Pro-
gramm geförderten bestehen. 

Obwohl in Abwesenheit einer derartigen 
Untersuchung keine detaillierten Emp-
fehlungen zur besseren Adressierung der 
Aufhebung (bau-)technischer Restriktionen 
gemacht werden können, sollen jedoch einige 
erste Hinweise gegeben werden. Wie oben 
erwähnt, wären mehr Weiterbildungsformen 
wünschenswert, die nicht nur auf Wissens-
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vermittlung im Vortragsformat setzen. Ein 
Beispiel hierfür wäre eine Veranstaltung mit 
der Bearbeitung von Fallbeispielen: Nach 
kurzem Impulsvortrag wird Veranstaltungs-
teilnehmern ein Planungsproblem (etwa ein 
Dach mit ungünstiger Neigung und Ausrich-
tung, auf dem eine solarthermische Anlage 
installiert werden soll) vorgestellt, für das die 
Teilnehmer allein oder in Kleingruppen eine 
Lösung finden müssen. Die Lösungen werden 
anschließend diskutiert. Eine andere Mög-
lichkeit wäre die Organisation von Treffen 
zum Erfahrungsaustausch von Architekten, 
Ingenieuren und Handwerkern zu bestimm-
ten Themenbereichen (beispielsweise Einbau 
von Wärmepumpen). In moderierter Form 
berichten sich die Teilnehmer beim Termin 
gegenseitig, welche Probleme bei ihnen hier-
bei aufgetreten sind und wie sie diese gelöst 
haben. Auch kann gemeinsam über aktuelle 
Probleme diskutiert werden (vgl. Stock-
Homburg 2013: 230 ff., 246). Interessant 
wäre sicher auch die Veranstaltung derartiger 
Formate mit Vertretern von Hochschulen, 
um einen Austausch von Forschungsergeb-
nissen und Praxiserfahrung zu ermöglichen. 
So könnten auch Studenten als die zukünf-
tigen Planer von Heizanlagen auf bestimmte 
Herausforderungen vorbereitet werden. Als 
Organisator derartiger Veranstaltungen würde 
sich das EBZ anbieten.

Grundsätzlich ist Weiterbildung von Fach-
leuten auch in nicht organisiertem Rahmen, 
sondern durch individuelles Lernen möglich. 
Dies lässt sich jedoch nur schlecht mit Instru-
menten befördern, außer durch Bereitstellung 
von Information und direkte Adressierung 
und Animation, sich weiterzubilden.

Wenn die Weiterbildung zu Bioöl und Biogas 
optimiert werden soll, sollte das EBZ auch 
Fachleuten hierzu Wissen vermitteln (siehe 
hierzu auch Ausführungen zum Punkt „Wis-
sen“). Es sollten dann selbstverständlich auch 
Veranstaltungen zu diesen Themen statt-
finden. Hierzu können die zuvor getätigten 
Überlegungen zu Veranstaltungen übernom-
men werden.

Um dafür zu sorgen, dass die bestehenden 
Weiterbildungsangebote stärker in Anspruch 
genommen werden, sollte gegebenenfalls 

versucht werden, die Fachleute stärker direkt 
anzusprechen. Dies sollte idealerweise über 
die relevanten Organisationen der einzelnen 
Berufsgruppen (Handwerkskammer, Archi-
tektenkammer, Ingenieurkammer) stattfinden. 
Diese können ihre Mitglieder dazu anregen, 
sich hinsichtlich der Planung von erneuerbare 
Energien nutzenden Heizanlagen zu infor-
mieren, auch indem sie auf die Vorteile einer 
solchen Weiterbildung aufmerksam machen 
(beispielsweise werden Fachleute nach Besuch 
gewisser Weiterbildungsveranstaltungen in 
die hamburgische „Energieberater-Liste“ 
aufgenommen; dies eröffnet neue Auftrags-
möglichkeiten (Stade 2015)).

Damit mehr Fachleute die bestehenden 
Weiterbildungsmöglichkeiten in Anspruch 
nehmen, wäre auch eine öffentliche Publika-
tion (vermutlich am besten online) der oben 
genannten Zusammenstellung aller Angebo-
te wünschenswert. So würden Interessierte 
direkt einen Überblick über die Bandbreite 
der Qualifizierungsangebote erhalten und 
könnten schnell das für sie geeignete identi-
fizieren. Dieser Überblick sollte idealerweise 
auf der Homepage zu finden sein, die Infor-
mation zum Thema Wärmeversorgung durch 
erneuerbare Energien (siehe Punkt „Wissen“ 
in diesem Kapitel) zusammenführt3. 

Rechtliche Restriktionen
Auch in Hinblick auf die Aufhebung recht-
licher Restriktionen besteht zunächst For-
schungsbedarf. Es ist zu prüfen, ob rechtliche 
Hemmnisse bestehen, die in relevantem 
Ausmaß den Einbau einer erneuerbare 
Energien nutzenden Heizanlage verhindern. 
Ist dies der Fall, kann die Einführung Nut-
zungspflicht als Anlass dienen, besonders 
problematische Normen an ihre Anforderun-
gen anzupassen und Ausnahmeregelungen zu 
schaffen. Solange jedoch nicht bekannt ist, 
welche rechtlichen Restriktionen überhaupt 
relevant sind, sind Überlegungen darüber, wie 
mit ihnen umgegangen werden kann, kaum 
möglich. Sie sollen daher hier nicht stattfin-
den.

3   Das EBZ bietet zumindest insofern schon in Ansätzen 
eine derartige Übersicht, als im Eventkalender der EBZ-
Homepage auch Veranstaltungen anderer Anbieter ange-
kündigt werden. Es werden jedoch bei weitem nicht alle 
bestehenden Weiterbildungsangebote in Hamburg aus dem 
Bereich Gebäude und Energie abgebildet.
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Finanzielle Restriktionen
Die Adressierung von finanziellen Rest-
riktionen wurde als hinreichend bewertet, 
allerdings nur, sofern die Nutzungspflicht 
finanzielle Förderungen nicht verhindert. 
Zunächst wäre hier zu prüfen, ob andere För-
dermöglichkeiten außerhalb des Masterplans 
bestehen, die nicht von der Nutzungspflicht 
ausgehebelt werden. Ist dies nicht der Fall, so 
bekommt eine Härtefallklausel als Element 
der Nutzungspflicht eine besondere Bedeu-
tung. Sie muss dafür sorgen, dass in allen 
Fällen, in denen es Gebäudeeigentümern aus 
Mangel an finanziellen Ressourcen definitiv 
nicht möglich ist, die Nutzungspflicht zu 
erfüllen, diese entfällt. Alternativ wäre zu 
prüfen, ob es möglich ist, die Förderprogram-
me so umzugestalten, dass mit ihnen, zumin-
dest in Ausnahmefällen, auch Maßnahmen 
gefördert werden können, die zur Erfüllung 
der Pflicht dienen. Eine derartige Prüfung 
wäre jedoch vermutlich relativ aufwendig 
und würde hohen juristischen Sachverstand 
erfordern. Im Rahmen dieser Arbeit kann sie 
daher nicht durchgeführt werden. 

Motivation
Bezüglich der Motivation wurde festgestellt, 
dass diese Grundvoraussetzung ausreichend 
beeinflusst wird, sofern eine Nutzungspflicht 
besteht. Ein gewisses Defizit besteht im Fall 
von Bioöl, wo die Pflicht als einziges moti-
vationsförderndes Instrument zurückbleiben 
kann. Hier fehlen flankierende Instrumente, 
die in positiver Form Motivation erzeugen 
und so die Akzeptanz der Nutzungspflicht 
steigern können (vgl. Seite 74 f.). Ein ge-
ringeres Defizit dieser Art könnte auch bei 
anderen Formen der Wärmeversorgung 
entstehen, sofern die Nutzungspflicht finan-
zielle Förderungen und damit deren positiven 
Einfluss auf die Motivation aushebelt. 

Zur Kompensation dieser kleineren Defizi-
te sollen im Folgenden kurz Überlegungen 
stattfinden: Das Defizit hinsichtlich der Hei-
zung mit Bioöl wäre bereits behoben, wenn, 
wie in den vorherigen Abschnitten angeregt, 
EBZ und Klimahotline auch über diese Form 
der Wärmeversorgung informieren würden. 
Die Berater der Institutionen (und im Fall 
des EBZ auch die hier weitergebildeten 

Fachleute) können Gebäudeeigentümer dazu 
anregen, Bioöl zu Heizzwecken zu nutzen.

Um das Entfallen des positiven Einflusses 
der Förderinstrumente zu kompensieren, 
wäre es sicher am günstigsten, wenn diese 
so umgestaltet würden, dass mit ihnen auch 
Maßnahmen unterstützt werden können, die 
der Erfüllung der Nutzungspflicht dienen. 
Hierfür kann jedoch, wie unter dem Punkt 
„Finanzielle Restriktionen“ erläutert, im 
Rahmen dieser Arbeit keine konkrete Emp-
fehlung abgegeben werden. Eine zusätzliche 
Möglichkeit der Motivationsförderung wäre, 
wie auch unter dem Punkt „Wissen“ angeregt, 
die direkte Adressierung von Gebäudeeigen-
tümern. Unter Motivationsgesichtspunkten 
wäre ein besonders günstiger Zeitpunkt zur 
Ansprache der Kauf von Gebäuden. Viele 
Menschen führen bei Kauf eines Bestands-
objekts ohnehin vor dem Einzug Sanierungs-
maßnahmen durch; eine zusätzliche Maß-
nahme fällt daher oft wenig ins Gewicht (vgl. 
Stieß et al. 2010: 64). 

Sachgerechte Nutzung
In Hinblick auf die Förderung der sachge-
rechten Nutzung von erneuerbare Energien 
nutzenden Heizanlagen wurden neben ver-
schiedenen kleineren Defiziten vor allem der 
Mangel an konzeptionellen Überlegungen 
zum Instrumentenmix bemängelt. Im Fol-
genden sollen kurz einige Hinweise erfolgen, 
welche Fragen bei der konzeptionellen Ge-
staltung des Instrumentenmixes grundsätzlich 
wichtig erscheinen. Anschließend werden 
erste konkrete Hinweise zu seiner Anpassung 
gegeben. 

Grundlegende Fragen bei der Erstellung ei-
nes Konzeptes zur instrumentellen Ansprache 
der korrekten Nutzung sollten etwa sein, wel-
che Nutzungsprobleme häufig auftreten und 
ob der Großteil der Fachleute in Hamburg 
ausreichend qualifiziert für Wartungs- und 
Reparaturarbeiten ist, um diese zu beheben 
(oder ihnen optimalerweise vorzubeugen). 
Weiterhin sollte darüber nachgedacht werden, 
ob die Gebäudeeigentümer qualifiziert sind, 
ihre Heizanlage optimal zu nutzen. Zuletzt 
sollte bei Gebäudeeigentümern ein Bewusst-
sein für die Bedeutung der sachgerechten 
Nutzung von Heizanlagen geschaffen werden. 
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Welche Probleme am häufigsten bei der 
Nutzung auftreten und ob diese sich be-
heben lassen, ließe sich vermutlich durch 
Befragung von für die Reparatur zuständigen 
Handwerkern (über die Handwerkskammer) 
ergründen. Auch Mitarbeiter der Klimahot-
line sollten befragt werden, welche Punkte 
von Anrufern häufig bezüglich der Nutzung 
angesprochen werden.

Sofern festgestellt wird, dass Fachleute nicht 
adäquat ausgebildet sind, um Probleme zu 
beheben, sind Weiterbildungsmaßnahmen 
wünschenswert. Hier können die Hinwei-
se, die unter dem Punkt „(Bau-)technische 
Restriktionen“ in diesem Kapitel gemacht 
wurden, übernommen werden: Auch hier ist 
ein Schwerpunkt auf teilnehmende, inter-
aktive Lernformen zu setzen, beispielsweise 
konkrete Reparatur- und Wartungsübungen 
an Anlagen (etwa Nachfüllen von Frost-
schutzmittel in die Wärmeträgerflüssigkeit 
von Solaranlagen (vgl. Brück 2009: 58)). 

Ähnliches gilt für die Qualifizierung von 
Gebäudeeigentümern, um sie in die Lage zu 
versetzen, einfache Wartungs- und Pflegear-
beiten selbst zu übernehmen. Auch hier sollte 
nicht nur einseitige Wissensvermittlung, 
sondern nach Möglichkeit auch praktische 
Übungen (beispielsweise Reinigung der 
Holzheizung) stattfinden. Weiterhin bieten 
niedrigschwellige Online-Tools, wie sie das 
EBZ auf seiner Homepage anbietet, eine gute 
Gelegenheit für Gebäudeeigentümer kosten-
frei zu überprüfen, ob ihre Anlage die erwar-
tete Leistung erbringt. Die Tools des EBZ 
sollten entsprechend erweitert werden, sodass 
sie nicht nur für einige, sondern für alle der 
untersuchten Formen der Wärmeversorgung 
durch erneuerbare Energien Hinweise geben 
können. 

Obwohl es im Rahmen dieser Arbeit nicht 
möglich ist, eine detaillierte Sensibilisierungs-
kampagne auszuarbeiten, sollen dennoch 
erste Anregungen gegeben werden, wie das 
Bewusstsein für die Bedeutung der korrekten 
Nutzung gesteigert werden kann. Sicherlich 
kann auch hier viel erreicht werden durch 
direkte Ansprache von Gebäudeeigentümern. 
Ein guter Augenblick wäre dafür sicherlich 
der Zeitpunkt, wenn sich die Heizanlage in 

Planung befindet. Entsprechend sollten die 
Berater des EBZ, wenn sie zu einer konkret 
geplanten Anlage beraten, auf Erfordernisse 
der korrekten Nutzung hinweisen. Wich-
tig ist hier auch die klare Kommunikation 
von Vorteilen einer sachgerechten Nutzung. 
Gleichzeitig sollten Fachleute in Veranstal-
tungen dazu animiert werden, ihre Kunden 
auf dieses Thema hinzuweisen. Hilfreich 
könnte auch eine Zusammenarbeit mit der 
Schornsteinfeger-Innung Hamburg sein. Da 
diese Berufsgruppe ohnehin in regelmäßi-
gen Abständen Heizungen kontrolliert, ist 
sie geradezu prädestiniert dazu, ihre Kunden 
auf die Bedeutung der adäquaten Nutzung 
aufmerksam zu machen (und gleichzeitig zu 
beraten). Eine andere, relativ einfach zu ver-
wirklichende Möglichkeit der Bewusstseins-
förderung bestünde darin, eine der Themen-
wochen des EBZ (siehe Seite 58) dem Thema 
Nutzung zu widmen. 

Da diese Formen der Ansprache Gebäu-
deeigentümer jedoch immer nur punktuell 
erreichen, wäre auch über Möglichkeiten 
nachzudenken, wie sie dauerhaft angespro-
chen werden können. Eine Idee wäre eine Art 
Plakette, vergleichbar mit der Prüfplakette 
zur Hauptuntersuchung von Kraftfahrzeu-
gen, die darauf aufmerksam macht, wann die 
nächste Wartung sinnvoll wäre. Sie müsste 
jedoch sicher einigermaßen auffällig gestaltet 
sein, damit sie regelmäßig ins Auge fällt und 
nicht einfach als Teil der Heizanlage wahrge-
nommen wird. Eine solche Plakette könnte 
durch das EBZ an die Planer der Anlagen 
ausgegeben werden, die dafür sorgen, dass sie 
auf der Heizung an sichtbarer Stelle befestigt 
wird.  

Sofern sich herausstellen sollte, dass derar-
tige Maßnahmen nicht ausreichen, um die 
korrekte Nutzung genügend zu fördern, kann 
zum einen darüber nachgedacht werden, 
Fördermöglichkeiten für Wartungsmaßnah-
men und Monitorings anderer Technologien 
als Solarthermie einzuführen. Eine weitere 
Möglichkeit ist, auch beim Fördermodul 
Bioenergie, sofern rechtlich möglich, eine 
finanzielle Unterstützung an zusätzliche 
Wartungsverpflichtungen zu koppeln. Auch 
ordnungsrechtliche Wartungsverpflichtungen 
sind grundsätzlich denkbar; hier stellt sich 
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jedoch auch die Frage der rechtlichen Mach-
barkeit und der allgemeinen Sinnhaftigkeit: 
Es bestehen bereits mehr oder weniger detail-
lierte Vorschriften für diesen Bereich (bei-
spielsweise die Kehr- und Überprüfungsord-
nung (KÜO) oder die EnEV), die mit einer 
solchen Pflicht koordiniert werden müssten. 
Zudem würde die Pflicht ein hohes Maß an 
Vollzugskontrollen notwendig machen.



Abb. 10: In dieser 
Arbeit untersuchte 

Formen der Wär-
meversorgung (Ei-
gene  Darstellung)
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Fazit 7
7.1 Reflexion der Un-
tersuchungsmethode
Im Folgenden wird die in dieser Arbeit 
verwendete Untersuchungsmethode reflek-
tiert; Vor- und Nachteile sollen herausgestellt 
werden. Hierzu soll zunächst das grundlegen-
de Konzept der fünf Grundvoraussetzungen 
betrachtet werden. Anschließend soll der An-
satz an sich, Interaktionen von Instrumenten 
anhand ihrer Beeinflussung dieser Vorausset-
zungen zu bewerten, reflektiert werden.

Die gewählte Untersuchungsmethode baut 
auf der von Boonekamp übernommenen 
Annahme auf, dass fünf Grundvoraussetzun-
gen gegeben sein müssen, damit eine Ziel-
gruppe eine technische Option einsetzt. Diese 
sind Verfügbarkeit, Wissen, Aufhebung von 
Restriktionen, Motivation und sachgerechte 
Nutzung. Überwiegend war es möglich, bei 
jedem Instrument eine Einschätzung abzu-
geben, welche Grundvoraussetzungen es be-
einflusst. Die Voraussetzungen scheinen also 
grundsätzlich geeignete Hilfsmittel zu sein, 
um die Wirkungsweise von Instrumenten zu 
beschreiben. 

Die fünf genannten scheinen auch alle zu 
berücksichtigenden Grundvoraussetzungen 
einzuschließen. Zumindest im Laufe der Ar-
beit wurden keine weiteren identifiziert, die 
entsprechend in die Betrachtung miteinbezo-

gen werden müssten. Die etwas breit gefasste 
Voraussetzung der Aufhebung von Restrikti-
onen aufzugliedern, wie in der vorliegenden 
Untersuchung geschehen, scheint jedoch 
sinnvoll zu sein, da die Instrumente zum Teil 
unterschiedliche Hemmnisse beeinflussen. 

Auch wenn im Rahmen der vorliegenden 
Untersuchung keine Instrumente identifi-
ziert wurden, die die Verfügbarkeit oder die 
Aufhebung rechtlicher Restriktionen beein-
flussen, ist es trotzdem sinnvoll, sie in die 
Betrachtung miteinzubeziehen: Zum einen 
ist nicht gesagt, dass in anderen Fällen nicht 
auch Instrumente bestehen, die auf diese 
Voraussetzungen einwirken. Zum anderen 
sollte nicht vergessen werden, zu überlegen, 
ob genügend adäquate technische Optionen 
verfügbar sind und ob mögliche rechtliche 
Restriktionen für deren Einsatz bestehen. 
Das Vorhandensein dieser Voraussetzungen 
im Untersuchungsschema kann als Anstoß zu 
derartigen Überlegungen dienen. Allgemein 
wäre es sicher hilfreich, vor Anwendung des 
Untersuchungsansatzes eine Einschätzung zu 
treffen, welche Grundvoraussetzungen bereits 
gegeben sind und dementsprechend nicht 
mehr durch Instrumente befördert werden 
müssen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Grund-
voraussetzungen selbst nicht unabhängig 
voneinander sind, sondern miteinander 
interagieren. Beispielsweise kann Wissen um 
die Vorteile des Einsatzes einer technischen 
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Option die Motivation steigern, diese einzu-
setzen. Bereits bestehende Motivation für den 
Einbau einer neuen Heizung wiederum kann 
dazu anregen, Wissen zu diesem Thema zu 
sammeln. 

Der Ansatz, das Interagieren von Instrumen-
ten insofern zu betrachten, wie sie gemeinsam 
dazu beitragen, dass Grundvoraussetzungen 
für den Einsatz einer technischen Option 
gegeben sind, erweist sich grundsätzlich als 
praktikabel. Die Methode ist im Vergleich 
zu anderen Verfahren der Untersuchung 
von Instrumenteninteraktion wesentlich 
weniger arbeitsintensiv; es ist kein größeres 
wissenschaftliches Forschungsprojekt für ihre 
Anwendung vonnöten. Gleichzeitig ist sie 
relativ leicht verständlich: Die tabellarische 
Übersicht gibt schnell einen Überblick über 
die Beeinflussung der Grundvoraussetzungen. 
Offensichtlich nicht beförderte können so 
leicht identifiziert werden. Bei denen, die laut 
Tabelle bereits befördert werden ist jedoch 
immer ein genaues Hinsehen notwendig: 
Es ist zum einen festzustellen, ob die Beför-
derung hinreichend ist. Zum anderen ist zu 
prüfen, ob die Einflüsse der Instrumente sich 
gegenseitig ergänzen oder ob Überschneidun-
gen bestehen. 

Im Laufe der Untersuchung wurden weitere 
Arten von Interaktionen (Unterstützungen, 
Ungenutzte Unterstützungen, Beeinträchti-
gungen) entdeckt. Ein Defizit der verwende-
ten Untersuchungsmethode ist, dass derartige 
andere Wechselwirkungen eigentlich nicht 
von ihr erfasst werden. Im Rahmen der 
intensiven, systematischen Betrachtung der 
Instrumente, die bei der Anwendung der Me-
thode notwendig ist, fallen sie jedoch schnell 
auf. Es wäre allerdings eine Überlegung wert, 
ob noch weitere Formen der Interaktion als 
die im Rahmen dieser Arbeit entdeckten 
bestehen und ob es eine methodische Vorge-
hensweise gibt, sie zu identifizieren. 

Weiterhin ist die Bewertung der Beeinflus-
sung der Grundvoraussetzungen immer zu ei-
nem gewissen Grad subjektiv. Dieses Problem 
wurde bei der Untersuchung in dieser Arbeit 
dadurch verstärkt, dass zu einigen Instrumen-
ten wenig wissenschaftliche Quellen bestan-
den und häufig Einschätzungen einzelner 

Personen als Informationsquelle herangezo-
gen werden mussten. Dies dürfte in anderen 
Fällen, in denen ein Instrumentenmix unter-
sucht werden soll, kaum anders sein. 

Insgesamt betrachtet, weist der Untersu-
chungsansatz zwar einige Defizite auf, denen 
jedoch eindeutig seine relative Übersichtlich-
keit und der eher geringe Arbeitsaufwand ge-
genüberstehen. Gerade aus letzterem Grund 
dürfte er recht geeignet für die praktische 
Anwendung sein: Im normalen planerischen 
und politischen Alltag ist es sicher nicht 
möglich, jedes Mal, wenn ein neues Instru-
ment eingeführt werden soll, ein großes zeit- 
und kostenintensives Projekt durchzuführen, 
um zu eruieren, ob und wie sich dieses in 
den bestehenden Verbund von Instrumenten 
einfügt. 

7.2 Gesamtfazit
Im Rahmen dieser Arbeit wurde untersucht, 
ob eine Nutzungspflicht im Verbund mit 
bereits vorhandenen Instrumenten des Mas-
terplans Klimaschutz dafür sorgen kann, dass 
das Maß an durch erneuerbare Wärme ver-
sorgten Bestandswohngebäuden signifikant 
steigt. Hintergrund der Fragestellung war die 
Forderung verschiedener Kritiker, ordnungs-
rechtliche Instrumente in den Masterplan 
Klimaschutz der Freien und Hansestadt 
Hamburg aufzunehmen. Im Folgenden wer-
den die Ergebnisse der Untersuchung zusam-
mengefasst. Anschließend wird dargestellt, 
welche generellen Überlegungen, insbesonde-
re in Bezug auf Ordnungsrecht als Element 
des Masterplans, sich hieraus ergeben. 

Die für die Untersuchung verwendete Ana-
lysemethode beruht auf der Hypothese, dass 
verschiedene Grundvoraussetzungen (Verfüg-
barkeit, Wissen, Aufhebung von (bau-)tech-
nischen, rechtlichen und finanziellen Restrik-
tionen, Motivation, sachgerechte Nutzung) 
gegeben sein müssen, damit eine Zielgruppe 
eine technische Option (hier: erneuerbare 
Energien nutzende Heizanlagen) einsetzt. 
Für jedes zu betrachtende Instrument wird 
bestimmt, welche der Voraussetzungen es be-
fördern kann. Anschließend wird geprüft, ob 
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die Grundvoraussetzungen hinreichend durch 
den betrachteten Instrumentenmix befördert 
werden und ob Überschneidungen zwischen 
den einzelnen Instrumenten bestehen. 

Das zentral betrachtete Instrument einer 
Nutzungspflicht schreibt Gebäudeeigen-
tümern vor, dass sie nach Austausch ihrer 
Heizanlage einen bestimmten Anteil des 
Wärmebedarfs durch erneuerbare Energien 
decken müssen. Es ist dabei unerheblich, 
welche Form der erneuerbaren Wärmever-
sorgung (Solarthermie, Holzheizung, durch 
Wärmepumpe genutzte Umweltwärme, Wär-
menetze, Bioöl, Biogas) zur Erfüllung dieser 
Anforderung herangezogen wird. Eine solche 
Pflicht beeinflusst vor allem die Motivation 
zum Einsatz einer erneuerbare Energien 
nutzenden Heizanlage. Sie ist das einzige 
Instrument, das eindeutig diese Grundvoraus-
setzung befördert.

Der Masterplan Klimaschutz enthält ver-
schiedene Instrumente, die darauf abzielen, 
die Wärmeversorgung bestehender Wohnge-
bäude durch erneuerbare Energien zu stei-
gern. Sie befördern zum Teil unterschiedliche 
Formen der Wärmeversorgung und sind auch 
in ihrer Wirkungsweise unterschiedlich. Es 
gibt zum einen Informationsinstrumente, 
welche vor allem Wissen und zum Teil auch 
die Aufhebung (bau-)technischer Restrik-
tionen befördern. Zum anderen enthält der 
Masterplan Finanzierungsinstrumente, die 
vor allem zur Aufhebung finanzieller Res-
triktionen und zum Teil zur sachgerechten 
Nutzung der Heizanlagen beitragen. Viele 
der Instrumente beeinflussen gleichzeitig in 
geringerem Maße auch weitere Grundvoraus-
setzungen.

Insgesamt betrachtet werden einige Grund-
voraussetzungen nicht (Verfügbarkeit, 
Aufhebung rechtlicher Restriktionen) oder 
nur in unzureichendem Maße (Sachgerechte 
Nutzung) durch den untersuchten Instru-
mentenmix adressiert. Andere hingegen 
(Wissen, Aufhebung finanzieller Ressourcen, 
Motivation) werden einigermaßen ausrei-
chend befördert. Bezüglich der Aufhebung 
(bau-)technischer Restriktionen konnte keine 
eindeutige Aussage getroffen werden. 

Bei der Beeinflussung einzelner Vorausset-
zungen entstehen (abgesehen von gegen-
seitiger Ergänzung) weitere Interaktionen 
zwischen den Instrumenten. Diese sind 
überwiegend positiv und unterstützen die 
Funktionsfähigkeit des Instrumentenmixes. 
Eine bedeutende negative Interaktion besteht 
allerdings insofern, als die Nutzungspflicht fi-
nanzielle Förderinstrumente aushebeln kann.

Insgesamt kann eine Nutzungspflicht im 
Verbund mit bereits vorhandenen Instrumen-
ten des Masterplans Klimaschutz zumindest 
einen Beitrag dazu leisten, dass das Maß 
an durch erneuerbare Wärme versorgten 
Bestandswohngebäuden signifikant steigt. 
Dieser Beitrag kann wesentlich größer sein, 
wenn die in der Untersuchung identifizierten 
Defizite behoben werden. Hier ist es bedeu-
tend, zum einen Prioritäten hinsichtlich zu 
befördernder Grundvoraussetzungen und 
Formen der Wärmeversorgung festzulegen. 
Zum anderen sollten keine neuen Instrumen-
te geschaffen werden. Vielmehr ist es sinnvoll, 
an bestehende Instrumente anzuknüpfen und 
diese gegebenenfalls anzupassen. Besonders 
viele Defizite können durch die Erweiterung 
oder Änderung der Angebote des EBZ auf-
gehoben werden. 

Bei Betrachtung der Untersuchungsergebnis-
se wird der besondere Wert einer ordnungs-
rechtlichen Nutzungspflicht deutlich. Sie ist 
das einzige Instrument, das einen definitiven 
Beitrag zur Stärkung der Motivation leisten 
kann. Dies ist ein Aspekt, den auch andere 
ordnungsrechtliche Instrumente aufweisen 
dürften. Sie motivieren eine Zielgruppe zu 
einem bestimmten Verhalten, da ein Nichtbe-
folgen ihrer Vorgaben mit eindeutig negativen 
Konsequenzen, wie etwa einem Bußgeld, ver-
bunden ist. Da sie stets allgemein eine Ziel-
gruppe und nicht nur Einzelpersonen anspre-
chen und ihre Einhaltung zudem überwacht 
wird, ist sichergestellt, dass die Instrumente in 
breitem Ausmaß diesen motivationsstärken-
den Charakter entfalten können.

Dieser Aspekt von Ordnungsrecht besteht 
nicht nur im Bereich der Wärmeversorgung 
durch erneuerbare Energien, sondern auch 
in anderen klimapolitischen Feldern, wie 
etwa Verkehr oder Industrie. Die allgemeine 
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Forderung nach ordnungsrechtlichen Instru-
menten im Masterplan Klimaschutz hat vor 
diesem Hintergrund eindeutig ihre Berechti-
gung.

In Bezug auf den betrachteten Bereich wäre 
es eine interessante Frage, ob andere ord-
nungsrechtliche Instrumente gegebenenfalls 
noch besser als eine Nutzungspflicht geeignet 
wären, das Maß an durch erneuerbare Wär-
me versorgten Bestandswohngebäuden zu 
steigern. Die Nutzungspflicht weist insofern 
ein Defizit auf, als sie die positiven Effek-
te von finanziellen Förderinstrumenten in 
vielen Fällen ausschaltet. Unter Umständen 
bestehen anders gestaltete ordnungsrechtliche 
Instrumente, bei denen dieses Problem nicht 
auftritt, die aber über den gleichen motivati-
onsstärkenden Einfluss verfügen.

Anhand der Untersuchung zeigte sich auch, 
dass die Nutzungspflicht zwar einen wert-
vollen Beitrag leistet, jedoch allein nicht 
dafür sorgen kann, dass in stärkerem Maße 
erneuerbare Energien zur Wärmeversorgung 
genutzt werden. Es sind andere Instrumente 
vonnöten, die das Gegebensein der anderen 
Grundvoraussetzungen befördern. Auch 
dieser Umstand gilt sicher für ordnungs-
rechtliche Regelungen im Allgemeinen: 
Beispielsweise erscheint es kaum denkbar, per 
Vorschrift bei einer Zielgruppe Wissen zu er-
zeugen (sofern keine Zwangserziehung statt-
finden soll; und auch in diesem Fall würden 
immer noch Informationsinstrumente für die 
tatsächliche Wissensvermittlung benötigt).

Dies unterstreicht auch die Bedeutung der 
integrierten Betrachtung von Instrumen-
ten. Nur mit ihrem gemeinsamen und dabei 
koordinierten Einsatz ist es möglich, das 
gewünschte Ziel zu erreichen. 

Hier ist die Hansestadt Hamburg in einer 
besonders günstigen Situation: Dadurch, dass 
sie gleichzeitig Bundesland und Kommune 
ist, hat sie die Möglichkeit, auf Landesebene 
eingesetzte Instrumente (Nutzungspflicht) 
und lokale Institutionen und Instrumente 
(etwa das EBZ oder die Energie- und Kli-
mahotline) optimal aufeinander abzustim-
men. Es ist zu hoffen, dass die Stadt von 
dieser Chance Gebrauch macht: Hamburg 

sollte für die verschiedenen Felder der Klima-
schutzpolitik ordnungsrechtliche Instrumente 
auswählen, die sich optimal in den jeweils 
bestehenden Instrumentenverbund einfügen 
und diesen vor dem Hintergrund der statt-
findenden Instrumenteninteraktionen opti-
mieren. Wie jede politische Zielsetzung kann 
effektiver Klimaschutz nur mit einem durch-
dachten Verbund von Instrumenten gelingen!
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Aperturfläche
Lichteintrittsfläche bei einer solarthermi-
schen oder Photovoltaikanlage, durch die 
unkonzentrierte Sonnenstrahlung in den 
Kollektor eintritt (Fischer & Hahne 1998: 2; 
Schabbach & Leibbrandt 2014: 38).

Audit
Ein Energie-Audit ist eine Untersuchung der 
Energieverbräuche eines Gebäudes oder einer 
Anlage mit dem Ziel, Möglichkeiten der 
Reduktion zu identifizieren (Thumann et al. 
2010: 1). Der Staat kann versuchen, Firmen 
dazu zu bewegen, Audits durchzuführen. 
Hierzu kann er sowohl Informationsinstru-
mente als auch finanzielle Anreize (etwa die 
Übernahme eines Teils der Kosten für das 
Audit) nutzen. Weiterhin kann er sich auch 
in der Ausbildung von Audit-Fachkräften 
oder in der Qualitätssicherung der Audits 
engagieren (vgl. MEE 2014). 

Beschaffung
Unter Beschaffung im Sinne eines Instru-
ments wird verstanden, dass der Staat bei ei-
genen Kaufentscheidungen energiesparenden 
Produkten und Technologien den Vorzug gibt 
und so deren Entwicklung unterstützt (vgl. 
Marron 1997: 285). 

Brennwertkessel 
Mit Gas, Heizöl, Holz oder anderen Brenn-
stoffen betriebene Heizkessel, die im Ver-
gleich zu herkömmlichen Geräten Energie 
besser ausnutzen. Zudem werden bei derarti-
gen Heizanlagen mehr Schadstoffe im Kessel 
gebunden und gelangen nicht in die Umwelt. 
(F.A. Brockhaus 2012). 

Forschungsförderung
Eine Form indirekter Subvention, durch 
die der Staat die (Weiter-)Entwicklung 
erwünschter Technologien und damit 
 gleichzeitig den betreffenden Wirtschafts-
zweig finanziell unterstützt. (Körner 2005: 
224) 

Fernwärme
Siehe Wärmenetze

Glossar

Grundvoraussetzung 
Die im Rahmen dieser Arbeit verwendete 
Untersuchungsmethode beruht auf der An-
nahme dass gewisse Grundvoraussetzungen 
gegeben sein müssen, damit eine Zielgrup-
pe eine technische Option einsetzt. Diese 
Grundvoraussetzungen sind: Verfügbarkeit, 
Wissen, Aufhebung von (bau-)technischen, 
rechtlichen und finanziellen Restriktionen, 
Motivation sowie sachgerechte Nutzung.

Labels 
Bescheinigen Produkten eine bestimmte 
Eigenschaft (beispielsweise bei Elektroge-
räten den Energieverbrauch). Die Konsu-
menten können sich bei ihrer Kaufentschei-
dung auf die durch das Label bereitgestellte 
 Information stützen, indem sie im optimalen 
Fall das Produkt wählen, dem durch das 
Label besonders positive Eigenschaften 
attestiert werden. Durch eine so entstehende 
Änderung der Nachfrage werden die An-
bieter in ihren Produktionsentscheidungen 
beeinflusst. Je nach Ausgestaltung dieses 
Instruments kann die Verwendung des Labels 
für die  Produktanbieter verpflichtend oder 
freiwillig sein. (Körner 2005: 228 f.; Holzer 
2007: 58)

Nahwärme
Siehe Wärmenetze

Nennwärmeleistung
Die höchste tatsächlich für das  Heizsystem 
nutzbare Wärmemenge, die von der 
 Heizungsanlage abgegeben werden kann. Sie 
wird in Kilowatt (kW) angegeben (Herrmann 
2011: 18 f.; Håkansson 1996: 354).

Pflanzenöl-Blockheizkraftwerke
Kompakte Anlagen zur Wärmeversorgung 
zusammenhängender Versorgungsgebiete 
wie Gebäudekomplexen, Blockbereichen und 
kleineren Wohngebieten. Sie verfügen über 
einen pflanzenölbetriebenen Verbrennungs-
motor zur Erzeugung von Strom und Wärme 
(Usemann 2001: 85; Widmann et al. 2001: 
565, 583).
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Primärenergiefaktor
Energiekennwert, der das Verhältnis von 
eingesetzter Primärenergie zu abgegebener 
Endenergie bei der Versorgung von Gebäu-
den beschreibt. Je höher der Primärenergie-
faktor, desto ineffizienter die Umwandlung 
von Primär- in Endenergie und desto höher 
die dabei entstehenden Energieverluste. 
(Wosnitza & Hilgers 2012: 118; Girmscheid 
& Lunze 2010: 122)

Solaranlage zur Heizungsunterstützung 
Solare Wärme kann als unterstützende Kom-
ponente bei der Gebäudeheizung dienen; das 
heißt, sie wird zusätzlich zu einer anderen 
Wärmequelle (beispielsweise einer Brenn-
wertheizung, einer Wärmepumpe oder einer 
Holzheizung) genutzt. Dies wird auch als 
bivalentes Heizen bezeichnet. Eine heizungs-
unterstützende Solaranlage erfordert eine 
höhere Anzahl an Solarkollektoren als eine 
solare Warmwasseranlage sowie spezielle 
Speicher. (Stark et al. o.J.)

Technische Option
Bezeichnet im Rahmen dieser Arbeit eine 
Anlage, deren Verwendung durch den Einsatz 
von Instrumenten befördert werden soll. 

Technologie
Im Rahmen dieser Arbeit behandelte Formen 
der Wärmeversorgung durch erneuerbare 
Energien. Zu ihnen gehören: Solarthermie, 
Holzheizung, durch Wärmepumpe genutz-
te Umweltwärme, Wärmenetze, Bioöl und 
Biogas.

Umweltwärme
Bei der Nutzung von Umweltwärme ent-
zieht eine Wärmepumpe dem Erdreich, dem 
Grundwasser oder der Außenluft Wärme-
energie. Diese wird innerhalb der Gebäude 
abgegeben und zu Heizzwecken genutzt. 
(Sterner & Stadler 2014: 402) 

Vereinbarungen 
Der Staat hat die Möglichkeit, mit privat-
wirtschaftlichen Akteuren (beispielsweise 
Wirtschaftsverbänden oder einzelnen Fir-
men) Absprachen oder vertragsähnliche 
Abmachungen zu treffen. Ein Beispiel sind 
Selbstverpflichtungserklärungen von Wirt-
schaftsverbänden, ihren Energieverbrauch 

zu reduzieren (vgl. Holzer 2007: 59 ff.). Der 
Staat kann im Gegenzug zusagen, auf die 
Einführung regulativer, härterer Instrumente 
zu verzichten, um seine umweltpolitischen 
Ziele zu erreichen. Die Verbindlichkeit von 
Vereinbarungen ist je nach Ausgestaltung un-
terschiedlich (Kaufmann-Hayoz et al. 2001a: 
47 f.; Boonekamp 2006: 2851).

Wärmenetze
In Wärmenetzen wird thermische Energie in 
einem wärmegedämmten, größtenteils erd-
verlegten Rohrsystem vom Erzeuger oder der 
Sammelstelle von Abwärme zur Heizanlage 
des Verbrauchers transportiert. Zum Teil wird 
zwischen Fern- und Nahwärme differenziert. 
Der Unterschied liegt hier lediglich in der 
Größe des Netzes: Ein Fernwärmenetz er-
streckt sich über ganze Städte oder Stadtteile, 
in einem Nahwärmenetz werden kleinräumig 
einzelne Gebäude, Gebäudeteile oder kleinere 
Wohnsiedlungen mit einer eigenen Wärme-
versorgung verbunden. (Blankenstein 2008: 
313)
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